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, 
K ol'1yegens Schenkung an elen heiligen Olaf. 

Von 

Konrad Maurer. 

Durch Professor Phi I i p p Z orn'8 interessante Schrift über "Staat 
und Kirche in Korwegen" ist die Aufmerksamkeit weiterer Kreise dem 
altnorwegischen Kirchenrechte und jenem merkwürdigen Kampfe zuge-

. -wandt worden, welcher sich in der zweiten Hälfte des 12., und weiter
hin wider gegen das Ende des 13. Jahrhunderts in Korwegen auf 
kirchenstaatsrechtlichem Gebiete entspann. Nicht diesen Kampf in seiner 
Gesammtheit, sondern nur einen einzelnen Punkt innerhalb desselben 
gedenke ich hier einer eingehenderen Untersuchung zu unterziehen, weil 
er mir für die ganze Geschichte des norwegischen Kirchenstaatsrechtes 
von der grössten Bedeutung, und doch von dem genannten Verfasser 
nicht scharf gen ug in' sAuge gefasst worden zu sein scheint, die 

/ 

Sc h e n k u 11 g No r weg e n s n ä m 1 ich an den he i 1. U 1 a f, welche 
während der Regierungszeit K. Magnus Erlingsson's stattgefunden haben 
soll, und die GI au b haft i g k e i t der Q u elle n z e u g n iss er- auf welche 
dieselbe gestützt werden will. Aber freilich sehe ich mich genöthigt, 
meiner Untersuchung eine gedrängte Uebersicht des Verlaufes voran
zuschicken , welchen der Kampf der beiden Schwerdter in Norwegen 
nam, weil nur durch eine solche die Bedeutung jener speciellen Frage 
für die gesammte Geschichte dieses Kampfes in das gehörige Licht ge
setzt, und zugleich für die Führung -jener Untersuchung die nöthige 
Grundlage gewonnen werden kann. 

. 9* 



I 

---------------~----

, 
K ol'1yegens Schenkung an elen heiligen Olaf. 

Von 

Konrad Maurer. 

Durch Professor Phi I i p p Z orn'8 interessante Schrift über "Staat 
und Kirche in Korwegen" ist die Aufmerksamkeit weiterer Kreise dem 
altnorwegischen Kirchenrechte und jenem merkwürdigen Kampfe zuge-

. -wandt worden, welcher sich in der zweiten Hälfte des 12., und weiter
hin wider gegen das Ende des 13. Jahrhunderts in Korwegen auf 
kirchenstaatsrechtlichem Gebiete entspann. Nicht diesen Kampf in seiner 
Gesammtheit, sondern nur einen einzelnen Punkt innerhalb desselben 
gedenke ich hier einer eingehenderen Untersuchung zu unterziehen, weil 
er mir für die ganze Geschichte des norwegischen Kirchenstaatsrechtes 
von der grössten Bedeutung, und doch von dem genannten Verfasser 
nicht scharf gen ug in' sAuge gefasst worden zu sein scheint, die 

/ 

Sc h e n k u 11 g No r weg e n s n ä m 1 ich an den he i 1. U 1 a f, welche 
während der Regierungszeit K. Magnus Erlingsson's stattgefunden haben 
soll, und die GI au b haft i g k e i t der Q u elle n z e u g n iss er- auf welche 
dieselbe gestützt werden will. Aber freilich sehe ich mich genöthigt, 
meiner Untersuchung eine gedrängte Uebersicht des Verlaufes voran
zuschicken , welchen der Kampf der beiden Schwerdter in Norwegen 
nam, weil nur durch eine solche die Bedeutung jener speciellen Frage 
für die gesammte Geschichte dieses Kampfes in das gehörige Licht ge
setzt, und zugleich für die Führung -jener Untersuchung die nöthige 
Grundlage gewonnen werden kann. 

. 9* 



"' _____ ,L--:;·~,, __ 

68 

Es ist bekannt, dass das norwegische Y olk um die Grenzscheide 

des 10. und 11. Jahrhunderts auf Betreib seiner Könige und mit Hülfe 

deutscher sowohl als englischer und irischer Missionäre zum Ohristen_ 

thume bekehrt wurde; bekannt aber auch, dass diese Bekehrung zunächst 

eine ziemlich aüsserliche blieb, und dass es noch geraumer Zeit bedurfte , 
um der christlichen Lehre und Sitte eine feste Stätte im Herzen des 

neubekehrten Volkes, und der christlichen Kirche eine dauerhafte Or-
. / 

ganisation in dem neugewonnenen Lande zu verschaffen. Des heil. OIafs 

Ct 1030) kirchliche Gesetzgebung, wie hoch wir auch deren grundlegende 

Bedeutung anschlagen mögen, vermochte doch kaum den dringendsten 

Bedürfnissen kirchlicher Ordnung zu genügen. Erst durch K. Olafr 

kyrri (t :l093) wurde dem Lande eine geregelte Diöcesaneintheilung 

geschaffen, und erst durch K. SigurDr J6rsalafari (t 1130) die Zehntlast 

eingeführt, welche dem Klerus pecuniäre Selbstständigkeit verschaffte. 

Wie unfertig aber selbst noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 

die kirchlichen Zustände des Reiches waren, lässt sich sehr deutlich 

aus' jenen Rechtsaufzeichnungen entnemen, welche, um jene Zeit ent· 

standen und vielfach den ~amen von Gesetzen des heil. Olafs tragend, 

uns unmittelbar oder mittelbar noch theilweise erhalten sind. Wir er· 

sehen aus ihnen, dass die Gesetzgebung in kirchlichen Dingen damals 

noch durchaus in der Hand des Staates lag, wenn auch das Erlassen 

ergänzender Vorschriften den Bischöfen unverwehrt war, 1) und dass 

von einer geistlichen Gerichtsbarkeit ebensowenig die Rede war, wenn 

man anders von dem forum internum und der Disciplinargewalt über 

den nideren Klerus absieht, welche letztere die Bischöfe in rohester 

Weise gehandhabt zu haben scheinen. 2) Die Besetzung der Bisthümer 

lag ausschliesslich in der Hand des Königs; die Besetzung aber der 

nideren Kirchenämter stand theils ebenfalls beim Könige, theils bei den 

Bauerschaften, theils bei einzelnen grösseren Grundbesitzern. 3) Die Ehe 

war den Priestern noch geset:dich erlaubt, und ganz allgemein betheiligte 

1) vgl. BH. I, §. 18, und 11, §. 21. 
2) vgl. G H. §. 15. 
3) B~L., I, §. 12, und II, §. 23; E~L. J, §. 31, und II, §. 27; vgl. Anekdoton Sverreri, 

cap. 17, S. 186. 
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sich der Klerus an den verschiedenartigsten weltl' h I 
.. ,. lC en nteressen und 

Geschaften. Es 1st klar, dass derartirre Zuständ 't h' 
.. • 0 e wel mt er den An-

forderungen zuruckbheben, welcb~ das kanonische R I t . , 
. . . , ec I 10 Bezu rr auf 

dIe kIrchlIche Ordnung aufstellte JH dass dieselb tl '1, . 0, . .' en leI welse soO'ar 1m 
unleugbaren Interesse des kIrchlIchen Dienstes eine Abh"lf hl

o 

. f' ., r u e sc echter-
dmgs bedur ten. f ruber oder später mussten dieselb· . d 
.) .. .' en mIt em allge-

meInen l~echte der abendland Ischen Christenheit i 0 fl' ,... ., .. n on lCt gerathen ; 
dle Umstande aber, unter welchen dIeser ConfIict eint tt b 

• , • T • ra " waren e enso 
eigenthümlIch, '~le, dIe '\ .erwlcklungen, zu welchen derselbe führte. 

Das cunahstlsche System wie es sich l'rl Re ht 1 1:T f ,. , ." .. ' ·c . une ~ er assung 
der l\.1rche bIS m dIe erste HaHte des 10 Jahrhunde t h . 

• '"T., "". r s erem ausge-
bIldet hatte, war UYl Norden DIcht WIe anderwärts 11 '"I' b ... ' ~ , a ma Ig ne en der 
~taatsgewalt herangewachsen. Weni<· bekannt ml't cl Z ... cl d o en U8Tan en un 
Bedürfnissen des weitentIerrenen Lande.;: olme reoelml'ssl' ~o V b' d 

, . 0 ... .. , ca' g er In ung 
mIt demselben, endlIch auch genothlrrt auf festrre\VUI'zelte G 'h h 't ~ 0 , 0' e\IO n elen 
sowie auf mas~gebellde Persönlic1Jkeifen stpte Üücksicbt zu nemen wenn 

sie nicht den Destand der Kirche selh . .;t unter dem neubekehrte~ Volke 

gefäbrden \vollten, hatten die PÜl'ste die. nordische Kirche zunächst sich 

selbst überlassen! nur selten, und dann stet;; in mildester Form in deren 

Entwicklung eingreifend. Ausser alle;' Fühlun(~ mit der Ol:rie hatte 

. sich demnach das nationale Kirchenrecht in Nor:egen entwickelt, ausser 

aller Fühlung mit dem norwegi~c!Jt::ll Staatswesen anuererseits auch das 

kanonische Hecht seine Gestalt' gewonnen, souass mau ueidel'seits des 

z\\~iscLe~ beiden bestehenden Zwiespaltes er6t recht gewahr wurde, als 

oelde SIch bereits zu volltlr principieller Schärfe herangebildet hatten. 

Und doch hatte man im Sorden das Christenthum als ein gegebenes 

angenommen, und vermochte sich demnach auch der Consequenz nicht 

zu entziehen, dass man die in d~r abendländischen Kirche einmal all

gemein herrschenden Einrichtungen als zum Wesen der Kirche gehörig 

gelten lassen musste; da nun andererseits auch das einheimische Land

recht in anerkannter Geltung stand, lag somit, soweit dieses mit den 
Grundsätzen des kanonischen Rechts nicht übereinstimmte ein Wider-, 
spruch zwischen zwei Rechtsordnungen vor, deren jede doch auf abso

lute Gültigkeit Anspruch machte. Nicht darum konnte es sich unter 

solchen Umständen handeln, dass man eine allseitig als zu Hecht be-
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stehend anerkannte Rechtsordnung auf verfassungsmässigem \Yege neuen 

Bedürfnissen entsprechend umzugestalten und weiter zu entwickeln suchte; 
vielmehr musste der norwegische Klerus von dem Augen blicke an, da 

in ihm ein lebendigeres Standesbewusstsein und das Gefühl seiner Zu

sammengehörigkeit mit der ganzen Hierarchie des Abendlandes erwachte, 
auch sofort seine Stellung ausserhalb des nationalen Landrechtes und 
auf dem Boden des kanonischen Rechts nemen, um dieses so, wie es 
lae.l' als ein formell bereits geltendes, nicht blos als ein materiell zur c.' 

Geltung berufenes, aber formell zu solcher erst noch zu ,bringendes zu 
verfechten. Es war die Send ung des Cardinales Nikolaus Brek

spear nach Norwegen, an welche sich der in dieser Richtung entschei. 
dende Umschwung knüpfte. . 

(jO 

Seit der Stiftung des Erzbisthumes Hamburg durch Kaiser Ludwig 
den Frommen (831)1) hatte Norwegen wie der ganze übrige germanische 
Norden als ein der Kirche erst noch zu eroberndes Missionsland zu 
dessen Provinz gehört. Als dann P. Paschalis II. den bischöflichen 
Stuhl zu Lund in einen erzbischöflichen verwandelt hatte (1104), war 
Norwegen ebenso wie Dänemark und Schweden dessen ;.\Ietropolitan
sprengel zugetheilt worden. Aber auch in Korwegen hatte, sich schon 
kurz nach der Loslösung der Lunder Kirchenprovinz vom hamburger 

Stuhle ein Streben nach Abtrennung von jener ~rsteren geltend gemacht, 
und schon K. Siguror Jorsalafari soll gelegentlich seines Aufenthaltes 
im gelobten Lande (11 10) die .Errichtu~g eines eigenen Erzbisthumes 
für sein Reich beschlossen haben. Um die Mitte des Jahrhunderts 
müssen neuerdings Unterhandlungen in dieser Richtung mit der Curie 
angeknüpft und nicht ohne Erfolg geführt worden sein, da wir von I 

B. Hreioarr von Nioaros hören, dass er auf einer Südfahrt zum Erz. 
bischof geweiht, aber noch vor der Rückkehr auf seinen Stuhl im 
Jahre 1151 verstorben sei. Nur um ein Jahr später, im Jahre 1152 

also, erschien nun aber, von P. Eugen UI. geschickt, Cardinal Nikolaus 
von Albano, der spätere P. Hadrian IV., im Norden, um in Norwegen 

so\yohl als in Schweden eine neue Kirchenprovinz einzurichten, und 

1) Bezüglich des Datums vgI. jetzt D e h i 0, Geschichte des Erzbisthums Hamburg -Bremen bis 
zum Ausgang .ier Mission, Bd. 1. Anmerkungen und Ausführungen. S. 54 (1877). 

i1 

I . h sonst vorzukehren, was zur besseren Befestigung der kireh-zug eIe _. '. , 
r hen Ordnung in belden Ländern Ihm dIen sam erschemen würde. 

~:reh ihn wurde sofort die ~isehöfliche Kirche zu Nioa~os ~ür al~e Zu
kunft zu einer l\IetropolitankIrch~ erhoben, und der bIsherIge ~lschof 
on St'lf{tngr, Jon Birgisson, gleIch von dem Legaten selbst mIt dem 

vp 11' bekleidet. Zu den 4 älteren norwegischen Diöcesen, nämlich 
a JUm 0 1 . h " Nibar6s oder Drontheim, Bergen, Stavanger und slo, wurde g elC zeItIg 

•. fünfte die von Hamarr, hinzugefügt, und ausser Norwegen selbst 
elDe , d . . b'd D'" 
d· ue Kirchenprovinz auch noch über Islan mIt selllen el en 10-

16 ne . '. 1\1 
Gro"nland die Freröer die Orkneys und dIe Hebuden mIt 1 an eesen, " . . 

~ kt sodass dieselbe . volle 11 Bisthümer umfasste. DIe Geschlchts-erbtrec , " .. " 
quellen berichten überdiess,l) derselbe habe III VIelen Stucken dIe. SItten 
im Lande gebessert, und zumal ein Verbot des Waffentragens III den 
Städt.en veranlasst, wie er ein änliches auch in Schweden durchgesetzt 
zu haben scheint. 2) Aus einer unten noch des Näheren zu bespr.echenden 

Urkunde des K. Hükon ~verrisson vom Jahre 1202 erfah~en WIr fe~ner, 

dass die norweO'ischen Könige dazumal dem Legaten geWIsse Zugestand
nisse zu GunsteOn ihrer Kirche machten und eidlich bekräftigten j aber 
d' hiefür in Dezu!)' genommene Urkunde K. Eysteins ist verloren, und 
,le h"lt es scll\ver ° über den Inhalt dieser Zugeständnisse völlig ins Klare 

SO a, h I? S 
zu kommen. Doch berichtet uns eine Streitschrift, welc e zu \... ver-
rir's Zeiten zu Gunsten des Königthumes gegen die Kirche gerichtet 
wurde dass dazumal an den sämmtlichen Kathedralkirchen des L~,ndes 

Domc~pitel errichtet wurden, welchen die Könige, ~ei es nun voru~er
gehend oder für alle Zukunft, die bisher ihnen allem zustehende ~\ ahl 
der Bischöfe überliessen, 3) und es stimmt hiezu recht wohl, d~~ss emer-

·t· . e Bulle P Cölestins IH. vom 17. März 119 (j von der. Elllsetzung 
seI s elll. T' ~'b' d h 
eines Decanes und dreier Archidiakonen an der KIrche zu.;,. 1 aros urc 
P. Hadrian IV. (t 1159) spricht,4) und dass andererseits eines der älteren 

" . 23 S 744-45' FM8., VII, cap. 22,8.240 
1) Heimskrfngla, Inga s. Haraldssonar, cap. 'k: c:: 260 8 171 undAnnalar,h.a. 

bis41; Morkinskinna, 8.232; noch kürzerFagrs ·lnna,~. ,. , 

2) Diplom. suecan., I, nr. 38, S. 57. 

3) A ne k dot o'n S v er reri, cap. 17-18, 8. 186. 

4) Diplom. norveg., I, nr. 1, S. 1. 
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kunft zu einer l\IetropolitankIrch~ erhoben, und der bIsherIge ~lschof 
on St'lf{tngr, Jon Birgisson, gleIch von dem Legaten selbst mIt dem 

vp 11' bekleidet. Zu den 4 älteren norwegischen Diöcesen, nämlich 
a JUm 0 1 . h " Nibar6s oder Drontheim, Bergen, Stavanger und slo, wurde g elC zeItIg 

•. fünfte die von Hamarr, hinzugefügt, und ausser Norwegen selbst 
elDe , d . . b'd D'" 
d· ue Kirchenprovinz auch noch über Islan mIt selllen el en 10-

16 ne . '. 1\1 
Gro"nland die Freröer die Orkneys und dIe Hebuden mIt 1 an eesen, " . . 

~ kt sodass dieselbe . volle 11 Bisthümer umfasste. DIe Geschlchts-erbtrec , " .. " 
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SO a, h I? S 
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rir's Zeiten zu Gunsten des Königthumes gegen die Kirche gerichtet 
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gehend oder für alle Zukunft, die bisher ihnen allem zustehende ~\ ahl 
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" . 23 S 744-45' FM8., VII, cap. 22,8.240 
1) Heimskrfngla, Inga s. Haraldssonar, cap. 'k: c:: 260 8 171 undAnnalar,h.a. 

bis41; Morkinskinna, 8.232; noch kürzerFagrs ·lnna,~. ,. , 

2) Diplom. suecan., I, nr. 38, S. 57. 

3) A ne k dot o'n S v er reri, cap. 17-18, 8. 186. 

4) Diplom. norveg., I, nr. 1, S. 1. 
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Provincialrechte den Grundsatz aufstellt: 1) "Der soll Bischof sein auf 
dem Stuhle, welchen der König will, und welcher dazu richtig gewählt 
ist, und welcher hier zu Stab und Stuhl geweiht ist", welche letztere 
Vorschrift man nicht mit einigen neueren Schriftstellern 2) auf eine 
Volkswahl beziehen darf, von welcher vielmehr in Norwegen keine Spur 
zu finden ist. Wenn ferner in einer langen Reihe von Urkunden von 
einem noch viel weiter reichenden Y erzichte auf das königliche Patro. 
natsrecht gesprochen wird, welchen gewisse nicht namentlich genannte 
Könige von Norwegen abgelegt haben sollten, 3) so wird es kaum zu 
gewagt sein, auch diesen auf die drei im Jahre 1152 zusammen rl;. 

/ 

gierenden Brüder lugi, Siguro und Eysteinn zu beziehen, zumlil da die 
Art, wie jene Könige erwähnt werden, mehrfach auf Ascendenten K. 
Sverrirs und seiner Nachkommen hindeutet. Fest steht ausserdem, dass 
gleichzeitig das Hecht, Seelgaben zu machen, unter Mitwirkung einer 
aus dem ganzen Reiche beschickten Versammlung sehr beträchtlich er. i 

weitert, und damit der Kirche die Yermehrung ihres Desitzes erheblich . 
erleichtert wurde. 4

) Endlich wenn wir hören, dass der Peterspfenlling 
(Rumaskattr) durch den Cardinal il} Schweden eingeführt wurde: 5) und 
denselben auch in der uns vorliegenden Bearbeitung des urontheimer 
Rechtes als eine gesetzliche Last erwähnt finden. GI während wir nach
weisen können, dass diese Bearbeitung im Wese~tiichen auf eille unter 
l\Iagnus Erlingsson vorgenommene Revision des älteren Hecbtsbuches 
sich stützt,7) so dürfen wir doch wohl ohne Anstand auch fiir Korwerren 
die Einführung dieser Abgabe auf denselben Urheber zurückfüh;en. 
Nur in einem Punkte scheint der Cardinal, den Umständen klug Hech-

1) EH. I, §. 31, und H, §. 27. 
2) So Zorn, an",O'.O., S. 32-34,· Deh'o 0 I S 18-1 , ang. ., , . I:!; S a r5, Udsigt oyer den norske 

Historie, IJ, S. 38 (ISi7). 

3) Dipion:. noneg., \'1, nr.3, S.5 (11901; IJ, nr. 3, S. 2- 3 (WH): T, nr.13, S. 11, und VI, 
nr. 17, S. If. (1234); I, nr. 43, S. 33 (1247). . 

4) FrliL., III, S. 17; BjarkR, IU, §. 70; VerorduuuO' vom Jahre 1224 (Xorges gamle 
Lo,-e, I, S. 447-448). '" 

5) Diplom. suecan., 1, 11r. 38, S. 58 (1153). 
6) Fr 1>1., 11, § 2'). 

7) vgl.. 111 ein c Abhandlung über .tlie EntstelJuugszeit der älteren FrostuHnO'slö".. in den Denk-
schuften unserer Classe, Bd. XIII, Abth, 3, S. 1-84. '" "', 
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nunO' traO'end, die strengen AnforderunQ'en des kirchlichen Re ht . 
o 0 '-' c es semer 

Zeit beträchtlich herabgestimmt zu haben, nämlich in Dezug auf den 
Cölibat. Xoch zu Anfang des 13. Jahrhunderts berief sich der nor
wegische Klerus allsdrücklich darauf, dass Cardinal Nicolaus die Priester
ehe ihm gestattet habe,l) und wir haben um so weniger Grund an der 
Glaubwürdigkeit dieser Behauptung zu zweifeln, da auch in Schweden 
der Klerus auf ein ähnliches Privileg "cujusdam summi pontificis" sich 
berief,2) welches doch wohl ebenfalls nur von. P. Hadrian IV. ertheilt 
sein konnte, der als Cardinallegat nachweisbar BestimmllnD'en de 
matrimonio" für dieses Land erlassen hatte. 3) Bei der bekan~ten Ge
schmeidigkeit, mit welcher die Curie ihre Grundsätze stets zu modi
ficiren wusste) sobald deren folgerichtige Durchführung auf allzu ernste 
Schwierigkeiten zu stossen schien, kann die Verwilligung eines solchen 
Privileges für' eine einzelne Landeskirche nicht übermässig auffallen, 
während dieselbe andererseits ganz befriedigend erklärt, dass noch in 
Legalquellen des 13,' Jahrhunderts die Zulässigkeit der Priesterehe ohne 
Anstand vorausgesezt werden konnte. 4) 

Die weittragenden Ergebnisse, zu welchen des Cardinales Nikolaus 
Sendung geführt hatte, werden nur durch die ungewöhnliche Gunst der 
Umstände begreiflich, unter welchen dieselbe erfolgt war. Einerseits 

. hatte die religiöse Strömung, welche am Schlusse des 11. und am An
fange des 12. Jahrhunderts das ganze christliche Abendland durchzog, 
nicht ermangelt auch den Norden zu erfassen .• In der Ordnung der 
Diöcesaneintheilung, welche sich dazumal vollzog, in der Stiftung 
von Klöstern, welche um dieselbe Zeit ihren Anfang nam, in der Ein
führung der Zehntlast endlich, welche derselben Zeit angehörte, erkennt 
man leicht einzelne Wirkungen d'ieser Hichtung der Geister; aber auch 
die Kreuzzüge, welche jetzt mehrfach vom Norden aus unternommen. 
wurden, geuen für dieselbe beredtes ZeugnisB, während sie zugleich 
selbst wieder zu einem weiteren Aufschwunge der religiöse~ Begeisterung 

1) Diplom. norveg., J, nr. 19, S. 15. 16 (1237). 
2) Diplom. suecan., I, nr. 150, S. 176 (1213). 
3) e ben da, nr. 38, S. 57 (1153). 
4) vgl. z.B. GH., §. 298; FrI>L., VII, §. 17. 

Abh. tl. I. Cl. d. k. Ale. d. Wiss. XIV. Bd. H. A bth. 10 
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beitrugen. 1) In den Jahren 11 03-4 hatte Skopti Ögmundarson Von 
Gizki mit seinen Söhnen einen solchen unternommen, und in den Jahren 
1107-11 war der Kreuzzug K. Siguros, in den Jahren 1118-20 der 
des Jarles Hakon Palsson von den Orkneys gefolgt; nur wenig später 
finden wir den Siguro slembidjakn im gelob~en Lande, und eben im 
Jahre 1152 untern am Rögnvaldr jarl von den Orkneys in Gemeinschaft 
mit EindriM ungi, ErHng Ormsson und anderen vornemen ~orwegern 

seinen Zug, von dem er erst im Jahre 1155 zurückkam. Eine JIenge I 

kleinerer Pilgerfahrten schob sich zwischen diese grösseren Züge hin. i 

ein, und es konnte nicht fehlen, dass solche Unternehmungen, welche 
Viele beschäftigten und auch von den Zurückgebliebenen eifrig be· 
sprochen wurden, ebensowohl eine gewisse religiöse Schwärmerei för. 
derten, als sie selbst bereits aus solcher heryorgegangen waren. An· 
dererseits aber war Norwegen bereits unmittelbar' nach K. Sigur~s Tod 
in eine Zeit der blutigsten Bürgerkriege eingetreten. Zuerst hatten 
K. ~Iagnus SigurQarson und K. Haraldr gilli einander befehdet. Xach· i 

dem der Erstere gefangen, geblendet und in ein Kloster gesteckt l 
worden war (1135), war der Letztere von Siguro slem bidjeikn ermordet 
worden (113 G), und es standen sich nun dieser Letztel'e sammt dem ~ 

wider aus seinem Kloster geholten :i\lagnus blindi, und die Söhne HaI'· I 

/ 

aIds, Ingi und Siguror munnr, gegenüber. Die ersteren Beiden unter· 
/ . 

lagen (1139); aber auch Ingi und Siguror, zu denen bald noch ein: 
dritter Bruder, Eysteinn, als Mitkönig hinzukam (1142), konnteu sich' 
auf die Dauer nicht mit einander vertragen, so dass auch jetzt noch 
n,icht Friede und Ruhe widerkehren wollte. So war demnach der 
Cardinallegat in der günstigen Lage gewesen, zugleich in der religiös 
erregten Stimmung des Volkes einen wohlbereiteten Boden für seine 
Bestrebungen zu finden, und durch kluge Ausnützung der Zerwürfnisse 
unter den drei Königen sich eine entscheidende Stellung hinsichtlich, 
der inneren Angelegenheiten des Landes sichern zu könneu - Vor· , . 

theile, die in ihrem Zusammentreffen vollkommen gen ügen, um die: 
grossen von ihm erzielten Erfolge zu erklären. - Dieselbe Gunst der: 

1) vgl. PanI Ria nt, Expeditions et Pelerinages des Scandinaves en Terre sainte, Paris 
1865 nnd 1869. 

75 

Umstände, welche die Begründung des hierarchischen Systems im Norden 
ermöglicht hatte, begleitete aber zunächst auch noch dessen weiteren 
Ausbau. Die unter den drei königlichen Brüdern herrschende Span
nung artete bald in offenen Kampf aus, und kurz nach einander ver
loren K. Sigu~or munnr (1155) und K. Eysteinn (1157) das Leben; 

aber auch K. Ingi fiel in der Schlacht bei Oslo (1161) gegen K. Hakon 
herÖibreio, einen Sohn K. Siguro munns, der ihm als Gegenkönig gegen
übergetreten war, und selbst sein Tod brachte noch keine endgültige 
Entscheidung. Die Anhänger des gefallenen Königs, nicht waaend dem 

• e 
Sieger sich zu unterwerfen, beschlossen, da sich kein anderer Kron-
prretendant auftreiben liess, ein fünf jähriges Kind als König auszurufen, 
den Mag n u s E rl in g s s 0 n nämlich, für welchen sein Vater, der oben 
unter den Kreuzfahrern genannte Erlingr skakki, Ormsson, die Führ· 
ung der Parthei übern am (1161). Diesem gelang es nun zwar schon 
im folgenden Jahre den K. IHkon, und wider ein Jahr später auch den 
Siguro Markusfostri, Hakons Bruder und Nachfolger zu erlegen; aber 

• immerhin stand das Reich des jungen l\Iagnus nur auf schwachen 
Füssen, da es demselben an jedem Rechtsanspruche auf den Thron 
fehlte, Nur ein Königssohn sollte nach altnordischem Staatsrechte auf 
den Thron berufen werden; Magnus aber gehörte nur durch seine 
Mutter, eine Tochter K. Siguro Jorsalafari's, dem königlichen Hause an, 
während sein Vater lediglich zu der Classe der lendirmenn oder Land
herrn zählte. Die dänische Hülfe, welche Erling der Gegenparthei 
gegenüber in Anspruch genommen hatte, vermochte den wankenden 
Thron nur wenig zu stützen; so beschloss er denn, die Kirche an
zugehen, um durch ihr Ansehen zu ersetzen, was seinem Sohne an 
Legitimitret abgieng, und die Kirche säumte nicht, die ihr damit ge
botene Gelegenheit in ihrem eigenen Interesse auszunützen. 

Jon Birgisson, der erste Erzbischof von Nioar6s, war im Jahre 1157 
gestorben, und E y s te i n n, des Erlendr himaldi Sohn, an seine Stelle 
getreten. Von Natur hochbeO'abt, und überdiess einem der angesehen-

e '/ 
sten Häuser im Drontheimischen angehörig, hatte dieser dem K. Ingi 
als Caplan und Schatzmeister gedient, und ,val' von d~esem Könige auf 
den erzbi~chöflichen. Stuhl berufen worden, ohne dass das Domcapitel 
auch nur um seine Meinung befragt worden wäre. Als er mit dem 

10* 
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e '/ 
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Pallium aus dem Süden heimkam (1161), war er im Drontheimischen 
freundlichst aufgenommen worden, und diese gute Stimmung hatte er 
benützt um eine sehr bedeutende Steigerung der Einkünfte seines , 
Stuhles durchzusetzen. Indem er seinen Bauern vorstellte, wie arm 
sein Stuhl, und wie nöthig eine Erhöhung seiner Einnamen durch 
dessen Erhöhung zu einem Metropolitansitze geworden sei, hatte er 
einen Dingbeschluss zu Stande gebracht, kraft dessen innerhalb der 
drontheimer Diöcese in Zukunft alle dem Erzbischofe zufallenden Straf. 
gelder nach Silberwerth statt nach gewöhnlichem Handelswerthe ent
richtet werden sollten, was dieselben der eingerissenen ~Iünzverschlech
terung gegenüber auf den doppelten Betrag erhöhte. 1) Für das König. 
thum war dieser Beschluss sehr verletzend, weil er die erzbischöflichen 
Bezüge besser stellte als die königlichen; als aber Erlingr den Erz
bischof hierüber zur Rede stellte, wurde er von diesem mit trotzigem 
Hohne auf die Illegitimitret seines Sohnes hingewiesen. Da fanden nun 
schhesslich beide Theile ihren Vortheil dabei, ihren Frieden mit einander 
zu schliessen, und dem geltenden Landrechte gegenüber gemeinsame Sache 
zu machen; der Erzbischof verstand sich uazu, durch eine feierliche Krön
ung des jungen Königs den ~Iangel seiner Berechtigung zur Thronfolge 
zu decken, Erlingr aber versprach ihm dafür, wie er ihm diess schOll 
früher zugesagt hatte, seine kräftige Unterstützung zu jeder Förderung 
des kirchlichen Rechts. Untel' Zustimmung des gesammten Episkopate:;, 
sowie eines gerade im Lande anwesenden 'päpstlichen Legaten, wurde 
die Krönung wirklich im Sommer des Jahres 11 GJ in Bergen voll
zogen; aber "Erlingr skakki, und mit ihm 12 Landherren , schwuren 
gesetzliche Eide mit dem Könige." 2) Auch eine bereits einmal an
geführte Verordnung des K. Hakon Sverrisson aus dem Jahre 1202 
erwähnt der Eide, "welche geschworen wurden vor dem Legaten, da
mals als der Jarl den Streit begann mit dem Erzbischofe über der 
heiligen Kirche Freiheit ,I' 3) und wenn zwar uie eine der bei den Hss. 

1) Heimskr. Magnuss s. Erlingssonar, cap.lt!, S. 792; F:\lS. VII, cap. i3, S. 29\1-301); 
Fa g r s k, §. 2G8, S. li9. 

2) Heimskr., cap: 21-22, S. i95-G7; F1>IS., cap. 13-14, S. 3ü·l-G; Fagrsk. §.2'JS-69, 
S. 180. Doch erwähnt die zuletzt genannte Quelle der Eide nicht. 

3) ~orges gamle Love, I, S. 445; Diplom. norveg., VIII, nr. 5, S. 8. 
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statt der Worte "firer legaten" liest firer legat L"d . 
. . " 0 !' I enclO," so ist doch 

dIese letztere Lesart eme entschieden falsche d' 11 . 
. ,un Vle eIcht nur durch 

falsche Lesung eIlles Anfangsbuchstabens veranl t d. . . 
b

· B . . ass e, a WIr WIssen 
dass der elm egIllne des Streites in N orweO' '1 d ' 

. '" oen wel en e Legat Ste-
phanus hless, und dass F IdautlUs erst im Winte 1"196 

~ l' r -97 als Legat 
nach dem N orden kam.) Dass hiernach auch d' Ab' . ',. lese nga e auf dIe 
1m Jahre 1164 geschworenen EIde zu beziehen I'st d f . ht b . .. , ar mc ezweIfelt 
werden; uber den Inhalt aber dieser Eide und .. b h t .. b , u er aup u er deu 
Inhal.t der Verabredungen, welche dazumal zwischen Erling und dem 
ErzbIschofe getroffen wurden spricht sich die Ve d . . . ' ror nung so wemg 
aus als dIe Geschlchtsquellen dies thun Nach dl'es S't h' . . . . . er el e In trItt 
d.agegen e.Ille 10 dIe älteren Gulapingslög eingerückte BestimmunO' sowie 
eIn SchreIben ergänzend ein welches K MaO'nu's E I' 0' E 

• ,. • ' • 0 r mgsson an rz-
blsch~f Eystemn ger~chtet haben süll, und auf diesen bei den Quellen-
zeugmssen, summt e111er unten noch zu erwähnenden AbI h " , '. . nga e, !V8 c e 
I'..rzblschof Jon rau51 um e111 Jahrhundert später gelegeutlich der Ver-
l1andlungen üper das Bergener unel Tunsberger Concordat machte, be
ruht demnach Alles, was man über eine von J'enem KöniO'e da I o ma s ge-
m~chte Schenkung Norwegens an den heil. GInf zu wissen (rlaubt. Von 
b.elden Stücken wird im weiteren Verlaufe dieser Untersu~hung noch 
eIngehend zu handeln sein; dagegen mag hier schon bemerkt werden 
dass auch eine officielle Revision der für das Gulal)fno' unel für da~ 
Fro,stupin~' bestimmten Hechtsbücher, welche unter K. ~lagnus ErIings-
80n s Heglerung zu Stande kam,2) mit jenen AbmachunO'en in engstem 
Z 0 

usammenhang gestanden zu sein scheint. 

Durch die rücksichtsloseste AusnützunO' des Nothstandes in welchem 
sich ein illegitimer Träger der Krone beia~d hatte Erzbischof Eysteinn 
mit einem Male die Stellung der Kirche z~m Staat in NorweO'en auf 

o 

1) ~.gl.. )lunch, Det norske Folks Historie, H, S. 93G, Anm., und III, S. 42t}, Anlll., sowie die 
estlmmten Angaben der Herausgeber in No r g es ga m I e L 0 v e, ang. O. Auch S ars, Udsigt 

over den norske Historie, II, S. ISO hält sich an die Lesart, die keinen Namen nennt, ohne 
der anderen auch nur zu gedenken. 

2) vgL 1ll ein e Alhandlungen über "die Entstehungszeit der iilteren GulaNnO'slöO'" unJ die 
E t '" e> " n stehllngszeit der älteren FrostuNnO'slöO''' in den Denkschriften unserer Classe Bl XII Abt! ,., '" " , ,.. , 

. I. v, S. 98-170 (1872), und BJ. XIII, Abth. 3, S. 1-8! (18i5). 
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einen völlig neuen F uss gesetzt; indessen liess em Rückschlag gegen 
die von ihm begründeten Zustände nicht lange auf sich warten. Die 
kirchliche Krönung des jungen Königs vermochte nicht alle Zweifel an 
dessen BerechtiO'ung zu ersticken, und nach wie vor tratt ein Gegen. 

o ~ 

könig um den andern gegen denselben auf. Olafr ugrefa mit seinen 
Hettusveinar (1166-69), dann Eysteinn meyla mit seinen Birkibeinar 
(11 74-77) hatten freilich nur wenig Erfolg; eine andere Wendung 
nam aber die Sache, als K. Sv er r ir sich an die Spitze der letzteren 
Parthei stellte. Nach seiner eigenen Angabe ein unächter Sohn K. Sig. 
ur~ munns, aber auf den Freröern aufgewachsen und zunächst zum 
geistlichen Berufe erzogen, war dieser angeblich erst nach empfangener 
Priesterweihe über diese seine Abstammung aufgeklärt worden; darauf. 
hin war er nach Norwegen hinübergegangen, und hatte sofort die 
Führung der zersprengten Birkibeinar übernommen (1177). Nach 
harten Kämpfen gelang es ihm, erst den Jarl ErHng (1179), und dann 
auch den K. Magnus selbst zu erlegen (1184), und auch. ein paar 
weitere Gegenkönige, welche ihm die geschlagene Parthei entgegen
stellte, wurden rasch von ihm unterdrückt; aber es konnte nicht 
fehlen, dass er dabei von Anfang an auch der Kirche gegenüber in 
eine feindselige Stellung gerieth, da diese ihre eigenen Interessen mit 
denen K. Magnus ErHngsson' s eng verflochten wusste, und über
diess dem unehelich Geborenen und dem abtrünnigen Priester 
auch aus anderen Gründen entgegentreten musste. Yon Anfang an 
hatte demgemäss Erzbischof Eysteinn fest zu K. Magmis gehalten, und 
e!'st dann seinen Frieden mit Sverrir gemacht (1183), als des Ersteren 
Sache hoffnungslos verloren war; wenn ferner zwar seine klare Er
kenntniss der Sachlage den alten Erzbischof seine letzten Lebensjahre 
(t 1188) in Frieden verbringen liess so brach doch unter seinem 

~ , 
Nachfolger, Ei ri k r I val' s s 0 n, das alte Zerwürfniss nur um so hef-
tiger aus. Kaum mit dem Pallium von Rom heimgekehrt, begann 
dieser auch schon die siegreiche Parthei in seinen Predigten anzugreifen; 

. der König aber brachte seinerseits die Erhöhung der kirchlichen Geld
bussen wider zur Sprache, welche Erlingr seit der Krönung seines 
Sohnes nicht weiter beanstandet hatte, und machte mit. aller Entschie
denheit geltend, dass dieser nicht befuO't O'ewesen sei durch eine Ver-

00' 

C.;_ 
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änderung des althergebrachten Rechtes die rechtswidrige Krönung 
seines Sohnes zu erkaufen. 1) Bald dehnte sich der Confiict auch auf 
andere Streitpunkte aus, zumal auf das Laienpatronat und die Zahl der 
Begleiter, welche der Erzbischof bei seinen Amtsreisen um sich haben 
durfte. Vergebens berief sich der Erzbischof auf das kanonische 
Recht, auf päpstliche Bullen und auf "das Buch, welches die Goldfeder 
aenannt wurde, und welches Erzbischof Eysteinn hatte schreiben lassen" o , 

d. h. doch wohl auf die unter Eysteins Mitwirkung erfolgte Revision 
der Frostupingslög; der König setzte dem die BerufunO' auf das Dront-

. • / 0 

heimer Landrecht entgegen, wie es der heil. Olaf gesetzt und K . .Jlagnus 
g60i zur Aufzeichnung gebracht habe, und auf seinen Betrieb wurde an 
offenem Ding im Sinne des alten Landrechts gegen den Erzbischof er
kannt. Da gab dieser seine Sache verloren, verliess das Land und 
floh nach Dänemark (1190).2) Nach einer Beschwerdeschrift, welche 
Abt Wilhelm von Ebelholt von hier aus in des Erzbischofes Namen an 
die Curie richtete: 3) wäre freilich vielmehr die Weigerung des Erz
bischof::;, den König ohne vorgängige päpstliche Ermächtigung zu 
krönen, dann ein Streit über die Widerbesetzung des Bisthumes Staf~ 

angr, endlich auch eine Reihe von Differenzen über die geistliche Ge
richtsbarkeit und die Ausdehnung des königlichen Patronatrechtes der 
Grund des Zerwürfnisses gewesen; indessen scheinen doch beide Dar
stellungen des Sachverhaltes eher sich gegenseitig zu ergänzen als ein
auder zu widersprechen, 4) und für unseren Zweck kommt jede~falls 
auf diesen Punkt nur wenig an. Zweifellos steht fest, dass Erzbischof 
Eirik den Kampf von Dänemark aus in entschlossenster Weise fort
führte, zumal seitdem P. Cölestin III. mitte Ist einer sehr merkwürdigen, 
die sämmtlicben Privilegien des erzbischöflichen Stuhles bestätigenden 
Bulle vom 15. Juni 11 94 sich entschieden auf seine Seite gestellt 
hatte; 5) nicht minder gewiss ist aber auch, dass weder die Verhängung 

1) Sverris s., cap. 112, S.269-71. 
2) eLenua, cap. 117, S. 277-80. 
3) Dip!. norveg., VI, nr. 3, S. 4-6; vg!. auch noch Wilhelmus ue Newburgh, historia 

rerum anglicarum, III, cap. 6, S. 230. • 
4) vgl. meine .A.Lbanulung über "das sogenannte Christenrecht K. SvelTirs", S. 61-63, in 

Bartsch's Germanistischen Studien, Bd. 1. 
5) Diplom. non., II, nr. 3, S. 2-5. 
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1) Sverris s., cap. 112, S.269-71. 
2) eLenua, cap. 117, S. 277-80. 
3) Dip!. norveg., VI, nr. 3, S. 4-6; vg!. auch noch Wilhelmus ue Newburgh, historia 

rerum anglicarum, III, cap. 6, S. 230. • 
4) vgl. meine .A.Lbanulung über "das sogenannte Christenrecht K. SvelTirs", S. 61-63, in 

Bartsch's Germanistischen Studien, Bd. 1. 
5) Diplom. non., II, nr. 3, S. 2-5. 
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von Bann und Interdict, noch die Aufstellung von Gegenkönigen und 
die von P. Innocenz UL versuchte Aufreizung benachbarter Fürsten 
zum KrieO'e geO'en Norwegen K. Sverrirs Macht zu brechen vermochte. 

Am ~. l\I:rz des Jahres 1202 starb I{: Sverrir. Sein Sohn und 
Nachfolger, K. Ha k 0 n, beeilte sich, wie es· heisst auf des sterbenden 
Vaters Rath, mit dem Erzbischofe seinen Frieden zu machen, aber, SQ. 

viel eine schon mehrfach angeführte, dem Jahre 1202 angehörende Ver. 
ordnunO' erkennen lässt, 1) wurde dabei von ihm kein wesentliches 
Hecht des Königthumes aufgegeben. N~ben der sehr vieldeutigen Ver. 
sicherung, der Kirche alle die Freiheiten zugestehen zu wo!len, welche 
ihr nach "den heiligen Schriften" zukqmmen, und deren SIe von alter 
und neuer Zeit her genossen habe, jedoch unbeschadet des König. 
thumes und der königlichen Majestät, nimmt der König noch speciell 
"ezuO' auf die AnordnunO'en des Cardinales Nikolaus und· die von den lJ 0 0 

Königen lngi, Sigur5 und Eysteinn ihm gemachten Zugeständnisse, auf 
deren Bestätigung durch K. l\Iagnus Erlingsson und K. Sverrir, endlich 
auf die im Jahre 1164 geschworenen Eide, und bedingt sich umgekehrt 
der Kirche gegenüber das l\Iaas von Hechten aus, welches ihm nach 
den heiliO'en Schriften" und dem Landrechte zukomme. Es halten 

" 0 • Z 
sich demnach in diesem wunderlichen Documente die allgememcll u-
sicherunO'en und Vorbehalte ziemlich die Wage, und ausdrücklich be-

o . 
stätigt werden nur die im Jahre 1152 gemachten ZugeständnIsse, SQ-

wie der von K. l\Iagnus Erlingsson geschworene Krönungseid , dessen 
Inhalt wir nicht kennen, wogegen alle anderen Zugeständnisse dieses 
Königs stillschweigend beseitigt werdpn; aber freilich war mit einer so 
unbestimmt O'efassten Übereinkunft der Zwiespalt nicht gelöst, wenn o . 
auch äusserlich zunächst wider volle Ruhe zwischen Kirche und Staat 
zu herrschen schien. Wie der König, so hatte auch die Kirche den 
titandpunkt keineswegs förmlich aufgegeben, welchen sie in den Kä~pfen 
während der letzten Jahre eingenommen hatte, wenn sie auch that
sächlich den ihr ungünstigen Umständen sich fügte, und insbesondere 
liefen nach \\:ie Yor zweierlei Rechtsbücher neben einander im Lande 

1) Xorges gamle Love, I, S. 444-45; Diplom. norveg., YIII, nr. [i, S. 7-8, 
ygI. nr. 75, S. 93. 
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um deren eine Classe die ältere, des heil. Olafs Namen tragende Re-
cen~ion der Gulapingslög oder Frostupfngslög enthielt, während Jie an
dere den unter kirchlichem Einflusse entstandenen revidirten Text der
selben nach K. Magnu~ Erlfngsson's Redaction zeigte; ja man fertigte 

r wie es scheint aus praktischen Gründen, gemischte Texte an, in soga , 
welchen man die Bestimmungen der älteren und der neueren Recension 
sich als solche gegenüberstellte. Bis in K. Ha k 0 n s des Alt e n Re-
ierungszeit herein (1217-63) setzte sich diese Verworrenheit der Zu

:tände fort. Die Stimmung der kirchlichen Kreise spricht sich sehr 
deutlich darin aus, dass Erzbischof porir auf einer Provincialsynode, 
welche er im Jahre 1229 nach Ni()aros berief,l) sich allen Ernstes an
schickte, seinen streitbaren Vorgänger Eysteinn zu canonisiren, 2) und 
dass von dieser Zeit ab widerholt mit der Curie verhandelt wurde, 
um von derselben die hiezu nöthige Mitwirkung zu erlangen. 3) Auch 
darinn, dass Dü;chof PalI von Hamar während eines Streites mit seinem 
Könioe widerholt bei der Curie über die ~ichtanerkennung der geist
liche~ Gerichtsbarkeit sowie über die ungebührliche Ausdehnung seiner 
Patronutsrechte Seitens dieses Letzteren zu klagen hatte, 4) zeigt sich, 
wie wenig noch die principiellen Gegensätze ausgeglichen waren. Ein 
Christenrecht , über welches sich nach dem Zeugnisse späterer Urkun
d~n der König, wie es scheint im Jahre 1244, mit seinem Erzbischofe 

Siguri'l einigte, und welches wir in dem Christenre~hte u.llser~r Fros~u
IllnO'slög widererkennen dürfen,5) stellt sich allerdlllgs III elner ReIhe 
VOl: Punkten, welche zwischen K. Sverrir und Erzbischof Eirik bestritten 
gewesen waren, auf die Seite der Kirche, nicht des Kö~igth.umes, wie 
zum al bezüglich der Zahlung der kirchlichen Bussen III Sllberwerth, 
der Zahl der Begleiter des Erzbischofes, des Laienpatronates; aber nach 
wie vor bildet das Christenrecht nur einen Thei! der weltlichen Gesetz
gebung, von einer geistlichen Gerichtsbarkeit ist in demselben keine 

1) H.ikonar s. gamla, cap. 162, S. 416. 

2) An n:i I a r, h. a. 23 1246) ?" 
3) ygl. Diplom. norveg., I, nr. 23, S. 18-19 (1241), VI, nr.22, S.22- ( ~ :ri6~!)i), 

S.23 (1251), und nr. 30, S. 28 (1255); Raynaldus, Annales, a.1268, §.48 (Bd.Xn,. ). 

4) Diplom. norveg., I, nr. I:::, S. 11-12, und V~. nr. 1.~, S. 19 ~1234): "0''' 46-61. 
5) vO'I, 111 ein e AbhandlunO' über die Entstehungszelt der alteren FIOstulilllgslo" , S. 

'" " . " 11 Abh. d. I. Cl. d. k. Akad. d. WlSS. XIV. Bd. II. Abth. 

'\ 
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S ur zu finden, vielmehr nach wie vor die J udicatur über kirchliche 
P~rsonen und Sachen den weltlichen Gerichten überlassen, endlich 
bleibt die Art der Besetzung der Bisthümer und der sonstigen Prre. 
laturen gänzlich unbesprochen, und ebendaru~ die Ei~fiussna.me des 
Königs auf dieselbe unbehindert. In anderer Ihc.ht~ng 1st be~eIchnen~, 
dass die Bischöfe, vom Könige aufgefordert mIt Ihm gememsam die 
Zustimmung zu einer feierlichen Krönung zu erbitten (1245), nur unter I 

der Bedingung sich hiezu bereit erklärten, dass er ihre Privilegien ! 

vermehre, und überdiess sich zur Ableistung desselben Krönungseides 
Verstehe wie ihn seinerzeit K. Magnus Erlingsson geschworen habe, ' . und dass K. Hakon diese Zumuthung entrüstet abwIes, mit der Be-
merkung, die Privilegien der Kirche seien bereits gross genug und von 
ihr noch weiter ausgedehnt worden, als sie eigentlich reichten, er 
selber aber sei rechtmässig zum Reiche geboren, und nicht gesonnen 
die Krönung durch eine Demüthigung zu erkaufen, welcher sich der 
illegitime l\lagnus Erlingsson allenfalls habe unterwerfen können; lieber 
wolle er niemals die Krone tragen, meinte der König, als sie durch 
eine solche Schmach sich gewinnen. I) Als dann später in Folge von 
Verhandlungen, welche der König für sich alleinn mit dem päpstlichen 
Stuhle angeknüpft hatte, Cardinal Wilhelm von Sabina als Legat 
des Papstes Innocenz IV. nach Norwegen kam um die Krönung zu voll: 
ziehen (1247), erneuerte dieser nochmals den Versuch; aber auch diess. 
mal blieb der König standhaft bei seiner Erklärung, dass er lieber 
keine Krone tragen, als diese durch einen derartigen Schacher sich er
kaufen wolle, und so wurde er schliesslich bedingungslos gekrönt. 2) 

Auch diessrnal gab die Anwesenheit eines Cardinallegaten wider zu 

manchen Verhandlungen über kirchenrechtliche und kirchenstaatsrecht
liche Fragen Veranlassung. Nach den Berichten einer nahezu gleich
zeitigen Geschichtsquelle 3) verbot der Cardillal den Gebrauch· des 
glühenden Eisens als eines Gottesurtheiles, gegen welchen sich ja 
bereits das vierte lateranische Concil 1m Jahre 1215 erklärt 

1) HB:konar 8., cap. 247, S. 6-7. 
2) ebenda, cap. 251, S. 11-12. 
3) ebenda, cap. 252, S. 13, und cap. 255, S. 21-22. 
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hatte; 1) verwilligte er ferner den Bauern eine Erleichterung der Feier-

t dnuna welche ihnen zu Gunsten ihrer Fischerei und Landwirthagsor 0' 

schaft gewisse N otharbeiten auch an Feiertagen gestattete; stellte er 
endlich gewisse missbräuchliche Eingriffe der Bischöfe in das Kirchen-

.. (Yen und die missbräuchliche Erhebung einer Geldentschädigung verm0C> , 
. für die diesen gebührende Verpflegung für den Fall ab, dass sie ohne 
ehehafte Noth ihre Visitationsreisen unterliessen. Auch über eine 
weitere Befreiung des Klerus von der Kriegslast soll verhande:t worden 

. J'edoch ohne Erfolg, da sich die Prrelaten der als Gegenleistung sem, 
eforderten Verabreichung der Saladinszehnten weigerten; eine Reihe 

!on Urkunden aber, welche der Cardinal ausfertigte,2) zeigt, was auch 
die Hakonarsaga selbst andeutet, dass damit noch keineswegs der Um
fang dessen erschöpft ist, worüber verhandelt und Beschluss gefasst 

de Ich erwähne unter ihnen nur ein am 16. August 1247 auswur . 
crestelltei:i Document, in welchem der Cardinnl, doch wohl den Mund 
:twas voll nernend, bezeugt, dass er den Zustand der norwegischen 
Kirche ganz befriedigend, und dass er zumal in Bezug auf die Wahl 
der Bischöfe und Prälaten, das Patronatsrecht und die geistliche Ge
richtsbarkeit Alles den Vorschriften des kanonischen Rechtes ent
sprechend geordnet gefunden habe. - Alles in Allem genommen lässt 
siüh die Haltung K. Hakons dahin charakterisiren, dass derselbe zwar 
den Frieden mit der Kirche zu erhalten sich bemühte, und darum auch 
wohl zu mancherlei Zugeständnissen an dieselbe sich bereit finden liess, 
soweit es sich um ledialich kirchliche Dinge, oder auch um Befugnisse 
handelte in deren Be~tz die Kirche nun einmal thatsächlich sich be
fand, w~nn auch dieser ihr Besitzstand im älteren Rechte nicht be
gründet war; dass er aber mit unbeugsamer Zähigkeit ~n ~llen wese~t
lichen Rechten der Staatsgewalt festhielt , und sorgfältIg Jeden SchrItt 
mied, der irgendwie auf eine Ueberordnung der Kirche über den Staat 
hätte gedeutet werden können. 

Neue Zenyürfnisse mit der Kirche brachen aber unter der .Re
__ J'j~Ü !I li ';ü"t 

~ • J 11 i tt /i~; n t c. ~ d '); j ! II :.P-J '! 

1) c. 0. X. ne clerici vel monachi srecularibus negot4i~l~~:i~~n1j~~\1Fi 1llI~ ,5~): '_1~ Je:' i! iI:i w
1
,lS9 

h· I G h" . lruckt im Diplom lS1anil., ,nr. • 2) Am VoIlständi~sten steht alles lCler e ongej .. g,Ct
i 

i;J'~.J'J~lj.'J. j, :"'''''il]LJ'.''!') '!91, 
' ., J!l). i. J J i ;.; 1 _0.1 J ~ V .L..., ... ...., .... .....,., .. .-und 140, S. 5-10-(j8; vgJ. S. 727. 
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glerung des Sohnes K. Hakons, des Königs l\Iagnus lagabc.etir 
aus (12G3-80). Zunächst zwar setzte dieser im Jahre 12G7 für da~ 
Gulaping, und im Jahre 1268 für das Borgarping und Eiosifaping die 
Anname von Gesetzbüchern durch, welche noch in früherer Weise ein 
Christenrecht an ihrer Spitze trugen, und als deren Ueberreste wir die 
uns aufbewahrten jüngeren Christenrechte des Gulapinges und des· 
Borgarpinges betrachten dürfen. Ihrem Inhalte nach verrathen diese 
vielfach die Benützung neuerer kirchenrechtlicher Bestimmungen, wie 
denn z. B. der Cölibat in ihnen als eine Rechtspflicht behlmdelt wird; 
aber in Bezug auf Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit stehen auch sie 
noch auf dem älteren Standpunkte, und über die Ernennung der Prre. 
laten enthalten auch sie keine Vorschrift. Aber diese Erfolrre des o 
Königs scheinen nur dadurch ermöglicht worden zu sein, dass die 
nordische Kirchenprovinz in der betreffenden Zeit ohne Haupt war, 
soferne Erzbischof Einarr Gunnarsson im Herbste 1263 gestorben, der 
zu seinem Nachfolger gewählte Abt Birgir von P. Clemens IV. nicht 
bestätigt, der im Jahre 1265 gewählte üischof Hftkon von 0516 endlich 
erst im Jahre 1267 mit dem Pallium bekleicJet worden und f;chon im 
August desselben Jahres gestorben war; als dagegen der zu des Letz· 
teren ~achfolger gewählte Domcapitular J 6 n rau 0 i gegen Ende des 
Jahres 1268 mit dem Pallium von Rom heimkehrte, änderte sich die 
Sachlage mit einem Schlage. Am FrostuN:nge des Jahres 126~) wurde 
dem Könige nur die Ermächtigung ertheilt, diejenigen Theile des 
drönter Rechtes einer Revision zu unterziehen, welche weltlicher Natur 
seien, und wurde somit, offenbar auf Grund eines vom Erzbischofe er· 
hobenen Widerspruches, das Christen recht dem Bereiche der staatlichen 
Gesetzgebung entzogen. Wirklich enthalten die späteren Gesetzbücher 
des Königs, also die für Island erlassene J arnsioa (127 I), das gemeine 
Landrecht (1274) und das gemeine Stadtrecht (1276), endlich die für 
Island bestimmte J6nsb6k (1280), nur noch formell einen Kristindoms· 
balk, indem zwar ein diese Ueberschrift tragender Abschnitt IJach wie 
vor an deren Spitze gestellt ist, aber lediglich einige kirchen staats· 
rechtliche Stücke in demselben enthalten sind, wie solche auch schon 
den Eingang der Christenrechte von 126 'j und 1268 bildeten, wogegen 
der eigentliche kirchenrechtliche Inhalt völlig f~hlt, und andererseits 
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sehen wir bereits im Winter 1272-73 den Erzbischof mit der Ab
fassun cr eines Christenrechtes beschäftirrt welches freill'ch zu .. 1 t h o . .0 , nac JS· aue 
noch nicht zu rechtlIcher Anerkennung gelangt zu sein scheint. _ 
Bald dehnte sich der Streit über das legislative Gebiet hinaus auch 
noch auf andere Fragen aus, bezüglich deren die Ansprüche des Staats 
und der Kirctle sich gegenüberstanden. Unmittelbar nach der Be
steigung seines Stuhles h.atte ~rzbischof Jon sich bereits berufen ge
fühlt zu untersuchen, WIe welt den Rechten und Privilegien dieses 
letzteren Anerkennung gezollt werde oder nicht, und ein Circular
schreiben, mitte1st dessen P. Gregoi X. unterm 31. Mrerz 1272 den 
gesammten Episkopat zu einem allgemeinen Concile zusammenberief 1) 
dann ein weiterer Erlass desselben Papstes vom 11. Mrerz 1273» 
hatte ihm eine solche Untersuchung neuerdings zur Pflicht gemacht. 
Da glaubte er nun zu finden, dass die norwegische Kirche in mehr
fachen Punkten nicht im Be::;itze der ihr gebührenden Hechte sei, und 
um wo möglich einem immerhin bedenklichen Conflicte mit. der Staats
gewalt vorzubeugen, beschloss er, sich erst in Gutem an den König zu 
wenden, ehe er das nach seiner :JIeinung der Kirche zugefügte Unrecht 
auf dem Concile zur Sprache zu bringen hätte. Der König behauptete 
nun freilich, gegen die vorn Erzbischofe erhobenen Ansprüche wohl
begründete Einwendungen machen zu können, erklärte sich aber den
noch zu gütlichen Verhandlungen bereit, und so kam denn am 1. August 
12i3 an einem Reichstage zu Bergen ein Concordat zu Stande, welches 
im Wesentlichen der Kirche überaus aünstig war wenn dieselbe auch o , 

die exorbitantesten unter ihren Forderungen fallen lassen musste. Den
noch ertheilte der Papst, dessen Bestätigung des Vergleiches ausdrück
lich vorbehalten und mitte1st eines königlichen Schreibens vom 15. August 
erbeten worden war, diese unterm 26. Juli 1274 nur unter den lästig
sten Bedingungen, und damit fiel der ganze Vergleich für dies sm al zu 
Doden, da der Könia die nur bedinate Bestätirl'una als eine Yerwerfung o 0 0 0 ~ 

1) Siehe dasselbe bei Rayn aldus, a. 1272, §. 21-24 (Eu. XIV, S. 192-94), soJann bei 
Rymer, Födera, I, 2, S. 121-22. 

2) Diplom. norveg., VI, nr. 35, S. 34-35. 
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desselben betrachtet zu haben scheint. 1) Indessen wurden die Ver. 
handlungen zwischen dem Könige und seinem Erzbischofe darum nicht 
abgebrochen, vielmehr kam unterm 9. August 1277 zu Tunsberg 
zwischen Beiden eine neue Uebereinkunft zu Stande, welche im Grossen 
und Ganzen mit jener ersteren gleichen Inhalts, und überdiess ohne 
den Vorbehalt einer päpstlichen Bestätigung abgeschlossen war. 2) Gleich. 
zeitig scheint auch das Christenrecht des Erzbischofs J on die köniO'. 
liche Bestätigung erhalten zu haben, auf welche einige Hss. desselb:n 
hindeuten, 3) wenn auch, wie es scheint, in einer etwas veränderten 
~e,stalt, und war somit der Frieden zwischert den beiden Gewalten in 
e}~~r sehr vorwiegend für die Kirche günstigen Weise hergestellt. Dass 
trie'ser Frieden nur für einige wenige Jahre Bestand hatte soferne nach 
rl~(e?ifriedfertigen K. Magnus Tod sofort eine erbitterte Reaction gegen 
ci1~~'Uebergriffe der Kirche losbrach, welche mit einem Male die corno 
r) (f I \0 • " 

!~~s~t!e" und das erzbischöfliche Christenrecht wegfegte, und dass beide 
slCh" n?r langsam auf dem Wege der Praxis wider zu thatsächlicher 
??I,~H~_~ ~inaufarbeiteten , soll bier nur zum Schlusse noch erwähnt 
·.t"e\~ael]" hegt aber schon völlig über die Grenze der hier in Betracht 
12~H1i:Hiden Zeit hinaus. Dagegen muss hier noch die im Vorüber. 

~~~~'~'L~~~eits .erwähnte, Thatsache etwas näher ins Auge ~efasst werden, 
~a8's ~el~gentlIch der Verhandlungen, welche zum Abschlusse des Ber. 

~~ln:?:~r'CM~llcord~tes, un~ dann wider des Tunsberger Concor. 
tfa te s fU'hrten, dIe angeblIche Schenkung des Reiches an den heil. 

t5lUf al~t'c1ii K. Magnus Erlingsson in sehr unzweideutirrer Weise zur rrH! [ 'i~;":~!I., 0 

Bpr~clie- gebracht wurde. Gelegentlich dieser Verhandlunn'en berief sich 
ililllüBrp~Etzbischof Jon auf diese Schenkung und einirre

tl 

mit derselben 
J~[J~!.b(.~ld!lf') h tl 
m, " ,.er l~ ung ste ende Rechte, und zwar lauten seine Worte nach 
(HF~J;l H'1h ';~:iiV I' h . 
us 11;f!~~~~Ti~e~;,.: erg elC smstrumente 4): "Privilegiis siquidem omnibus 

1) S~,e~e ,die päpst~iche Bestätigungsurkunde, in welche auch die Uebereinkunft selbst uud das 
komghc~e ~,chrel~en i~serirt ist, in Norges gamle Love, H, S. 455-G2; getrennt stehen 

b,J ~,atJ~ ~fe~. §tqc~e ~,m DIp I. n orv., I, nr. 64-65, S. 52-59. 
~} ~lehe dle.scIbe inN 0 r g e s garn I e Lo v e, H, S. 462-67 
3) ebellda, S. 341. . 
4) Diplom. norve", I nr 64 a S 53 0" • , t • • 
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sibi a quibuscumque concessis detractum fuerat multipliciter ut creditur 
non ute.nd~, et precipue privile~io a Magno quondam, ut dicitur, rege 
Norwagle In ea parte, qua contmebatur, quod prefatus rex devovit se 
et regnum suum ~eato Olavo regi et martiri, et in signum perpetue 
subiectionis precepIt, coronam suam post decessum suum et omnium 
in regno sibi succedentium offerri prefato martiri Nidrosie in ecclesia 
cathedrali, nec non et cuidam constitutioni antique patrie, forte per 
eumdem Magnum edite, que innuit reges Norwagie debere eligi, et in 
electione archiepiscopum et episcopos regni inter ceteros electores vocem 
precipuam obtinere." Der König aber setzte gerade diesen Ansprüchen 
den bestimmtesten Widerspruch entgegen, und sagt die Urkunde dieser
halb : "Verum licet predictus dominus rex assereret sufficientes rationes 
ad respondendum prefatis articulis se habere, si super hiis coram iusto 
iudice duceret contendendum, et maxime contra electionem et obla
tionem corone, de quibus vix posset probari Nidrosiensem ecclesiam 
possessionem pacificam habuisse, et novum genus exactionis videri po
terat illud ab eo exigi, quod non fuerat hactenus attemptatum vel con
suetum, et precipue quia de subiectione regni sui agebatur, quocl ipse 
post patrem et antecessores' suos asserebat se iure hereditario liberum 
suscepisse, et sic illud proponit per dei gratiam suis heredibus et 
successoribus dimittere liberum et quictum." Daraufhin bequemte sich 
der Erzbischof dazu, auf alle drei Ansprüche zu verzichten, nur mit 
Vorbehalt eines seinem Range gebührenden Antheiles an der Königs
wahl , soferne diese durch ein gänzliches Aussterben des königlichen 
Hauses nöthig werden sollte 1): "Videlicet, quod predictus archiepiscopus 
pro bono pacis et comodo ecclesie et allimarum procuranda salute re
nunciavit nomine Nidrosiensis ecclesie pro se et successoribus suis 
canonice intrantibus in perpetuum omni iuri, si quod in predicta elec
tione regum subiectione seu oblatione corone habebat vel habere po
terat, tarn in petitorio quam in possessorio ratione dicti privilegii seu 
legis, vel quacunque alio modo sibi competere videretur, omnibus aliis 
iuribus ad ecclesia m spectantibus, que in legibus patrie continentur, et 
ecclesiarum privilegiis semper salvis, dummodo supersit aliquis, qui 

1) ebenda, S. 54. 
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1) ebenda, S. 54. 
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legitime possit et debeat iure hereditario succedere. Si vero nuUus 
. inveniatur. successor legitimus, archiepiscopus et episcopi inter ceteros 
nobiliores et discretiores regni electores in electione tantum VOces 
primas et potissimas obtinebunt." In dem Schreiben endlich mitte1st 
dessen P. Gregor X. dem Bergener Vergleiehe seine bedingte Bestätig. 
ung ertheilte, 1) erwähnt derselbe nicht nur eingangsweise gleichfalls 
wider "quamdam pi am ordinationern, quam dare memorie Magnus rex 
Norwagie predecessor suus super exhibendis coronis regum Norwagie 
eum decedunt in signum subiectionis memorate ecclesie Nidrosiensis," 
und ihrer Nichtbeobachtung durch den regierenden König, sondern es 
beziehen sich auch unter den Bedingungen, von deren Eingehung 
Seitens des Königs die Bestätigung des Vergleiches abhängig gemacht 
werden will, zwei geradezu auf die hier fraglichen Rechte. Der Papst 
sagt nämlich einerseits: "Videlicet quod si eumdem regern, vel illos qui 
ei in regno Norwagie successerint, manifeste contra huiusmodi OOill

positionem venire contigerit, et tu ac tui successores de consilio eorum
dem suffraganeorum in Norwagia consistentiulll, vel maioris partis 
ipsorum, si forte omnes requiri nequiverillt vel consentire recusaverint, 
requisiti, regem ipsum sive ipsius succeSSOl'es duxoritis requirendos, ut 
pro eo quod corupositionem ipsam non servaverint super hoc satisfaciuut 
competenter, idque ipsi denegaverint efficaciter adimplere, tu et ecclesia 
Xidrosiensis ius in electione et subiectione reO'is et reO'no Norwacrie, o , 0 0 

quod ante compositionem huiusmodi habuistis, recuperetis eo ipso, et 
ud eum perveniatis statum, in quo tempore huiusmodi compositionis 
eratis." Andererseits aber fügt er bei: "Quod si ex aliq ua iusta causa 
0pol'tuerit re gi Norwagie, qui pro tempore fuerit, dati (lies: dari) tu
tores seu etiam curatores, et id per electionem fieri debuerit, tu et 
successores tui unicam et primam vocem in electione tutorum et cura
torum huiusmodi habeatis." In dem Tunsberger Vergleichsinstrumellte 
kehren die obigen, dem Hergener Concordate entnommenen Sätze, nur 
in der Wortfassung hin und wider unbedeutend verändert, wider, wo
gegen VOll einem päpstlichen Bestätigungsschreiben nach dem oben 
Bemerkten natürlich nicht die Rede sein konnte. 

1) ebenda, nr. 65, S. 58-59. 
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Nach dieser vorlaüfigen Uebersicht über den gesammten Entwick
lungsgang, welchen die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Nor
wegen vom 11. bis zum 13. Jahrhunderte genommen haben, kann nun 
auf die Erörterung der uns hier zunächst beschäftigenden Frage ein
getreten werden, wieweit die/ herkömmliche Anname einer Sehen kung 

Norwegens an den heil. Olaf durch ILl\lagnus Erlingsson begründet 
sei oder nicht? Da kann nun zunächst keinem Zweifel unterliegen, dass 
gelegentlich der Verhandlungen, welche dem Abschlusse des Bergener, 
und weiterhin des Tunsberger Concordates vorangiengen, wirklich 
von einer solchen Schenkung die Rede war, und dass dieselbe bei dieser 
Gelegenheit mit einer Opferung der Krone nach dem Tode eines jeden 
Königes, und mit einer Bestimmung in Verbindung gebracht wurde, 
durch welche das Reich in ein Wahlreich verwandelt worden sein sollte. 
Aber man sieht auch, dass es lediglich der Erzbischof und der mit ihm 
gemeinsame Sache machende Papst war, welcher die Existenz derartiger 
Zugeständnisse behauptete, wogegen der König dieselbe mit aller Ent
schiedenheit in Abrede stellte, sodass also über die Begründung oder 
Nichtbegründung der Seitens der Kirche erhobenen Ansprüche bis auf 
Weiteres noch Nichts feststeht. Es wird demnach auf eine Prüfung 
jener anderen beiden Quellenstücke eingegangen werden müssen, welche, 
wie oben schon zu bemerken war, über Erlingr skakki's Abmachungen 
mit Erzbischof Eysteinn uns Aufschluss geben. 

Das eine dieser beiden Stücke ist in den älteren Gulal)lngslög 
zu finden, und zwar zeigt es sich hier zwischen die Eingungsformel und 
die auf die Dingordnung bezüglichen Bestimmungen eingeschoben. ' ) Es 
lautet aber die Ueberschrift des betreffenden §. im Cod. Hanzov.: "Her 
ero nymrele pau er tekin varo me5 l\P KB Eysteins rerkibiscops oe Erlings 
jarls oe a11ra hinna vitrasto manna i Noregi umrrellom", von welcher 
Wortfassung die zweite hier einschlägige Hs. nur sehr unwesentlich ab
weicht. Seinem Inhalte nach bezieht sich das Stück dagegen auf das 
Verfahren, welches im Falle einer Thronerledigung eingehalten werden 
soll, und wird dabei zunächst die Thronfolgeordnung neu geregelt. In 
erster Linie soll der älteste unter den ehelich g~borenen Söhnen des 

1) OH., §. 2. 
Abh. d. I. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. XIV. Bd. II. Abth. 12 
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legitime possit et debeat iure hereditario succedere. Si vero nuUus 
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1) ebenda, nr. 65, S. 58-59. 
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Abh. d. I. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. XIV. Bd. II. Abth. 12 
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jüngstverstorbenen Königs zur Thron~olge be~.ufen sein, falls. er nicht 
wegen geistiger Schwäche oder bösartIger GemuthsbeschaffenheIt unfähig 

erscheint die Regierung zu übernemen, wessfalls dann unter den nach. 
geborenen Söhnen der passendste zu wählen ist. Hinterlässt ferner der 
verstorbene König keine ehelich geborenen Söhne, so soll derjenige auf 
den Thron berufen werden, welcher nach den Regeln des gemeinen 
Erbrechtes zum Zuge zu ·kommen hätte, jedoch wider nur unter der 
Voraussetzung, dass er als regierungsfähig erscheine; trifft diese Voraus· 
setzung nicht zu, so soll, doch wohl innerhalb des regierenden Hauses, 
derjenige zum König gewählt werden,. welcher am Geeignetsten erscheint 

das Recht Gottes und das Gesetz des Landes zu schirmen". Dabei 
" wird die Prüfung der Regierungsfähigkeit des zunächst Berufenen so· 
wohl als die Wahl dessen, der eventuell an dessen Stelle zu setzen ist, 
in die Hand einer Versammlung gelegt, welche sich aus dem Erzbischofe, 
dessen vier norwegischen Suffraganen, endlich aus je 12 der verstän· 
digsten Männer aus jeder Diöcese zusammensetzt, welche jeder einzelne 
BIschof sich zu solchem Ende auswählt; können sich aber diese Wahl· 
berechtigten nicht einigen, RO soll zwar die Mehrheit der Stimmen ente 
scheiden, jedoch nur unter der doppelten Voraussetzung, dass deren 
Angehörige sich bereit erklären ihr Votum eidlich zu bekräftigen, und 
dass der Erzbischof sam mt seinen Bischöfen mit der Mehrheit stimmt. 
Das ältere Recht wird durch diese Bestimmungen sehr erheblich um· 
gestaltet, und nicht in allen Punkten in einer den staatlichen Interessen 
förderlichen Weise. Als ein unzweifelhafter Fortschritt darf die Ein· 
führung einer Individualsuccession gelten an statt des bisher herrschenden 
Principes der gleichzeitigen Berufung gleich nahe Verwandter; als ein 
Fortschritt auch die Zurückdrängung, wenn nicht völlige Ausschliessung 
der unächten Geburt, wenn dieselbe auch vielleicht ruehr aus Nach· 
giebigkeit gegen die Kirche als in Berücksichtigung der staatlichen In· 
teressen erfolgt sein mochte; als ein Fortschritt allenfalls auch die 
Verweisung auf die gemeine Erbenfolge, obwohl diese, wenn man anders 
mit ihr vollen Ernst machen wollte, wegen der Zulassung der Weiber 
und der erweiterten Berechtigung des Weibsstammes auch ihre sehr 
bedenklichen Seiten hatte, wiewohl sie für Jen Augenulick im Interesse 
der Dynastie lag, soferne ja Magnus Erlingsson selbt>t uur dem Weibs-
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stamme des alten Königshauses angehörte .. Aber höchst bedenklich 
war die jetzt angeordnete Prüfung der Regierungsfähigkeit des kraft 
Geblütsrechtes berufenen Thronfolgers; höchst bedenklich auch die Ein
führung einer Königswahl für den Fall, dass der zunächst Berufene als 
unfähig erklärt werden sollte; am Bedenklichsten aber die Art, wie 
jene Prüfung und diese Wahl er!'olgen sollte. Allerdings hatte schon 
das ältere Recht Geisteskranke nIcht zur Verwaltung ihres eigimen Ver
möO'ens zugelassen,l) und die Behandlung des ,,60s manns vig", d. h. des 
in Oder Raserei begangenen Todtschlages zeigt, 2) dass es sich dabei, 
ganz wie im isländischen Rechte, 3) wenigstens ursprünglich nicht blos 
um eine Ausschliessung von der Vermögensverwaltung, sondern um eine 
wirkliche Ausschliessung vom Erbrechte und Vermögensbesitze gehandelt 
h~tte. Damit war sicherlich gesagt, dass auch zur Thronfolge ein 
Geisteskranker nicht berufen erscheinen konnte; aber von hier aus ist 
noch ein weiter Weg bit> zu dem Satze unserer Thronfolgeordnung, dass 
Dösartigkeit des Gemüthes oder l\langelhaftigkeit der geistigen Anlagen 
genüge, um den zur Thronfolge Berufenen von dieser auszuschliessen, 
und dass von Fall zu Fall in dieser Beziehung eine Prüfung stattzu
finden habe .. Allerdings hatte ferner schon dns ältere Recht, vielleicht 
als letzte Spur einer längst vergessenen Zeit, in welcher Wahl und Erb
recht noch mit einander verbunden gewesen waren, bei der Thron
besteigung Formen festgehalten, welche als Vorbedingung des Regieruugs
antrittes eine Anerkennung des Thronfolgers durch einen färmlich ge
fassten Beschluss des Volkes hinstellten; aber materiell hatte es sich 
dabei doch immer nur um eine Prüfung des Erbrechtes des betreffenden 
Thronbewerbers gehandelt, und zeigt sich nirgends eine Spur davon, 
dass man sich das Recht beigelegt hätte, einem zweifellos Erbberechtigten 
die Anerkennung zu versagen, oder einem zweifellos Nichtberechtigten 
solche zu verwilligen. Jetzt dagegen wurde wenigstens für den Fall, 

da der zunächst berufene Thronerbe zur Uebername der Regierung nicht 
befähigt erschien, eine wirkliche Wahl eröffnet, und da die Wahlberech-

1) vgl. Fr. Brand t, Brudstykker af Forelresninger over den norske Retshistorie, S. 182. 

2) G 1>L., §. 164. 

3) Kgsbk; §. 118, S. 222. 
12* 
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tigten zugleich die Prüfung der Regierungsfähigkeit des berufenen Erben 

vorzunemen hatten, konnte dieser Fall von ihnen nach eigener Willkür 
jederzeit herbeigeführt werden; jeder Intrigue, jeder Partheiung war 
damit der freieste Spielraum eingeraümt, und das Reich allen den Ge. 
fahren ausgesetzt, welche sich erfahrungsgemäss an die Wahlmonarchie 

knüpfen. Endlich war nach älterem Rechte die Anerkennung. des Thron. 

folgen,' jederzeit an einer Dingstätte des Reichs nach der anderen erfolgt; 

jetzt dagegen wurde nicht nur, was allerdings schlechthin nothwendig 

war, wenn man mit der Königswahl Ernst machen wollte, eine einheit
liehe, aus dem ganzen Reiche beschickte Versammlung mit derselben 
betraut, sondern es wurde auch die Bildung dieser Versammlung ganz 

in die Hand des Episkopates gelegt, indem die Ernennung des beschlies. 
senden Ausschusses, welche an den lögping in der Hand der königlichen 
Beamten lag, lediglich auf die Bischöfe übertragen wurde, 1) und diesem 
überdiess sogar noch für den kaum denkbaren Fall, dass in einer so 

zusammengesetzten Versammlung keine Einstimmigkeit zu erzielen sein 
sollte, das Hecht eingeraümt, durch seine 5 Stimmen jeden nlehrheits. 
beschluss zu verhindp,~n. Es ist hiernach nicht zuviel gesagt, wenn 
Dahlmann bemerkt,2) durch die Thronfolgeordnung des Jahres !l(i4 sei 

Norwegen in ein freies Wahlreich mit 5 geistlichen Kurfürsten verwandelt 
worden; der politische Grundgedanke des Gesetzes ist mit diesen Worten 
in der That kurz und bündig bezeichnet. - Weit weniger bedeutsam 
als die bisher alle'inn besprochene erste Hälfte des hier in Frage steh,enden 
Stückes ist dessen zweiter Theil; indessell enthält doch auch er wenig

stens eine Bestimmung, welche für unsere Untersuchung von Erheb
lichkeit ist. Die Vorschrift, dass binnen l\Ionatsfrist nach eingetretener 
Thronerledigung alle Bischöfe und lEbte, alle königlichen Dienstleute 
mit ihren Führern, endlich auch die sämmtlichen von den Bischöfen 

ernannten Notabeln "nordwärts zum heil. Olaf, zur Berathung mit dem 
Erzbischofe" kommen sollen, natürlich um hier die Königswahl vorzu

nemen, hat für uns höchstens insoferne Interesse, als auch sie wider 

1) Eine änlich zusammengesetzte Versammlung war allerdings SChOll zuvor einmal, im Jahre 1152 
nämlicb, zu legislativen Zwecken verwendet worden;vgl. Norges gamle Love, I, S. 447. 

2) Gescbichte TOll Dännemark, II, S. 152. 
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diesen Erzbischof se~r entschieden in den Mittelpunkt der Wahlverhand

lungen gestellt zeigt; die Andr~hung vo~ Strafen für diejenigen, welche 
entweder die ihnen vorgeschl'lebene ReIse unterlassen,. oder aber sich 
selbst in anderer als der vorgeschriebenen Weise in den Desitz des 
Thrones setzen oder anderen hiezu behülflich sind, die Bestimmung 
ferner der Umstände, unter welchen die zur Reise Verpflichteten aus 
den kgl. Cassen Ersatz für ihre Reisekosten erhalten sollen oder nicht, 
betreffen lediglich den Vollzug des Wahlgeschäftes, und mögen darum 

hier unbesprochen bleiben. Dagegen muss noch erwähnt werden, dass 
gelegentlich jener in Drontheim abzuhaltenden Wahlversam_mlung jedes

mal die Krone des jüngstverstorbenen Königs "für dessen Seele" in der 
dortigen Metropolitankirche geopfert ,verden sollte, um dort "zu Ehren 

Gottes und des heil. 6Iaf~" auf ewige Zeiten hängen zu bleiben, "gleich
wie es K. ,jIagnus zugestanden hatte, der erste gekrönte König in Nor
wegen':. Weiteres enthält das in die Gl,L. eingerückte Stück nicht. 
. Die geschichtliche Glaubwürdigkeit des bisher besprochenen §. 2 

der GpL., gegen welche früher niemals Einwendungen erhoben worden 
waren ist neuerdings durch den dänischen HÜitoriker Caspar Peter 
Paludan-Müller scharf angefochten worden,l) unu obwohl die von 

ihm vorgebrachten Bedenken bereits durch einen norwegischen U~chts

historiker, Ebbe Hertzberg, eine vielfach treffende .ZurückweIsu.ng 
erfahren haben, 2) und ich selbst mich gleichfalls berelt~ gel.egenthch 
gegen dieselben ausgesprochen habe,S) wird es doch nötlllg: hIer noch
mals eincrehender auf dieselben sich einzulassen, zumal da em anonymer 
Hecensen~ der Zorn' sehen Schrift sich erst kürzlich wider für die von 
dem gelehrten Dänen verfochtene Ansicht, wenn auch dieselbe einiger-

massen modificirend, erklärt hat. 4) . 
Paludan Müller hat sich aber zunächst darauf berufen, dass Jede 

. • d k Kirkes HiRtorie under Katholicismen·, 1) Nogle Bemrerkninger ved Professor R. Keysers " en nor: e _ '" 1858-5!l) Hieher 
in der Historisk Tidsskrift, III. Rrekke, Bu. I, S. 2G.:> - 89 (hopenba"en, . 

gehört zumal S. 274 und 288. 'd S. 128-3G • .änm. 
2) En fremstilling af det norske aristocratis historie indtil kong Sverres tr , 

(Cristiania, 1869). 

3) Die Entstehungszeit der älteren GulaJ>ingslög, S. 125-27. . W' . t der Verfa<ser 
4) von Sybel, Historische Zeitschrift, Bd.36, S. G39-4G (~876). M~lDes lssens lS -

cl • . d'" b Ph'l I er un·1 Hl'stonker Dr. E. Je ssen. er AnzeIge der verdIente amsc e I 0 0" u 

- _' ••• ' _.""_ '0"'''' 

'fl .1 ., 
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1) Eine änlich zusammengesetzte Versammlung war allerdings SChOll zuvor einmal, im Jahre 1152 
nämlicb, zu legislativen Zwecken verwendet worden;vgl. Norges gamle Love, I, S. 447. 

2) Gescbichte TOll Dännemark, II, S. 152. 
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Paludan Müller hat sich aber zunächst darauf berufen, dass Jede 

. • d k Kirkes HiRtorie under Katholicismen·, 1) Nogle Bemrerkninger ved Professor R. Keysers " en nor: e _ '" 1858-5!l) Hieher 
in der Historisk Tidsskrift, III. Rrekke, Bu. I, S. 2G.:> - 89 (hopenba"en, . 

gehört zumal S. 274 und 288. 'd S. 128-3G • .änm. 
2) En fremstilling af det norske aristocratis historie indtil kong Sverres tr , 

(Cristiania, 1869). 

3) Die Entstehungszeit der älteren GulaJ>ingslög, S. 125-27. . W' . t der Verfa<ser 
4) von Sybel, Historische Zeitschrift, Bd.36, S. G39-4G (~876). M~lDes lssens lS -

cl • . d'" b Ph'l I er un·1 Hl'stonker Dr. E. Je ssen. er AnzeIge der verdIente amsc e I 0 0" u 

- _' ••• ' _.""_ '0"'''' 

'fl .1 ., 
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AnO'ube über das .Alter unseres Stückes fehle, und dass nicht ersichtlich 
,0 • on n'em und mit welcher rechtlichen Kraft dasselbe in die seI, Vi ann, v .. , 

H d r Gula'hinO'sIöO' eingerückt worden sei; allein die erstere Behauptung ss, e l' 0 0 '. 

't 11 t·· d' beoru~ ndet die zweite darreO'en wemgstens nur thell-18 vo s an Ig un c' 0 0 ". 

' b .. d t und überdiess ohne alle und jede ErhebhchkeIt. DIe welse egrun e , . . 
oben anD'eführte Ueberschrift des §. bezeIchnet dessen Inhalt als eIne 
v 11 ° ..... ·elche von K MaD'nus Erzb. Eysteinn, Erlfngr jarl und den ... ,ove e, " . 0 , " • 

weisesten Männern in Norwegen beschlossen worden seI, und damIt. 1st 
denn doch bereits das Alter des Stückes so genau bezeichnet, als diess 
überhaupt bei den Novellen zu geschehen pflegt, welche sich in den 
Text unserer Rechtsbücher eingeschaltet finden. So trägt §. 32 der 

GpL. die Ueberschrift: "l\Iagnus geroe nymrele l)etta", ,§. 148: "Her ern 
rettar bretr prer er l\Iagnus gooe gaf i Langeyiar sundl. En sumar gaf 

Hakon pores fostre", §. 316: "Her hefr upp saktal hit nyia. pat er 
Biarne l\Iaroars sun skipaoe af 6 morcom gullz"; in FrpL. I, §. 3 aber 

lauten die Eingangsworte : "pat er ri.lo oe boo Eysteinserkibiscops oc 
asia hinna vitrasto manna", in Il, § 3: "Sva hefir ion erkibiskup mmlt 

oe lreypt", in 11, §. 2fi (Cod. Hesen.): ,~petta er su linan o~ rnisku~~ 
er Alexandr paue iattaoe Eysteini rerkibiscopi at gera vm silld fiski 1 

noreoi eptir bren ~1aO'nuss konollgs oe Erlings iarls foor hans oe Eysteins 

rerkibiscops", in III,o§. 27: "Sva er rao oe boo Nikulass gooa ~ardina~a 
er paue uaro sioan oe Jons erkibiskups", in V, §. 44: "pesse remka mal 
varo tekin meo urnruoe l\lagnus konongs oe Eysteins erkibyscops oc 
annarra byscopa oe aUra hinna vitrastu manna", u. dgl. m. Niemand 
bezweifelt trotz der Kürze dieser Angaben, dass die betreffenden Novellen 
wirklich von K. Magnus gooi oder K. Hakon porisfostri, von K. Magnus 
Erlingsson oder P. Alexander 111., von Erzbischof Jon Birgisson oder 
Eysteinn, u. s. w., herrühren; warum sollte nun für unseren Fall aus
namsweise ein Anderes gelten? Es dürfte aber überdiess gelingen, 
gerade in unserem Falle die Abfassungszeit der fraglichen Bestimmung~n, 
wenn auch nicht mit voller Sicherheit, so doch mit hoher Wahrschem
lichkeit, noch etwas genauer festzustellen. Die Ueberschrift unseres 
§. 2 weist, ganz ebenso wie die einer in GpL. §. 32, und FrpL. V, 
§. 44 u. fgg. eingestellten Novelle, auf die Entstehung der betreffenden 
Stücke auf einem Reichstage hin, zu welchem K. .Magnus Erlingsson 
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mit seinem Vater, dann mit dem Erzbischofe, den Bischöfen und den 
übrigen Magnaten des Reiches zusammengetreten war. Nun wissen wir, 

dass ein solcher im Jahre 11 G4- gelegentlich der Krönung des jungen 

KöniITs zu Dergen gehalten wurd~, und dass Erlingr skakki bei dieser 
Gele;enheit mit dem ~rzbischofe über kirchen staatsrechtliche Fragen 
ewisse Verabredungen traff, wogegen Von einer zweiten derartigen Ver
~ammlung 1 welche während der Regierungszeit dieses Königs gehalten 

worden wäre, nirgends Etwas verlautet. Unter solchen Umständen wird 

demnach der Schluss kaum zu gewagt erscheinen können, dass die be
treffenden Bestimmungen gerade an diesem Reichstage zu Stande ge

kommen, und dass sie eben nur das von ihm genemigte Ergebniss jener 
zwischen Erling und Eysteinn getroffenen Vereinbarungen seien. Der 

Umstand darf jedenfalls nicht gegen diese Schlussfolgerung eingewandt 
werden, dass Erlingr in der Ueberschrift unseres §. 2 bereits als Jarl 
bezeichnet wird 1 während er doch diesen Titel erst gelegentlich seines 
Friedensschlusses mit K. Valdimar von Dänemark im Winter 1170-71 
erhielt. Diese Ueberschrift gehört ja nicht einer officiellen Ausfertigung 

der Novelle als solcher an; vielmehr ist dieselbe augenscheinlich erst 
gelegentlich ihrer Einrückung in die Gulapingslög beigefügt worden, 
und kann diess ebensowohl Seitens der Männer geschehen sein, welche 

unter K. Magnus Erlingsson die Revision dieses Hechts buches besorgten, 

als von dem Compilator unseres aus der Olaf'schen und l\1agnus'schen 
Recension gemischten Textes desselben, oder endlich sogar erst von den 

Schreibern unserer beiden Hss. desselben. Jeder dieser l\1änner konnte 

aber dem Erling denn doch ganz ebensogut den Jarlstitel hinterher 
bereits für eine Zeit beilegen, in welcher er ihn doch in Wahrheit noch 

nicht geführt hatte, wie diess die schon mehrfach erwähnte Verordnu~g 
des K. Häkon Sverrisson vom Jahre 1202 nachweisbar gethan hat, WIe 
hierlluf Munch bereits ganz richtig aufmerksam gemacht hat. 1) _ Die 

Thatsache also, dass die in GIlL. §. 2 enthaltene Thronfolgeordnung 
wirklich zwischell K. l\lagnuiS und seinem Vater, dann Erzb. Eysteinn 
verabredet, und weiterhin von einem Heichstage genernigt wurde, muss 
immerhin als bewiesen betrachtet werden, und gegen sie erhebt denn 

1) Det norske Folks Historie, II, S. 932-33, Anm. 
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1) Det norske Folks Historie, II, S. 932-33, Anm. 
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auch der anonyme Recensent Zorn's keine Einwendungen mehr; um so 
entschiedener hält derselbe dagegen an der zweiten Behauptung fest, 
dass nicht erweislich sei, dass jene Thronfolgeordnung jemals am Gula. 
pinge, oder vollends an den sämmtlichen 4: grossen Landsdingen rechts· 
förmliche Anname gefunden habe, während doch solche Anname erfor. 
derlich gewesen wäre, wenn dieselbe Kraft und Geltung eines Reichsgesetzes 
hätte gewinnen sollen. Indessen ist doch auch diese zweite Behauptung 
keineswegs von dem Gewichte, welches ihr beigelegt werden will. Richtig 
ist zwar, dass unseren §. 2 nur der C.od. Ranzovianus ganz, und nur 
eine einzige weitere Hs. seiner Ueberschrift und seinen Anfangsworten 
nach giebt, mit einem "etc." abbrechend; aber diese beiden Hss. sind 
eben überhaupt die einzigen, welche den Anfang unseres Rechtsbuches 
enthalten, und ausserdem darf auch nicht unbemerkt bleiben, dass das 
Inhaltsverzeichniss, welches dem sog. Christenrechte K. Sverrirs voran
geht, die Bestimmung geuau an derselben Stelle aufführt, an welcher 
sie in unseren GpL. steht, womit denn doch erwiesen ist, dass sie auch 
in derjenigen Hecension dieses Rechtsbuches enthalten gewesen war, 
welche bei der Herstellung jener Compilation verwendet wurde. An 
eine mehr oder minder zufällige Einschaltung des Stückes in eine ein
zelne Hs., welche auf die Willkür eines einzelnen Schreibers zurückge
führt werden könnte, ist hiernach nicht zu denken, und wenn uns zwar 
allerdings nicht ausdrücklich gesagt wird, dass, wann und wie dessen 
Einstellung in das Rechtsbuch auf officiellem WeO'e erfolgt sei so steht o , 

es doch auch in dieser Beziehung um den §. 2 nicht schlimmer als um 
nahezu den ganzen übrigen Inhalt dieses letzteren, von welchem ja auch 
nur ganz ausnamsweise angegeben ist, wann und wie derselbe.in dieses 
gelangt sei. Die bIo se Thatsache, dass die betreffenden Sätze überhaupt 
in den Text eines im Allgemeinen zuverlässigen Rechtsbuches gelangt 
sind, muss auf solange, als nicht gewichtige Gegengründe beigebracht 
werden können, immerhin eine gewisse Gewähr für deren Authenticitret 
und Rechtsverbindlichkeit bieten, und sie müsste diess selbst unter der 
Voraussetzung, dass wirklich feststünde, dass dieses Rechtsbuch nur 
"eine private (vielleicht sogar von geistlicher Hand herrührende) Gesetz
aufzeichnung" wäre, wie jener Recensent diess annimmt. 1) Aber diese 

1) Historische Zeitschrift, S. 640-41. 
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letztere Anllame selbst dürfte nicht in der Weise b a .. d . . e<::-run et erschemen 
in welcher dieselbe aufgestellt worden ist. und im Z h ' ,... ..' usammen anae da-
mit durfte sICh, wenn auch mcht mIt unumstössli h G . ~ . . . c er eWlssheIt so 
doch Immerhm mIt grosser Wahrscheinlichkeit allerd' , . ' . . . . mgs ermitteln las-
sen, dass unO wie unser §. 2 In dIe GpL. hereinO' k . , ' .. oe ommen seI. Oben 
Ist bereits 8nvahnt worden, dass unter K MaO'nus E l' . 'I . 

, . • • • 0 r ll1gsson s {eglerung 
eine officlel1e RevIsIon der GpL. zu Stande kam u d d b·· " ' nass IS auf K 
Hakons des Alten Zelt herab dIe ältere und die neuer R . .' . . e ecenSlOn dieses 
Rechtsbuches zugleich umhef, oder auch Compilationen b h d . ..' ge rauc t wur en, 
welche die altere und dIe neuere Recension desselben zu I . h b" 1 ." g eiC enutzten.) 
~l'el .,'erschledene geml~cht: Recensionen des Christenrechtes der GpL. 
smd uns ganz oder thellwelse erhalten welche bel' den e' I . . . ' ll1ze nen 1Il SIe 
aufgenommenen BestImmungen reO'elmässiO' anO'eben ob' d o 0 0 , SIe aus er 
äl~eren, ode,r ~us der n~ueren. Hec~nsion, oder aus beiden geschöpft 
selen, ~.nd ~.u lh~en gehor~ll die belden hier in Frage stehenden Hss., 
und geharte uberdless auch Jener Text der G:pL., welcher für das Christen
recht Sverrir's benützt wurde.:!) Wenn nun in diesen Hss. neben zahl
reichen Umgestaltungen des Textes der älteren Hecension, welche auf 
K. Magnus zurückgeführt ,yerden, auch einzelne grössere Stücke zu 

~nden sind, ,welche ausdrücklich als von diesem Könige herrührende 
Novellen bezeIchnet werden, so ist denn doch im höchsten Grade wahr
scheinlich, dass diese Novellen ebenfalls gelegentlich dieser He visions
·arbeit in deren Text eingereiht worden seien, m. a. W. höchst \,;,ahr
scheinlich, dass die am Herrentage zu Dergen im Jahre 11 G4 gefassten 
Beschlüsse hinterher gelegentlich der Revision der älteren Gl)L. in diese 
eingestellt, und somit als Bestandtheile des revidirten Hechtsbuches der 
Dingversammlung vorgelegt und von ihr angenommen wurden. Wenn 
demnach der erwähnte Recensent. selber annimmt 3) man werde wohl 
dem Klerus versprochen haben, den von dem Reicllstage angenommenen 
Entwurf eines Thronfolgegesetzes an den 4 Landsdinaen vorzuleo-en und o 0 

1) "gl. oben, S. 77 und 80-8I. 

2) ygl. meill e "Studien über das sogenannte Christenrecht König Sverrirs", in der "Festgabe zum 
Doctor-JuLiheum des Herrn Professors Dr. Leonhard I'on Spengel" (München, 1877), S. 10-12. 

31 allg. 0, S. G~3. 

ALh. d.1. Cl. J. k. Ak. d. Wiss. XIV. EJ. H. äbth. 1" <> . 
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1) Historische Zeitschrift, S. 640-41. 
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1) "gl. oben, S. 77 und 80-8I. 

2) ygl. meill e "Studien über das sogenannte Christenrecht König Sverrirs", in der "Festgabe zum 
Doctor-JuLiheum des Herrn Professors Dr. Leonhard I'on Spengel" (München, 1877), S. 10-12. 

31 allg. 0, S. G~3. 

ALh. d.1. Cl. J. k. Ak. d. Wiss. XIV. EJ. H. äbth. 1" <> . 
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zum Gesetz erheben zu lassen, so dürfte für das Gulaping wenigstens 
dieses Versprechen auch gehalten worden sein. 

Man hat nun freilich auch darauf Gewicht legen wollen, dass die 
neue Thronfolgeordnung sich nur in den GpL. finde, dagegen in keines 
der anderen Provincialrechte, und insbesondere nicht in die FrpL. ein

gerückt worden sei, in welchen ma,n sie doc.h vor A~le~ er~arten mächte; 
indessen ist doch auch dieser Einwand thells auf IrrIge "\ oraussetzungen 
gebaut, theils nicht zutreffend. V ~n dem ~echte Vikin's und der Hoch
lande sind uns, von einem sehr germgen weIteren Fragmente des letzteren 
Rechtsbuches abgesehen, nur die Christenrechte erhalten, und diese 
überdiess, soviel sich erkennen lässt, in einer ziemlich alterthümlichen 
Recension; daraus, dass in ihnen jene Thronfolgeordnung nicht zu finden 
ist, lassen sich demnach gar keine Schlüsse ziehen. .Es ist ja recht 
wohl möglich, dass die Thronfolgeordnung des K. Magnus in den Eillsifa
NnO'slög und in den Borgarpingslög nur an einem anderen Orte als im 
Ch:istenrechte eingeschaltet worden war, wie etwa dessen strafrechtliche 
Novelle von den GpL. in das Christenrecht, von den FrpL. dagegen in 
das Strafrecht eingestellt wurde, und dass dieselbe somit nur mit den 
übriO'en weltlichen Bestandtheilen jener Hechtsbücher für uns verloren 

o . 
gieng; möglich auch, dass dieselbe wirklich in diese Christenrechte em-
geschaltet worden war, und nur von deren späteren Abschreibern als 
unpraktisch geworden weggelassen wurde, wie etwa der Schreiber der 
mit B. bezeichneten Hs. unserer Gl)L. nur deren Anfangsworte giebt; 
oder der Compilator des sog. Christen rechtes K. Sverrir's dieselbe zwar 
in sei1lem Inhaltsverzeichnisse aufführt, aber im Texte selbst weglässt. 
Widerum wäre ja recht wohl denkbar, dass das Recht der beiden öst
lichen Dingverbände ebensogut wie das der beiden westlichen· unter K. 
Magnus Erlingsson eine durchgreifende Revision erfahren hätte, dass 
uns aber zufällig nur Bruchstücke der älteren, nicht auch der neueren 
Recension erhalten wären, sodass wir also in Bezug auf diese beiden' 
Provincialrechte in der Lage wären, in welcher wir den GpL. gegenüber 
uns befinden würden, wenn uns nur die mit C. bezeichnete Hs. dieses 
Rechtsbuches aufbewahrt wäre, dagegen die mit A, B. und E. bezeich
neten Codices verloren wären. Endlich besteht auch noch die weitere 
Möglichkeit, dass man die am Herrentage des Jahres 1164 gefassten 

'> 
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Beschlüsse dem Dorgar~)inge und de~ ~i~sifapinge gar nicht zur Anname 

leO't hätte wie diess z. TI. bezughch der am Herrentage des Jahres vorge 0 , 

1152 gefassten Beschlüsse über die Seelgaben wirklich der Fall war, 
welche ebendarum im .J ahre 1224 am Borgarpinge noch nachträglich 
zur Anname gebracht wurden; 1) solchenfalls wäre dann freilich die 
formelle Gültigkeit der Thronfolgeordnung für jene beiden Provinzen 
. echt sehr anfechtbare gewesen, und von hier aus deren Nichtein-ewe r 

stellung in unsere Chrü,tenrechte derselben sehr einfach zu erklären,-
besonders auffällig könnte aber auch ein solches Versaümniss kaum er
scheinen, und eine besondere Dedeutung wäre demselben doch wohl 
ebensowenig zuzuerkennen. Es fehlte eben der norwegischen Verfassung 
an jedem Organe für eine gemeinsame Gesetzgebung, vielmehr konnte 
eine gesetzliche Bestimmung verfassungsmässig nur dadurch für das 
ganze Reich verbindlich werden, dass ~ie nicht nur an den sämmtl~chen 
vier grossen Lögdingen, sondern überdless auch noch an den sämmthchen 
einzelnen Fylkisdingen der noch unverbundE'nen Volklande rechtsförmlich 
anrrenommen wurde. Daran mochte man nun allenfalls festhalten in 
Fällen, welche eine Verschieuenheit des Rechts in den verschiedenen 
Theilen des Landes zulässig erscheinen liessen ; aber bei Gesetzen und 
Beschlüssen über Angelegenheiten, welche, wie die Thronfolgeordnung 
oder die Anerkennung eines neuen Königs, schlechterdings eine ein
heitliche ReO'elun 0' für das ganze !leich forderten, war auf diesem Wege 

/:) 0 . h b 
nicht voranzukommen. In solchen Fällen versicherte man blC e en 
der l\Iitwil'kun 0' der MaO'naten des Reiches I und legte allenfalls noch o 0 

die mit ihnen vereinbarten l.lestimmungen den wichtigsten unter den 
Dingversammh:ngen zur Anname vor; hatten diese aber erst ihre Zu
stimmung ertheilt, so galt die der übrigen Versammlungen nur noch 
als eine weniO' bedeutsame Formalitret, über deren Beobachtung, man 
sich auch wohl hin wegsetzen konnte, ohne dass dadurch dem betref
fenden Deschlutise oder Gesetze seine Verbindlichkeit benommen worden. 
wäre. - Anders steht die Sache nun freilich bezüglich der Frostu
Nllg~lög; aber gerade hinsichtlich ihrer ist auch der Thatbestand ein 
ganz anderer als der von Paludan-l\1üller vorausgesetzte. Von den 3 

1) Norges gamle Love, I, S. 447-48. 
13* 
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hier allein in Betracht kommenden Hss. haben allerdings zwei nicht~ 
hieher Bezügliches, nämlich die in unserer Ausgabe des Rechtsbuches 
zu Grunde gelegte Hs. (AM. nr. 60 in 4tO

) und eine andere, dieser 
nahezu gleichlautende und mit B. bezeichnete (AM. nr. 322 fo1.); da
gegen hat der eod. Resenianus (A) zwar am Anfange des Christenrechtes 
eine Lücke, aber an der Spitze des diesem vorangehenden Inhaltsver_ 
zeichnisses den Eintrag: ,,1. Hinn fyrsti capituli i cristnum rette um 
konongs kosning". In dieser Hs. also, oder doch wenigstens in ihrer 
Vorlage, stand wirklich an derselben Stelle, an welcher die llpL, die 
Thronfolgeordnung von 1164 geben, eine Bestimmung, welche von der 
Königswahl handelte 1 und welche somit eben jene ThronfolgeOl'dnunO' 

, 0 
gewesen sem muss, da ja das ältere Recht von einer Wählbarkeit der 
Könige Nichts wusste, und erst in der Thronfolgeordnung von 1273 
wider von einer solchen, freilich nur für eine sehr entfernt gedachte 
Eventualitret, gesprochen wird. Ihre Weglassung in jenen anderen beiden 

Hss. is~ sehr l~ic~t zu erklären, mögen wir nun darauf Gewicht legen, 
dass dIese ledIglIch das Christenrecht geben wollten ulld somit die 
Thronfolgeordnung recht wohl als zu diesem nicht gehörig ausschliessen 
konnten, oder dass diese Thronfolgeordnung, weil seit K. Sverrir's Zeiten 
unpraktisch geworden, von ihnen weggelassen worden sein mochte' 
dagegen ist es eine reine Willkürlichkeit, wenn Zorn's Hecensent de~ 
Schreiber des eod, Resen. oder irgend einem Vormanne desselben ohne 
weiters einen "klerikalen literarischen Betrug" Schuld geben will u d 
d' B h f ' n le e auptung au stellt: "irgend Jemand hat das verworfene Kapitel 
der Goldfeder dennoch einschmuggeln wollen, um künftif'en klerikalen 
Betrügern Material zu liefern".l) Wir wissen nicht ob d:' G ldi' d " . , . " ' , le" 0 1e er 
eme reme Privatarbeit Erzb Eysteins war wie der Re t ' t " .,' , censen anDImm, 
oder ob SIe DIcht VIelleIcht nur als el'n auf des 1< b' h i' G h ' , .. rz ISC OlS e elSS 
geschrIebenes Exemplar der Magnus'schen Recension der Fr1>L zu be-
trachten ist· 2) wir wissen . ht b . . ., " DIC ,0 SIe, wenn sie den ersteren Charakter 
WIrklIch trug, dIe ThronfolO'eordnung von 1164 'kl' h h' I ,1 
'. t:> WIr IC ent le t, unu 

ob dIese somlt aus ihr in den eod Res h . en. aue nur gelangen konnte; 

1) ang. 0" S. 645, 
2) vgl. oben, S. 79, 
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wir haben endlich nach dem, was oben über die Einstellunfr dieser 
l'hronfolgeordnung in die Magnus'sche Recension der GpL. au~geführt 
wurde, allen Grund für wahrscheinlich zu halten, dass sie auch in des
sen revidirte Frl)L. eingerückt worden sein werde. Nach allem Dem 
kann ich nur finden, dass die Vergleichung der FrpL. eine BestätiO'ung 
nicht eine Widerlegung der Authenticitret des §. 2 der G1>L ge:ährt: 
lind dürfte damit auch das zweite der gegen diese erhobenen Bedenken 
vollständig erledigt sein. . 

Man hat sich aber schliesslich auch noch darauf berufen, dass nicht 
nur keine der GeschichtsqueUen, welche für die Regierungszeit K. l\1agnus 
Erlingsson's zu Gebote stehen, irgend etwas von einer Thronfolgeordnung 
weiss, welche dieser erlassen hätte, sondern dass auch später während 
der langwierigen, zwischen Staat und Kirche ausgefochtenen Kämpfe 
niemalen auf dieselbe Bezug genommen wurde, bis endlich im Jahre 
1273, und wider im Jahre 1277 Erzb. Jon auf eine derartige Bestim
mung sich berufen habe. Aber auch dieser Einwand dürfte sich un
schwer beseitigen lassen. Trotz Allem, was der mehrerwähnte Recensent 
dagegen anführt, 1) scheint mir dennoch Hertzberg's Ausführung voll
kommen stichhaltig, dass im Grunde keine Parthei während der späteren 
Streitigkeiten viele Veranlassung hatte, von jener Tbronfolgeordnung 
zu sprechen. König Sverrir und seine Nachkommen konnten selbst
verständlich nicht im Falle sein, auf eiue Thronfolgeordnung sich zu 
berufen, welche sie von der Thronfolge geradezu ausschloss, und welche 
von ihnen überdiess, weil von einem illegitimen Könige erlassen, nicht 
als zu Hecht bestehend anerkannt wurde; sie hatten aber auch sonst keinen 
Grund, ihrer zu erwähnen, da eine Aenderung der Successionsordnung 
im Königshause , zumal wenn sie in einzelnen Punkten den staatlichen 
Interessen zweifellos günstig war, nicht so ohne Weiters als ein Attentat 
gegen Land und Leute hingestellt werden konnte, und da überdiess 
deren rechtliche Ungültigkeit eben doch bezweifelt werden konnte, nach
dem dieselbe einmal von einem Herrentage beschlossen, und überdiess 
wenigstens von einzelnen Dingversammlungen anerkannt worden war. 
Aber auch die Gegenparthei konnte sich kaum veranlasst sehen auf jenes 

1) ang, 0" S, 643-44. 
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1) ang, 0" S, 643-44. 
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Gesetz Bezug zu nemen. Der norwegische Episkopat hatte ja zunächst 
versucht mit K. Sverrir Frieden zu machen und zu halten, nachdem 
dieser sich einmal siegreich in den Besitz des Thrones gesetzt hatte, 
und selbst als der Streit zwischen dem Könige und Erzb. Eirik wider 
ausbrach, waren es doch vorerst nur einzelne kirchen staatsrechtliche 
Punkte gewesen, über welche er sich entsponnen hatte; in solange musste 
es aber unklug erscheinen, durch die Berufung auf jene Thronfolge_ 
ordnung das Recht Sverrir's auf den Thron in Frage zu stellen, und 
demgemäss findet sich denn auch wirklich selbst noch in jener Beschwerde
schrift, welche der Erzbischof nach seiner Flucht nach Dänemark an 
die Curie richten liess (1190), nur eine ganz verdeckte Anspielung auf 
des Königs zweifelhaftes Folgerecht.!) Als dann freilich der Kampf zu 
grösserer Erbitterung führte, und jede Hoffnung auf eine gütliche Aus
gleichung verschwand, fiel jede derartige Rücksicht weg; aber auch jetzt 
noch mochte es sowohl unvortheilhaft als unnütz erscheinen, auf jene 
Thronfolgeordnung Bezug zu nemen. Einerseits nämlich war die Hechts
gültigkeit dieser letzteren nach dem soeben Bemerkten eine sehr an
fechtbare, oder doch jedenfalls thatsächlich sehr entschieden anO'efochtene. 
Wenn dieselbe nämlich zwar an zweien von den vier Lö(:dinO'en J'a 

• • 0 0 't 
VIelleICht sogar an allen zur Anname gebracht worden war, so war diese 
Anname doch nur unter der Autoritret des K. Magnus Erlingsson er
folgt; nur von seinen Beamten waren die Dingleute ernannt war die 
lögretta besetzt worden, und nur seine Sanction hatte das ~on dieser 
angenommene Gesetz erhalten. Nun war aber der dem m"odernen Staats
rechte gelaüfige Satz, dass der legitime Nachfolger eines illeO'itimen 
aber de facto regierenden Königs an dessen verfassun O'smässi O'e 0 Reaier~ 
ungshandl~ngengebunden sei, den Anschauungen der 

0 

ältere: Zeit~ im 
Norden WIe anderwärts durchaus fremd und K S " b d ' ,. vernr lllS eson ere 
s~rach von hier aus allen. den Zugeständnissen, welche K. l\Iagnus der 
KIrch~ gemach~ hatte, dIe Rechtsgültigkeit ab, 2) wie denn auch nur 
von dIesem GeSIchtspunkte aus sich erklärt, (lass 110ch liuf lan"'e hinaus 

;::, 

1) Diplom. norveg., VI "s 4'1 . 
gloriatur. ' nr. i), ' : lle, qU! de regis nomine et usurpata regni plenitudine 

2) vgl. S verris s., cap. 112, S. 270-1, uud cap. 117, S. 277-80. 
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die älteren, des h1. Olafs Namen tragenden Recensionen der Provincial-
rechte neben den unter K. l\lagnus entstandenen revidirten Texten der
selben umliefen, ohne dass zweifellos festgestanden hätte, ob diese oder 
jene die rechtlich geltenden seien. Wenn aber die verbindende Kraft 
der Thronfolgeordnung von 1164 mit der Legitimitret des K. l\lagnus 
stand und fiel, was konnte es dann helfen sich auf jeGe erstere einem 
Gegner gegenüber zu berufen, welcher diese letztere mit bestem ErfolO'e 

• 0 

bestritt? Andererseits wusste man von dem Momente an, mit welchem 
Ulan Sverrir's Recht auf den Thron überhaupt anzufechten heO'a,nn O'anz 

o '0 

andere und weit drastischere Gründe gegen dieses in's Feld zu führen 
als die Berufung auf eine ihrer Rechtsgültigkeit nach so zweifelhafte 
Thronfolgeordnung. Man bestritt dem Sverrir seine Abstammung von 
K. SigurÖr munnr, für welche in der That ausseI' seiner eigenen Be
hauptung kein Beweis vorlag, und für die selbst sein angeblicher Bruder, 
Eirikr, die Eisenprobe nicht wagen wollte, der er sich doch für seine 
eigene Person unterzog; 1) man warf ihm vor, dass er ein apostasirter 
Priester sei und dass er in Bigamie lebe,2) wie denn insbesondere auch 
P. Innocenz III. in einer an den Erzbischof erlassenen Dulle beiderlei 
Vorwürfe verbindet: 3) was wollte solchen ungleich weiter reichenden 
Angriffsmitteln gegenüber die Berufung auf ein Thronfolgegesetz bedeuten, 
dessen Gültigkeit bestritten, und dessen Anwendbarkeit auf einen vor 
seiner Publication Geborenen überdiess sehr zweifelhaft war? Unter den 
Nachfolgern K. Sverrir's aber stand die Sache ebenfalls wesentlich nicht 
anders. Einerseits war nämlich auch deren Recht auf den Thron durchaus 
von der Y orfrage abhängig, ob K. Sverrir selbst K. Siguro' s Sohn war 
oder nicht, und die IJestreitung dieses Filiationsverhältnisses bot dem
nach auch ihnen gegenüber eine ungleich günstigere Angriffsbasis als 
die Berufung auf die höchst problematische Rechtsbeständigkeit des 
Thronfolgegesetzes von 1164; andererseits aber suchte die Kirche über
diess sich mit den Nachfolgern Sverrir's möglichst gut zu vertragen, 
und konnte somit gar nicht wohl in den Fall kommen, deren Recht 
auf den Thron ernstlich in Frage zu stellen. Erst der erneute Aus-

1) ebenda, cap. 59, S. 150. 
2) ebenda, cap. 122, S. 295. 
3) Diplom. norveg., VI, Dr. 6, S. V. 
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bruch des alten Zwiespaltes unter K. l\Iagnlis lagabCBtir und Erzb. Jo
n konnte allenfalls einen Anlass bieten, zu einer so scharf (reschi' Cf! 

T 0 Iuenen 
V\ affe wenigstens yersuchsweise und in der Hoffnung zu rrreifen cl 

• • 0 , ass 
dere.n Gebrauch den hömg zu anderweitigen Concessionen an die Kirche 
bestImmen möchte; in jener Zeit ,sehen wir aber auch wirklich cl 

E b· 1 f . en gen.~nnten. rz ISC 10 . wIderholt auf das Thronfolgegesetz Von 1164 

z~ruc~.gr~Ife~.. All~rdmgs schliessen nun freilich derartige Erwägungen 
dIe Moghchkelt kcmeswegs aus, dass darum doch im Verlanfe d Z 

.. f . . er er-
wur msse zWIschen Staat 'und Kirche ab und zu einmal Andeut ()' 
"b d ,- h unoeIl u er as or andensein jener Thronfol(reordnung gemacht \no 'd . 

.. o. ., 1 en sem 
konnten. Aber solche Andeutungen konnten der Natur der Sache nach 
doch nur sehr spärlich yorkommen, und könnte es demnach ganz d 
g~~ nicht. auffallen, wenn uns von ihnen keine Spur erhalten w~:. 
eIlllges hIehe~' Bezügliches lässt sich überdiess in der That immerhi~ 
noch nac~welsen. Das Schreiben freilich, welches Abt \Vilhelm von 
Ebelholt 1m Jahre 1190 Samens .Erzb. Eirik's an den Papst richtete 
deute~ an. der oben angeführten Stelle 1) nur sehr beilaüfirr an d ,.: 
SverrIr nIcht zum Th' b h" . 0, a~~ 

. _. 10lle erec tlgt. !:leI, ohne SIch über die Gründe 
semer ~lchtberechtirrlln . I ' 

o g ,lUSZUsprec len; dagegen hat Hel'tzbel'fr bereits 
darauf aufmerksam O'em'lcl t d ' . SI' 0 

o < I, aSt> eIll c Ireluen, welches P. 1nnocenz 1II. unterm G. October 1198,' . • 
'. . . an aen norwegIschen I\Ierus richtete und ein 

paar ~~~~lJch gleIChlautende Schreiben, welche derselbe gleich'zeitig eill 
~aar S ams:hen und schwedischen Königen und Fürsten zurrehen lietis 
d em T:~rrIr b vorwerfen., dass er weder durch Wahl noch E;brecht auf 

en 11
l0n 

erufen seI, 2) womit denn doch zweifellos auf das Gesetz 
von 64 Bezug genomllJen wird 1 1 h '. 
kennt \Y f' ' a s we c es allelll eme K6n1(TSWahl 

. enn erner dIe BaO'lar im Jah' 1 ')0'''' d P" , 0 
K .. · .. h 0 1e - I en Inhppus SWlUnarsoll zum olllge \Va len der weder v .. t r h 

K" . h ~' a er IC er noch mütterlicher Seits vom olllgs au:::e abstammte we'l . . k'" 
glaubten, und die S"h ' r : ~Ie eIne.s raftlgen Heerführers zu bedürfen 

. 0 ne \. Erhng stemveoO'oO's ihrer I\~I'ndlleI't '1 wegeIl I men 

I) oben, S 102, Anm. 1. 

2) DilJlolll. none<>'. n nr - "10. 1 
. '. . "" , ",... . qUOI US(ll1e adeo i '. t 

ranlllca ~vcrn crudelitas et ri I (' d n 'os e tot um re"nulII X orwa n-i:I' tI'-
. 0 en la etestanda pr<l)valu't t t ,....,.,. 

prout aCCeplllJU~, nec ratione <all"'uini . I ,u e regnum nee electiolle prillcipum 
'", s OCCupant. Vgl. Diplom, suecall., 1. IIr. 107, S. 131). 

'" ====:r/l 
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untauglich schienen, so ist damit zweifellos auf das Gesetz VOn 1164 
zurückgegangen, welches die Wahl eines tauglichen Königs gestattete._ 
wenll der nächstberufene Thronerbe untauglich s9hien.1) In gleicher 
Richtung ist es aber auch zu verstehen, wenn nach dem Tode des K. 
Ingi Baroarson Zweifel über die Thronfolgeberechtigung entstehen. Als 
mit dem jungen K. Guoorm Siguroarson der l\1annsstamm K. Sverrir's 

erloschen zu sein schien (1204), war ein Schwestersohn Sverrir's, Jngi 
Baroarson, auf den Thron gelangt, und er hatte sich auch dann auf 

. diesem behauptet, als hinterher aufkam, dass noch ein uuächter Sohn 
K. Hakon Sverrisson'"s vorhanden sei, dem vor ihm das Reich gebührt 

hätte. Als nun K. 1ngi selber starb (1217), erklärte sich zwar der 
Kern der alten Birkenbeine sammt dem grösseren Theile der Bauern in 
Drontheim für den jungen Hcikon Hcikonarson, weil sie den zum KöuiO' 

o 
haben wollten, lIder königlichen Geschlechtes sei von väterlicher Seite 
bis in's Heidenthum hinauf, so dass kein Weib dazwischen gekommen 
sei im ~tamm baume"; 2) andererseits aber fehlte es auch nicht an Leuten, 
welche sich für den jungen Guoorm erklärten, einen unehelichen Sohn 

/ 

J{. lngi's, oder für Sklili Baroarson, desselben Königs ächtgeborenen 
Bruder.3

) Kach gemeinem Erbrechte war der letztere wirklich zum 
" Nachlasse 1ngi's berufen, und dessen gesammte Fahrhabe hatte er denn 

auch ohne Anstand in Besitz genommen ;4) aber auf den Thron konnte 
er augenscheinlich nur auf Grund des Gesetzes von 1164 Anspruch er
heben, nicht auf Grund des älteren Rechtes, welches schlechthin den 
Königssohn vorgehen liess. So steht denn auch der Klerus entschieden 
auf Sklili's Seite, und wenn dem Dringen der alten Birkenbeine nach 
rascher Anerkennung Hakon's das Verlangen entgegengesetzt wird, man 
möge die Rückkunft des Erzbischofes nach Nioaros abwarten; und erst 
alle Bischöfe und Magnaten zur Berathung dahin berufen, so möchte 
man hierinn um so mehr eine verschämte Hindeutung auf das Gesetz 
von 1164 erkennen, als die Birkenbeine sofort mit einer energischen 

1) Hlikonar s., Guttorms ok fnga, cap. 14, S. 34-313. 
2) Hlikonar s. gamla, cap. 12, S. 251; vgl. cap. 15, S. 255, und öfter. 
3) ebenda, cap. 12, S. 250. 
4) ebenda, cap. 22, S. 263. 

!bh. d. 1. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. XIV. Bd. H. Abth. 14 
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/ 
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1) Hlikonar s., Guttorms ok fnga, cap. 14, S. 34-313. 
2) Hlikonar s. gamla, cap. 12, S. 251; vgl. cap. 15, S. 255, und öfter. 
3) ebenda, cap. 12, S. 250. 
4) ebenda, cap. 22, S. 263. 
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V . g auf dI'e Gesetze des 'heil Olafs" antworten. I) Auch nach-erwelsun" . 
dem dem jungen Hakon schon förmlich gehuldigt worden war, ja nach
dem seine Mutter sich mit Erfolg der Eisenprobe unterzogen hatte, um 
die Seitens des Klerus erhobenen Zweifel an seiner Abstammung nider
zuschlagen, dauerte der Streit über die Thr~nberechtigung noch fort j 2) 

an einem Herrentage , der im Jahre 1223 In Bergen gehalten wurde, 
kam derselbe unter den Betheiligten zu einer eingehenden Erörterung, 

d sprachen schliesslich die sämmtlichen anwesenden Lögmänner sowohl un . / 
als der Erzbischof sich unter Berufung auf des heil. Olafs Ges.etz un
bedingt für das ausschliessliche Recht K. Hakon's aus. BezeIchnend 
aber ist dass bei dieser Gelegenheit einigen Lögmännern vorgehalten 
wird si'e hätten dem Skuli erklärt, dass er zum Heiche berufen sei, 
.was ~ie freilich sofort in Abrede stellen; 3) nicht minder bezeichnend, 
dass weit später noch, im Jahre 1239, als Skuli neuerdings dar~n dachte 
Ansprüche auf den Thron zu erheben, ihm widerum von selDen An
hänO'ern Rechtsbücher vorgelegt wurden, um ihm zu beweisen, dass er 
zum" Königsnamen ebensogut erbberechtigt sei wie zum Privatnachlass 

seines Halbbruders.lngi. 4) Da die Thronfolgeordnung von 11 G4, abge
sehen von der Einführung einer Individualsuccession und allenfalls der 
Ausschliessung der unächten Geburt, auf die gemeine Erbenfolge ver
weist, konnte Skuli nach ihr allerdings als zur Thronfolge berufen er
scheinen; aber auch nur nach ihr, da jede andere ihn, den vom Königs
hause nicht abstammenden, von dieser schlechterdings ausschloss, und 
nur auf das Gesetz von 11 G4 können sich somit die Lögmänner berufen 
haben, ,velche dem Skuli ein Recht auf die Thronfolge zusprachen, _ 
nur die Magnus'sche Recension der FrpL. können die Rechts bücher ent
halten haben, welche man ihm vorlegte, um ihn von demselben Rechte 
zu überzeugen. - So bleibt demnach nur noch die einzige Thatsache 
bestehen, dass von den Geschichtsquellen, welche über K ~lagnus 

1) ebenda, cap. 12. S. 252. 

2) ebenda, cap. 85, S. 324. 

3) ebenda, cap. 89, S. 329; cap. 93, S. 332-34. 

4) ebenda, cap. 198, S.460; vgl. meine ALbandlung über .die Entstebungszeit der älteren 
Frostul>ingslög~, S. 72-73. 
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ErJingssou's Hegierungszeit berichten, keine der Einführung einer neuen 
Thronfolgeordnung unter demselb~n ged~enkt. Aber diese Geschichts-
uellen sagen uns ja überhaupt NIchts über den Inhalt jener Abmach

q en welche im Jahre 11G4 gelegentlich der Krönung des jungen ung , . 
1'·· J'(]'. zwischen Erling und dem ErzbIschofe stattfanden, während sie \on 0:) 

doch ausdrücklich bezeugen, dass solche stattgefunden haben; 'sie er
wähnen ferner nicht das Mindeste von einer Revision, der Gulapingslög 
und der Frostupingslög, welche unter diesem Könige vorgenommen worden 
sei während wir doch aus den Rechtsquellen sehr bestimmt entnemen 
kö~nen, dass eine solche wirklich unter demselben vorgenommen wurde, 
und auch in den Geschichtsquellen der späteren Zeit noch mehrfach 
auf deren Spuren stossen. Was kann unter solchen Umständen aus 
dem Schweigen jener früheren Geschichtsquellen gefolgert werden? 

Ich wende mich nunmehr, einige weitere Bemerkungen über die 
Thronfolgeordnung von 1164 mir für später vorbehaltend, zu dem zweiten 
Documente, welches über die von K. Magnus und seinem Vater ErHng 
der Kirche gemachten Zugeständnisse Aufschluss geben soll, zu dem 
Schreiben des Königs Magnus selbst. Ueber den handschriftlichen 
Befund bezüglich dieses letzteren giebt den vollständigsten Aufschluss 
Jon Sigur0sson, in den Vorbemerkungen zu seinem Abdrucke desselben. I) 
Nach ihm ist das Original der Urkunde nicht erhalten, und beruht unsere 
Kenntniss derselben lediglich auf einer Abschrift, welche in AM. nr. 22, 
b, fol. ("Adversaria Hvitfeldiana") vorliegt; 3 weitere Abschriften, welche 

er nennt und welche VOn Arni l\Iagnusson, Jon Marteinsson und Foss 
genomm~n wurden, sind lediglich Copieen jener' ersteren, ~nd somit 
ohne alle selbstständige Bedeutung. Jene erstere und allemn ma~s
gebende Abschrift, welche für uns das Original zu vertreten' hat, 1st 
nach Jon Sigur5sson, wohl dem gründlichsten Kenner der ar~amagnre
an ischen Hss. zumal aus späterer Zeit, von der Hand des dämschen Ge
Bchichtschreibers Arild Hvitfeld (t 1 G09) geschrieben, nicht von der 
Flartholins, wie die Herausgeber der altnorwegischen Rechtsquelle.n an
geuell,2) und dürfte damit ebellsowohl R. Keyser's Angabe, dass dIeselbe 

I) Diplom. island., I, S. 225-26. 
2) Norges gamle Love, I, S. 442. 
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dem 17. Jahrhundert angehöre, 1) als der von Paludan - Müller gegen 
diese Angabe erhobene Zweifel 2) seine Erledigung gefunden haben. Von 

Arni ::.\lagnusson scheint Hvitfeld's Abschrift wider aufgefunden worden 
zu sein, und nun wurde f:lie zuerst durch Gerhard Schöning, 3) dann 
durch Grimr Jonsson Thorkelin,4) widerum durch P. A. Munch und R. 
Keyser,5) endlich zuletzt noch durch Jon Sigurosson 6) herausgegeben, 
und an diesen letzten Abdruck halte ich mich hier, als an den genauesten. 

Es hat aber das Document schon von seiner ersten Entdeckung an 
zunächst durch seine Datiru,ng Anstoss geboten. Während nämlich des
sen Eingang lautet: "l\Iagnus dei gracia rex Norwegie. Augustino eadem 
gracia Throndensium archiepiscopo. apostolice sedis legato. et uniuersis 
episcopis. clero et omni populo per Norwegiam constitutis' salutem", 
schliesst dasselbe mit der Bemerkung: "Actum MCCLXXVI, X. KaI. 
Aprilis in vestiario ecciesie Nidrosiensis", und das Datum will somit zu 

dem Eingange wenig passen, da dasselbe ungefähr auf ein Jahrhundert 
später als d~s K. ;.\lagnus und des Erzb. Eysteinn Lebenszeit weist. 
:i\Iit einer blosen Berichtigung der .Jahrzahl, welche allerdings um so 
weniger bedenklich wäre, weil uns das Original der Urkunde nicht vor
liegt, lässt sich diesem Uebelstande nicht abhelfen, da die in ihrem 
Contexte gebrauchten Worte: "in hac die gloriose resurreccionis" auf 
einen Ostertag hinweisen, welcher während der ganzen llegierungszeit 
des K. ::.\Iagnus niemals auf den 23. Mrerz fiel, und so hat man denn 

/ mehrfach durch ausgiebigere Correcturen sich zu helfen gesucht. Ami 
Magnusson wollte das Datum in "MCLXXIV. IX. KaI. Aprilis" geändert 
wissen, ,yeil der 24. Mrerz 1174 wirklich ein Ostersonntag war, 7) und 
seiner Meinung schlossen sich Schöning, Thor kelin (dieser jedoch nicht 
ohne Zweifel an der Aechtheit der Urkunde zu aüssern),8) Dahlmann,!l) 

1) Den norske Kirkes Historie, I, S. 242. 
2) ang, 0., S. 26(), Anm. 3. 

3) Forsög til Forbedringer iden gamle Danske og Norske Historie, ved Peter Frhlerich Suhm og 
Gerhard Schöning, S. 428-31, Anm. y (1757). 

4) Diplomatarium Arna-l\Iagnreanum. Bd. H, S. 8-10 (178G). 
5) Norges gamle Love, I, S, 442-44 (1846). 
6) Diplom. island., I, S. 226-30 (1857-76). 
7) Siehe seine Worte im Diplom. island., I, S. 225-6. 
8) Index zum Diplom. Arnamagn., H, S. 2. 
9) Geschichte von Dännemark, II, S. 150-1. 
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I, r 1) und neuerdings noch Jon Sigurosson an; dagegen hat Wer-R \.eyse, . 
. ff I her anfänglich sich derselben l\Iemung angeschlossen hatte, 2) lau, we c 

, h den °4 Mrerz 11 G3 als den Ausstellungstag bezeichnen zu hmter er - . 

11 laubt 3) welcher gleichfalls ein Ostertag, und darum auch schon so en geg , . 
A/ . l\Iagnusson in Betracht gezogen worden war. DIe Heraus-von rIll . .. 

eber des Documentes in der altnorwegischen Gesetzsammlung beschranken 
g. h d f in der Jahrzahl das eine C zu streichen, und setzen dem-SIe arau , 

h d 23 Mrerz 1176 an, freilich unter Beifügung eines Fragezeichens n~ en . / 
und nachträglicher Mittheilung der von Arni l\Iagnusson und von Wer-

ft' 'geschlaaenen VerbesserunO'en; in seiner norwegiSChen Geschichte lau VOI 0 0.. •. 

. ht sich P A Munch sehr bedenklIch über dIe AuthentIcltret aber spnc .. 

der Urkunde aus, und in den Berichtigungen, welche er dem letzten 
Bande der ersten Abtheilung dieses Werkes beigab, er~lärt er. ger~dezu, 
dass überwiegende innere Gründe dafür sprechen, das~ dIeselbe .. m spaterer 
Zeit gefälscht sei. 4) Ich meinerseits ~laube, u~ mIch, vorlaufig nur a~ 
d· 'nen l)ullkt zu halten dass (he sü,rnmthchen \ ersuche, das bellesen Cl '. , .. d 
gefügte Datum durch Conject)lren zu ~erIChb~en ~ unzutreffend, un 
'b d' ch vollkommen überflüssig smd. :i\ht emer blosen Correctur il er less au . •. 
der Jahrzahl lässt sich, wie bemerkt, nicht helfen, da SIe den \\'lder-

h . h der NenllUn a , des Osterta{res im Text und der Angabe . spruc ZWISC en .... 0 0 .... ".. 

d 'l~ 1\·I=rz im Datum der Urkunde ungelost lasst, ,\ahrend. doch es .iJ. '" t 
t ' 1 r dies gloriosm resurrectiollis" kein anderer als der Oster::ionn ag un el (e " . " . h 

t den werden kann. Allerdings wird anderwärts dIe LezelC nung v~san 'h l' t .. 
resurrectio dominica tt hin und 'wider für ein unbeweghc es 1 ~s, n~m-

" d" U t d kann hIer mcht lieh für den 27. l\Irerz gebraucht; aber leser ms an . 
in Betracht kommen, da dem nordischen Sprachgebrauche d:ese V ~r
wendung des Ausdruckes fremd ist.,5) und da überdi.ess auch .. dIeSel' lag 
nicht stimmt. Ebensowenig wird man sich darauf berufen durfe~, dass 
jeder Sonntag als resurrectio dominica oder dominica resurrectlO be-

, , II S 102-" 1) Den norske Kirkes Historie, I, S. 244-45, und Norges HlStOfll', ,. u. 

. ," . 'llustrans S XIII Anm. 2) Anekdoton historiam Sverren regls .,orvegloo I ," ** 
3) Om de norske Kongers Salving og Kroning i Middelalderen, S. 8-9, Anm. ). 

4) Det norske F,olks Historie, III, • t. -, n., " S 18 ' 7 A m und IV 2 Rettelser. 

5) vgl. Lange, im Diplom. norveg., I, 2, S. XLVI, Anm. 2. 
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4) Det norske F,olks Historie, III, • t. -, n., " S 18 ' 7 A m und IV 2 Rettelser. 

5) vgl. Lange, im Diplom. norveg., I, 2, S. XLVI, Anm. 2. 
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zeichnet werden konnte,l) denn auch dieser Sprachgebrauch scheint für 

den Norden nicht nachweisbar zu sein, und als "gloriosa" resurrectio 
hätte sicherlich auch anderwärts kein anderer als der Ostersonntag be. 

zeichnet werden können. Den beiden weitergehenden Emendationen 

aber, der von Arni l\1agnusson sowohl als der von Werlauff Vorgeschla_ 
genen, steht zunächst ganz gleichmässig das Bedenken im Wege, dass 
sie eine dreifache Correctur des Datums, nämlich des l\Ionatstages und 
zweier Ziffern der Jahrzahl erfordern, eine Willkürlichkeit also des Ein
greifens, wie sie kaum grösser gedacht werden könnte; beide stossen 
aber überdiess auch noch auf ihre besonderen Schwierigkeiten. Keine 
unserer Geschichtsquellen weiss Etwas VOn irgend welchen Verhandlungen, 

die im Jahre 1174 zwischen dem König und dem Er:tbischofe stattge
funden hätten, und wenn man diese aus der Furcht des ersteren vor 
der eben damals unter Eysteinn meyla sich erhebenden Parthei der 
Dirkenbeine erklären zu können glaubte, so widerlegt sich auch diese 
l\1otivirung sehr einfach durch die Thatsache, dass diese Parthei erst 
im Sommer des Jahres 1] 74 auftratt, ~nd während der beiuell ersten 
Jahre ihres Bestandes überdiess als durchaus nicht gefährlich galt, so
dass ihre Erhebung unmöglich auf die Haltung bestimmend einwirken 
konnte, welche der König bereits im l"rühlillge des gellanntell Jahres 
seinem Erzbischofe gegenüber eingenommen haben soll. 2) Umgekehrt 
würde Werlauff's Datirung die Urkunde um ein volles Jahr hinter des 
Magnus Krönung zurückverlegen, in eine Zeit also, in welcher nach dem 
Zeugnisse unserer Quellen die Verhandluno-en zwischen seinenl Vater 

o 
und dem Erzbischofe noch gar nicht begonnen hatten, welche schliesslich 
zu jener Krönung führten, und in welcher Magnus überdiess noch ein 
6-7jähriges Kind, und somit nicht im Falle war ohne die l\litwirkunO' 

. '0 f~rling's, der für ihn die Reichsregierung führte, ein Document von 
solcher Tragweite ausstellen zu können. Heiden Datirungen steht über
diess auch noch die weitere Thatsache ento-ecren dass die Urkunde die 

o 0 , 

Krönung des .l\1agnus als bereits vollzogen~ aber doch soeben erst voll-
zogen bezeichnet, wie diess sogleich dargelegt werden wird; alle,..; :\10-

1) Ducange, 8. v, dominica und resurrectio (ed. Henschel). 

2) vgl. die sehr zutreffende Ausführung Pal udan-lII ü Her's über diesen Punkt, ang. 0" S. 276-7!l. 

es 

111 

h d auf die Berichtigung des Datums abzielenden Versuchen nte welc e en . 
roe , 'd ~t"t e entziehen müssen. Um so mehr empfiehlt es sICL, 11 und Je e u u z ,. 
a eh' uerst hino'eworfenen,l) und dann von Paludan-l\Iuller ' von ~lUllC z 0 

eIDern . d weiter ausgeführten Gedanken 2) nachzugehen, ver-faegnffenen un , h'f d 
au 0 , e Hs des Documentes nicht als eme Absc rl t es .. e dessen uniSer . 

roog d n nur als eine Abschrift eines Transsumptes zu be-o " les son er 
ürJUma , '" I' h b' f" t 

o d das anstössige Datum nur elUem ursprung IC elge ug en, 
trachten, un V'd' th '1 " 

., t Copisten aber werrgelassenen lIsse zuzu el en ware. on dem spa eren 0 • • J' h d 
v.. d' VoraussetzunO" würde SIch mcht nur Tag und a r er Unter leser 0 • " l' 

dern auch der Ausstellungsort , "m vestIarlO ecc esue A.usstellung, son . , "d 'h ,. 
'T' ' '" vollkommen befriedigend erklären. Es wur e SIC nam
Nldroslensls , , I hIer ntlich der 
lich leicht begreifen lassen, dass Erzb. Jon, we c er ge eoe . 
V h dlungen welche zum Bergener Concordate führten (1273), bereIts 
~; ~:sprüche~ hervorgetreten war, wie sie unseT Document bezeugt, 

:~d welcher dieselben zwar in diesem Verglei:he fal~en .gelassen, aber 
d' 'cht zu Bestand gelangte, neuerdmgs WIder aufgenommen 

als leBer Dl ' h I f b (1 '>77) 
, t im Tunsberger Concoruate noc ma s au zuge en _ , 

hatte, um sIe ers " fid" t A b~chrift 
d ' J h e 1276 im Falle sem konnte, eme Imlr e 

gera e 1m a I' d k ,. t auch in keiner 
dieser Urkunde produciren zu sollen, un es, ,onn e ",. "' _ 
Weise auffallen wenn das Transsumpt eines Ongmales,. das m, des VEl~ 

, 'I ' 'em an emen selller 01-
bischofes Archiv liege~ musste, Wel e~ lUinel~er Sacristei seiner ~1etro-
rränaer gerichteten Bnefe bestand, gera e . A t m" nicht 

;oli;ankireh e ausgestell t W 11 rd e. Au eh die Ilffil ~;h fiI~g ~r k~ \, t ' eher 
Datum" würde wie Paludan-Müller ganz rlC Ig em. (, , 

" ' , . 0 " Ib iefe entsprechen, und wenn zwar einem Transsumpte als emem rlgma I' t . h findenden 
,. d S hlusse von Transsump en SIC die sonst am Emgange un am c . t. I 'dender \V erth 

Formeln hier fehlen, so ist doch darauf ka~~ he~n en ;c le~n einer Copie 
zu leO'en da ja diese recht wohl bei· dem fiuc tlgen em , öeren 

o , elassen worden sem m 0 • durch den Schreiber unserer Hs. erst weg~ . h J' SiO'ur5sson's 
H . ~ ld' Hs WIe SIC aus on 0 In der That bezeichnet vitIe s ., , 1 ' T. nsscriptum 

Abdruck ergIebt,3) unser Document aus . drückhch a s em" ra 
"---..._--

1) ang, 0" III, S. 187, AnUl, 

2) ang, 0" S. 279-82. Auch Ebbe Hertzberg 
muthung angeschlossen. 

3) Diplom. island., I, S. 226, Anm. 1. 

t · Zorn 's haben sich dieser Verund der Recensen 
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de subiectione regni Norw. corone facta beato Olavo et Ecclesie Nidro. 
siensi per regem magnum primum coronatum", was denn doch darauf 
schliessen lässt, dass H vitfeld selbst oder einer seiner Vorgänger in 
dem copirten Exemplare noch Formeln vorgefunden hatte, welche das. 
selbe als ein bloses Transsumpt bezeichneten. . 

Man sieht, die Richtigkeit der bisherigen Schlussfolgerung zuge. 
geben, verschwindet sofort jeder von der Datirung unserer Urkunde 
hergenommene Einwand gegen deren Aechtheit. Diese Urkunde ist 
solchenfalls vielmehr gar nicht d~tirt, was auch nicht auffallen kann, 
da nach Lange's Zeugniss den ältesten norwegischen Urkunden reO'el. 
mässig die Angabe des Ortes und der Zeit fehlt, welche erst seit der 
Mitte des 13. Jahrhunderts mehr und mehr üblich wurde. l ) Wir haben 
von K. Hakon Sverrisson,2) K. Philippus,3) K. Hakon gamli, 4) K. illagnuB 
lagabcetir5) undatirte Urkunden; warum sollte da nicht auch eine solche 
von K. l\Iagnus Erlfngsson vorliegen können? Lediglich aus inneren 
Gründen wird demnach sowohl die Entstehungszeit als auch die Aechtheit 
oder Unächtheit unserer Urkunde festgestellt werden können; aber aller
dings erheben sich auch von diesem Standpunkte aus schwere Bedenken 
gegen deren Authenticitret. 

Zunächst weist der ganze Inhalt der Urkunde unverkennbar darauf 
hin, dass deren Ausstellung im engsten Zusammenhange mit der Krön
ung des K. l\lagnus stehend, und dass sie speciel! dieser letzteren un
mittelbar nachfolgend gedacht ist. Die Eingangsworte des Schreibens: 
"Quoniam communicato sapienciorum consilio dominatum et diadellla 
regni Jmius. inuocato spiritu sancto. vestre manus imposicione • reuerende 
pater .Augustine. de manu domini suscepimusl(~ deuten denn doch ganz 
unzweifelhaft darauf hin, dass die kirchliche KrönunO' des Ausstellers 
der Urkunde bereits vollzogen, und zwar durch Erzb. Eysteinn vollzogen 
war, als diese letztere ausgestellt wurde, und auch die später nachfol. 
genden Worte: "ln perpetue quoque subieccionis testimonium. hoc pro 

1) Diplom. norveg., I, 2, S. XXV. 
2) ebenda, VIII, nr. 5, S. 7-8. 
3) ebenda, I, nr. 3, S. 3. 

4) ebenda. I, nr. 51, S. 38-3!t; 11, nr. 5, S. 5-6; III nr. 1 S 1-2' V 1-3 S 1- 3 
5) ebenda, I, nr. 60, S. 49-50. ' ,. " nr. ,. . 

I~r"-'~~--, ........ ---------------------~ ~--
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roe et pro omnibus meis catholicis successoribus priuilegium huic me

tropolitalle ecclesie conced~ et literis meis sigillatis confirmo, ut post 
vocacionem meam regale dwdema et ?Ileum. quod JlOdierna die sacro altari 
in confirmacionem otfero . et omnium mihi succedencium . presenti deleaetul' 
ecclesie", dürfen in keinem anderen Sinne verstanden werden. I'al~dan
Müller hat sich freilich dadurch beirren lassen, I) dass der wirkliche 
Anfall der Krone an die Metropolitankirche erst mit dem A bleuen des 

Königs eint.reten soll, und dass überdiess K. Magnus nachweisbar noch 
lange nach seiner Krönung im Besitze seiner Krone war, soferne diese 
im Jahre 1183 von K. Sverrir zu Bergen erbeutet wurde, 2) und er hat 
darum die letzteren Worte auf die am Ausstellungstage der Urkunde 
erfolgte Niderlegung der Krone auf den Altar beziehen wollen, damit 
sie der junge König geweiht aus des Erzbischofes Hand zurückempfanfTe' 

.0' 

indessen dürfte diese Auslegung sowohl dem feststehenden Sprachge-
brauche bezüglich des \Vortes offerre, als auch dem unzweideutigen 
~inne jener früheren \V orte widersprechen, und andererseits das Bedenken, 
dass doch nicht wohl gleichzeitig von einem sofortigen (hodierna die) 
Opfern der Krone und von einem Verfallen derselben an die Kirch 
nach dem Tode des Opfernden (post vocationem meam) gesprochen 
werden könne, sich durch die Bemerkung erledigen, dass ja auch ein 
sofortiges Opfern der Krone den Vorbehalt ihres Gebrauches auf Lebenszeit , 
und die Verschiebung ihrer wirklichen AushändiaunO' an die Kirche bis o 0 

zur Zeit des Ablebens des Schenkers keineswegs ausschliesst. Auch 
die Dezugname auf das zahrte Alter des Königs umI die religiösen Be
trachtungen über die schwere Verantwortung, welche dieser mit seiner 
Krone übernimmt, zwingen zu der Anname, dass unsere Urkunde un
mittelbar nach der KrönunO' ausO'estellt sein will und wenn uns zwar 

00' 

:licht ausdrücklich gesagt wird, . dass deren Ausstellung noch am Krön-
ungstage selbst erfolgt sei, so passt doch die Opferung der Krone un
mittelbar nach ihrem Empfang ganz vortrefflich zu dem Gedankengange 
und der Stimmung, welche allein zu jenem Opfern derselben führen 
konnten, und auch die AussteIluna der Urkunde an emem Ostertuoe o . e 

1) ang. 0., S. 282- 3. 
2) Srerris s .• cap .• 8, S. 193. 

duh. J.I. Cl. J. k. Akae!. d. Wiss. Xl\'. EJ. H. Abth. 15 

& 
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weist im Zusammenhalte mit dem feststehenden Gebrauche, solche feier. 
liche Acte nur an hohen Festtagen vorzunemen, 1) auf den TaO' de 

Krönung als auf den Tag, an welchem die Urkunde ausgefertiot \~urd r 
W'll' 0 e . . 1 man aber auch dIese letzteren Schlussfolgerungen nicht als hin. 

reichend bündig anerkennen, will man sogar mit Paludan-l\Iüller die 
Oblation der Krone auf eine blose Hingabe derselben, um sie weihen zu 
lassen, deuten, so hätte doch auch diese letztere wohl nur am Krön. 

ungstage selbst mfolgen können, und bliebe J'edenfalls keine l\lörrlichk 't 
. 0 el , 

dIe Aus~tel~ung der Urkunde sich von diesem letzteren durch eine grös. 
sere ZeItfrl~t getrennt zu denken. .Gerade dieser Umstand begründet 

~un a?er eme erste, schwer zu beseitigende Schwierigkeit. Der Ostertag 
1st, wIe schon mehrfach zu bemerken war, in unserer Urkunde als der 

Tag ihre: Ausstellun~ bezeichnet, und zugleich wird Ni5ar6s, wie nun
mehr beIzufügen kommt, als der Ort genannt, an welchem ihre Aus. 
fertigung erfolgte. Xicht nur die Ueberschrift des Documentes bezeichnet 

den K .. Magnus als den "qui primus coronatus Nidrosire", sondern auch 
dessen Text spricht von einer "huic metropolitcllJe ecclesie" gemachten 

Schenkung, welche "presenti uelegetur ecclesie<:, und bezeichnet durch 

Ausdrück~ '~',ie "pr~senti ec~lesie':, "hanc ecclesiam", "hec metropolitana 
(sc. ecclesIa) , "hUlc ecclesle" stets die Domkirche zu Drontheim was 
denn denn doch nur unter der Voraussetzul1fT verständlich ist da~s die 
Urkunde b . d·· 0 , 

e en m leser Stadt ausgefertigt wurde. Bei dem zwischen 
der Ausstellung der Urkunde und der Krönung bestehenden eUfTen Zu

sammenhange muss die Stadt Ni5ar6s und die Osterzeit selbstvers~ändlich 
auch als Ort und Zeit d' 1 . . leser etzteren verstanden werden; aus den Ge-
schIchtsquellen daaefTen e . bt . h . 

r .. 0 0 rgle SIC mIt vollster 13estimmtLeit, dass die 
Kronung des K l\laO"nus in Be (r • h . 

• 0 r oen vor SIC glerlfT und dass sie J'eden-
falls erst spät im S . 11 . 0' 

, 'T ommer, VIe eIcht sogar erst im Herbste erfolgte. 
l\~U~lCh s "\ erruut~llng freilich, dass dieselbe erst am 8. September vor 
b~C ge~angen seI, 2) stützt sich nur auf die doppelte Thatsache, dass 
Brandr Sremundarson welcher b . j I"" 

, el ( er \ronung an wesend war, an diesem 

1) vgl. z. B. wegen der konun"stekja die H' 0 k .-
Hakonar s. gamla cap 2'') S 1" lr S ra, §.5; wegen der Krönung K. Hakon's die 
lagabrotis S 16o)~3 u'nli>d~' "Iu; wegen der des K. Magnus lagabcetir die ;\lag-nuss s. 

, . ~ , ( azu.> t. n c h, IV, 1, S. 541. . 
2) ang. 0., H, S. 933, Anm. 1. un,l S. 939. 
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Tage zum Bischofe von H6lar auf Island geweilit wurde,l) und dass der 

T als das Fest der Geburt l\1arire, zur Vorname der Krönuno- aanz ag, . . 0 0 

assend erscheinen konnte, wogegen Ihr dle übereinstimmende Angabe 
~er Hungrvaka und der isländischen Annalen im Wege steht. nach 

welcher B. Björn Gilsson von H61ar am 20. October 1Hi2 starb, Brandr 

im folgenden Sommer, also 1163, zu seinem Nachfolger gewählt wurde, 
sofort nach Norwegen hinüber gieng und dort am 8. September, wie 

es scheint in Nioar6s, die Weihe empfieng, hierauf in Bergen überwinterte, 

und erst im folgenden Sommer, also 1164, nach Island heimkehrte, so

dass also seine Weihe um etwa ein Jahr vor der Krönung des Königs 
. stattfand. Es stimmt mit dieser letzteren Darstellung auch recht wohl 

überein, dass nach der Heimskringla und den ihr folgenden Königssagen 
Brandr die Bischofsweihe bereits empfangen hatte, als die Königskrönung 

vor sich gieug, was man doch nur gezwungen mit Munch auf eine an 
demselben Tilge mit letzterer vollzogene Handlung beziehen könnte; 
aber immerhin lassen diese Beuenken gegen l\Iunch's Anname die That

sache unberührt, dass die Krönung jedenfalls nicht früher als tief im 
Sommer stattgefunden haben kann. Die Fagrskinna sagt von dem 
lteichstage, auf welchem die Krönung beschlossen und vollzogen wurde, 

"var sn. fundr lagor um sumarit i Björgvin",2) und die anderen Königs

sagen lassen den Erling erst "lengi um varit" in Tunsberg sich aufhalten, 
dann "er sumraoi" nach Bergen gehen, hier längere Berathungen mit 
dem Erzbischofe pflegen, an welche sich wider Verhandlungen des letzteren 
mit seinen Bischöfen u. s. \v. knüpfen, endlich die Vorbereitungen für 
die Krönung treffen. 3) Beide Berichte versetzen demnach übereinstim
mend die Krönun fT nach BerO"en und in die spätere Hälfte des Sommers, o 0 

wenn nicht in eine noch spätere Jahreszeit, und mau könnte somit etwa 

an eines der beiden Feste des heil. Olafs als des königl. Schutzpatrones 
des Landes denken (29. Juli oder ~. August), wenn man sich nach 
einem für die Festlichkeit passenden Feiertage umsehen wollte; vielleicht 

I) Hungrvaka, cap. 18, S. 83. Ygl. übrigens auch Jon Sigurtsson, im Diplom. island., J, 
S. 224. 

21 Fagrsk, §. 268, S. 18U. 
3) Heilll~kr. :\lagnüss s. Erlingssonar, cap. 21-22, S. 7\)5-7; F~S, VII, cap.13-14, 

S. 305 --7. 
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ist aber auch die Angabe nicht unbeachtet zu lassen, \\lelche sich in 

"Bergens RimkrönikA 1560" (bei Nicolaysen, Norske l\Iagasin, I, S. 20) 
findet, wonach der llerg-ener Herrentag auf 1aurentius, d. h. den 10 AUfTust 

fiel. - Den Widerspruch, in welchem die Angaben unserer Urk~nd~ 
über Ort und Zeit ihrer Ausstellung mit den Berichten unserer Geschichts_ 
quellen über Ort und Zeit der Krönung K. ~lagnus Erlingsson's hiernach 
unleugbar stehen, hat nun Paludan -Müller durch eine eigenthümliche 
Vermu.thung zu beseitigen gesucht,1) welche sowohl bei Ebbe Hertzberg2) 

als bel dem Hecensenten der Historischen Zeitschrift3) Anklang gefunden 
hat, mir jedoch in keiner \Y eise einleuchten will. Er geht nämlich von 
der Anname ,aus, dass man in unserer Urkunde nur einen Entwurf z 
einer Uebereinkunft zu sehen habe, welcher vom Erzbischofe dem KöniO'e

u 

oder .vielmehr des~e~ Va.ter, schon geraume Zeit vor der Iüönung mit~ 
getheI~t worden seI, m emer Zeit also, in welcher die Unterhandlungen 
noch m der Schwebe waren, die später zu dies'er Krönuno [übrten' von 

E~1ing zur~ck~ewiesen, und somit olllle alle recht1iche ~3edeutun~ ge
bheb~n, seI dIeser Entwurf dann hinterher von Erzb. Jon in seinem 

Arcluve .vorgefundeu, und weil er ihn für eine wirklich vollzo<rene Ur
kunde 111elt, gelegentlich seiner Verhandlungen mit I\. l\1agnu~ l:rrabcetir 

als solche benützt worden. l\Iir meinerseits erscheint nun aber r;:radezu 

~~de~kbar, . dass .Erzb. Eystei.nn einem von ihm ausgebenden Entwurfe 
Ie :r Orm mcht eIller PunctatlOn sondern eI'nes von 1\" 'I ' .h 

• , • J.l agnus an I n 
selbst gerIchteten Schreibens geueben und dass el' l·n d' I.: I ·b 

. •.. e , Iesem uC lrel en 
d~e hronung, deren Vollzug einen Hauptgegenstand der UnterlJandlunrren 
bIldete, als bereits erfolot und . 0' • I. . 0 

. 0 , sooa! a s an emem gam; bestImmt be-
zeIchneten Tage erfolgt be'p' h h b 

. Il loe en a en sollte; der Erz bischof musste 
d~nn d~ch . wIssen, . dass deren VolLmg an dem betreffenden Tarre durch 
dIe vel schlCdenar~Igsten Zufälligkeiten vereitelt werden kon~te, und 
auch abgesehen hlevon ist es d .1 h 
, . . . enn uoc schon an und für sich sehr 

\\ emg wahrscheInlIch dass 1 . h . r. 

,y. h1 d r:.. ' nan SIC zu emer Zelt bereits über die 
a es urOnullgsta{Tes >;ollte bl··· 

b ~ sc USSlg gemacht haben, in welcher 

1) ang. 0 .. S. 284-89. 

2) ang. 0, S. 134, .änm. 

3) allg. 0., S. G41. 

--- -------,,\:. 
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noch keine Einigung hinsichtlich der Bedingungen erzielt war, unter 
weIchen die Krönung überhaupt ertheilt werden wollte. Ebenso un

denkbar scheint mir ferner, dass der sonst so umsichtige Erzbischof 
ein so wichtiges Schreiben lediglich auf des Königs Namen gestellt 
haben sollte, ohne des ReichsregenteIl Erling Namen in demselben auch 
nur zu nennen, während ihm doch unmöglich entgehen konnte, dass 
die von einem Kinde ohne alle l\1itwir kung seines Vaters und Vormundes 

übernommenen Verpflieh tungen ohne alle und jede rechtliche Geltung 

waren. Den Krönungseid liess man nach dem ausdrücklichen Zeugnisse 
der' Geschichtsquellen neben K. :\lagnus auch noch von Erling und 12 
weiteren Landherren abschwören; sollte man sich da gelegentlich der 

Ausfertigung einer so inhaltsschweren Handfeste mit dem blosen Namen 

des königlichen Kindes begnügt haben? Endlich wüsste ich mir auch 

nicht zu erklären, wie ein vom Erzbischofe ausgegangener I von der 
Gegenparthei aber verworfener Vorschlag wider in des ersteren Hand 
zUl'ückgelangt, und ein volles Jahrhundert über im erzbischöflichen 
Archive zwar sorgfältig aufbewahrt, aber auch völlig unbeachtet gelassen 
worden sein sollte, um dann plötzlich nach so langer Frist eben zur 

rechten Zeit wider entdeckt, aber in seiner Bedeutung völlig verkannt, 
sofort als Beweismittel dem Königthume gegenüber verwendet zu werden? 
Lässt man aber diesen zu den abenteuerlichsten Vorausiietzungell drän
genden, und darum wenig gedeihlichen Erklärungversuch iallen, so muss 

sich auch sofort der Verdacht regen I dass die Widersprüche, welche 
zwischen unserer Urkunde unu den Angaben der Gescllichtsquellen be

stehen, überhaupt nicht zu heben seien, dass vielmehr die erstere ledig
lich als eine Fälschung zu betr~chten sei, welche aller Wahrscheinlichkeit 
nach erst auf Betrieb des Erzb. Jon und in der Absicht gemacht wurde, 
um gelegentlich der mit K. l\1agnus lagabretir geführten Concordats
verhandlungen ein Beweismittel für die erhobenen Ansprüche zu gewinnen, 
zu derselben Zeit also auf welche das Datum d.es \' idisse hin weist. In I 

der That hat bereits Thorkeliu diesen Verdacht ausgesprochen, :\lunch 
nach mehrfachem Schwanken denselben für begründet erklärt, unu 
neuerdings auch Zorn sich zu derselben Auffassung bekannt; I) es wird. 

1) allg. 0., :::. 1 O\i; vgl. oben, S. 108-9. 
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nun zu prüfen sein, wieweit derselbe durch Form und Inhalt unserer 
Urkunde bestärkt werde, oder nicht, und mag dabei mit der Untersuchung 
ihres Inhaltes begonnen werden. 

Es enthält aber die Urkunde in ihrer ersten Hälfte, eingekleidet 
in eine Fülle der schwülstigsten frommen Betrachtungen, die für uns 

" in erstet' Linie bedeutsame Schenkung des Reiches an den heil. Olaf, 
und weiterhin die Zusicherung des Kronenopfers, und lauten die be
züglichen Bestimmungen folgendermassen : 1) "Deo namque in hac die 
gloriose resurreccionis me cum regno in perpetuum et glorioso martyri 
regi Olao. cui integraliter speciali deuocione secundo post dominum. 

regnum assigno Norwegie. et huic regno. quantum deo placuerit. velut 
eiusdem gloriosi martyris possessioni hereditarie . sub eius domillio. 
tamquam suus vicarius et ab eo tenens possidebo", und weiterhin: "In 
perpetue quoque subieccionis testimonium. hoc pro me et pro omnibus 
meis catholicis successoribus priuilegium huic metropolitane ecclesie 
concedo et literis meis sigillatis confirmo. ut post vocacionem meam 
regale diadema et meum . quoll hodierna die sacro altari in confirmacionem 
offero . et omnium mihi succedenciuDl. presenti delegetur ecclesie". In 
ihrer zweiten Hälfte bespricht die Urkunde SOdUIlll noch eine Reihe 
einzelner, mit jenem ersteren Punkte in keiner Beziehung stehender 
Privilegien, und soll hier zunächst nur ihre erste Hälfte in Erwägung 
gezogen werden, Da fällt nun sofort der grosse Unterschied auf, welcher 
zwischen dem Inhalte unserer Urkunde und dem jener in G:pL. §. 2 
eingestellten Novelle besteht, die oben besprochen worden ist, Die No
velle regelt lediglich das in einem Thronerledigungsfalle einzuhaltende 
Verfahren. Sie stellt dieses ganz unter die Obhut des Erzbischofes, 
raümt diesem und seinen Suffraganen auch einen sehr bedeutenden Ein
fluss auf die Bestimmung des Thronfolgers ein, und ordnet die Opferung 
der Kro~e des verstorbenen Königs "fyrir sal hans" an; von irgend
welchen weiteren Zugeständnissen an die Kirche, und insbesondere VOll 

einer Schenkung des Reiches an den heil. Olaf ist dagegen mit keiner 
Sylbe in derselben die Rede. Umgekehrt spricht unser DOCUtllent von 

1) Diplom, island., I, S, 2~7, 
2) ebenda, S, 228. 
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Tl folcreordnung und dem ganzen Verfahren in ThronerledigunO's-der Ilron 0 , , 0 

, I t mit einem Worte, sondern ledIglIch von der Schenkunrr des WIen nIe 1 "" " 0 

, h den heil. Olaf, dIe es 111 den unzweIdeutIgsten Worten aus-Helc s an 'r 

'ht' es verfügt ferner zwar ebenfalls dIe Opferung der hrone eines 
~prJC K' ... 'cr~ nach seinem Ableben, aber mit dem ausdrücklichen Bei-Jeden OIlIo :; , " • , 

.. dass dieselbe "in perpeture subJectIoms testimonIUm" zu erfolgen 
fugen, 'f d' R 'h P "1 ' habe. So leicht sich n,un begrei t, ass Jene gan~e e1 ,e vo~ fl~I eglen, 
, I he der zweite Theil unserer Urkunde enthalt, mcht In dIe G:pL. 
~~:e~geganO'en ist, in welche man ja nicht den ganzen Inhalt eines Pri
u'l 'nbrI'~fes sondern nur den Thei} desselben einzustellen veranlasst VI egle, , " 
sein konnte, welcher sich auf dIe Thronfolge bezog, so bleIbt doch Im-
merhin bedenklich, dass das Hechtsbuch von der Schenkung des Reichs 

an den heil. Olaf keine Notiz nimmt, die doch den König zum Lehns
manne des Landesheiligen, oder in Wahrheit seines eigenen Erzbischofes 
machte, also staatsrechtlich sicherlich von der höchsten Bedeutung war. 
Bedenklicher noch ist, dass die Urkunde umgekehrt auch der neuen 
Tbronfolgeordnul1g keine Erwähnung tilUt, während doch der Einfluss, 
welchen diese der Prrelatur auf die Besetzung des Thrones einraümt, 
diese als eines der wichtigsten Zugeständnisse an den Erzbischof er
scheinen lassen musste, wie denn auch wirklich um ein Jahrhundert 

später Erzb, Jon die ihm gebührende Stim.me ~ei .. der KÖl1ig:.~\'~hl mit 
rrleicher Entschiedenheit wie die Lehnsherrhchkelt uber das I\Olllgthum 
~nd das Kronenopfer in Anspruch nimmt. Am Anstössigsten ist end
lich dass dieses Kronenopfer zwar in der erkunde und in der Xovelle 

glei~hmässig widerkehrt, dass dasselbe aber hier als eine ei~.~a~he Seel-
gabe dort darreO'en als ein Zeichen der Unterwerfung des Komgthumes 

, 0 0 , I h' 
unter den SchutzheiliO'en der Metropolitankirche bezeIChnet, a so ler 
und dort in ganz ver:chiedener Weise gedeutet wird, l\1it vollem Hecht 
macht Paludan - nlüller, um zunächst von diesem letzteren Punkte zu 
sprechen, darauf aufmerksam, 1) welch' gewaltiger Unterschied, zwisc~en 
d' d ' ff d Ir' f t" besteht, mit nicht IDll1-leser un Jener Au assung es \.l'onenop e :;, , 

, h 'd Ebbe Hertzber1r Ihm derern Rechte macht aber undererseIts aue \VI er 0 

1/ ang, 0" S, 2~3. 
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selbst gegenüber geltend, 1) wie es geradezu unmöglich sei anzunemen, 
dass dieses Opfer in einem früheren erzbischöflichen Entwurfe wirklich 
als ein Zeichen der Lehnbarkeit der Krone gefordert, hinterher aber, 
nachdem jener Entwurf und mit ihm die ganze Unterwerfung des Reichs 
unter die Kirche von Erling zurückgewiesen worden war, dennoch in 
einem von K. Magnus sanctionirten Ge~etze beibehalten, aber nur noch 
in der ganz anderen Bedeutung einer Seelgabe beibehalten worden sei. 
Es ist klar, dass ~eitens des Königthumes das Kronenopfer • wenn es 
erst einmal vom Erzbisthume als ein Zeichen der Unterwerfung in Vor
schlag gebracht worden war, schlechterdings nicht mehr zugestanden 
werden konnte, soferne man nicht ebendamit diese Unterwerfung selbst 
zugestehen wollte; aber freilich wird dadurch Hertzuerg's eigene Auf
fassung des Sachverhaltes um Nichts glaubhi:dter, nach welcher die in 
das Rechtsbuch eingerückte Novelle im Grunde auch eine Schenkung 
des Reichs an die Kirche enthalten hätte, nur dass man sich gescheut 
habe, der Oeffentlichkeit gegenüber die unverhüllte lehnrechtliche Ter
minologie zu gebrauchen. Meines Erachtens steht dieser letztp,ren An
name, und überhaupt der ganzen Auffassung unserer Urkunde als einr.s 
blosen vorlaüfigen Entwurfes, schon die einfache Thatsache im Wege, 
dass ErIingr unmöglich in demselben Zeitpunkte, in welchem er sich 
stark genug fühlte den ihm zugemutheten Auftrag des Reiches zu einem 
Lehen der Kirche zu verweigern, sich zugleich schwach genug zeigen 
konnte, die unbedingte Erblichkeit der königlichen Würde preiszugeben, 
und die Besetzung des Thrones ganz und gar vom Willen der Prrelatur 
abhängig zu machen, während doch dieses für seine Dynastie wie für 
das Reich so schwerwiegende Zugeständniss ihm nicht einmal in dem 
erzbischöflichen Entwurfe an gesonnen worden war. - Ganl. anders stellt 
sich dagegen die Sache, wenn wir annemen das3 nur der Inhalt der . , 
N.ovelle ächt, der Königsbrief dagegen eine spätere Fälschung sei. Unter 
dIeser Voraussetzung erklärt sich der Widerspruch zwischen beiden Do
cumenten sehr einfach' aus den Umständen und Bedürfnissen unter 

welchen und weg~n welcher die Fälschung begangen wurde. That~ächlich 
. stand hiernach die Sache so, dass der junge König, sei es nun unmit-

1) ang. 0., S. 135, Anm. 
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h seiner Krönung, oder doch in emem nur wenig späteren telbar nac . 
. kt lobte dass seine Krone nach semem Tode zur Ehre Gottes ZeItpun e, ge , 

d h ·l Olafs dann zum Besten seiner Seele, in der Metropolitan_ und es el. , 
· fert und dass das gleiche Opfer auch nach dem Tode jedes kIrche geop , . . 
• 'T hfolerer daselbst dargebracht werden sollte. Das war ledIglIch semer Dac 0 .• . 

· christlicher Demuth, ganz desselben SchlageR WIe dIe von K. 
em Act G h· h h I h d· . . d Mächticren erzählte esc IC te, nac we c er leser seme Knut em 0 '. 

· Krone einem Bildnisse des gekreUZIgten HeIlandes aufgesetzt, 
eIgene . h b 11 1) d . ·td m niemals mehr eme solche getragen a en so te; ass In und seI e . 

F lle das Gelübde nicht auf die eIgene Person des Gelobenden unserem a 
h ., I t sondern auch noch auf dessen Nachfolger erstreckt wurde, besc ran r , 

hieran· Nichts ändern, und an einen Lehnsauftrag ist somit dabei 
kann ·1· h' d· K· k·· in alle Weite nicht. zu denken. A.ber fr~l IC '. WIe man le .. alser ~ronun.g 
Karls des Grossen kirchlicherselts Belll~rzelt dazu benutzt~, um dIe 

K . .. cl Is el·ne vom Papst aus eIgenem Rechte verhehene und alserwur e a . 
darum auch von ihm abhängige hinzustellen, so konnte man. Ja auch 
. Neeren sI·ch beiO"ehen lassen, den Krönungsact unter dIesen Ge-In f orw 0 0 . • 

sichtspunkt zu bringen, und wenn diess erst geschehen war, hess SICh 
ja wohl auch dem Kronenopfer h~nterher eine andere Bedeutung unter
schieben, als welche es ursprünglIch gehabt hatte. Der Umstand, dass 

K. Olaf zugleich als der Schöpfer und Urquell alles Rechts im Lande 
und als dessen erster Heiliger und Schutzpatron betrachtet wurd~, 

während zuO"leich die Metropolitankirche in Drontheim, in welcher dIe 

Krone zu o~fern war, ihm geweiht war, musste sich e~ner sol~hen Um
wandelun rr der Auffassung dieses Opfers ohnehin günstIg erweIsen~ und 
wenn da SO drönter Landrecht bei Blutvergiessen in dieser Kirche Buss- . 

bezüge sich O"eO"enüberstellt, welche "hinn helgi Olafr konungr" und 
• 0 0, b h haben soll 2) oder wenn welche ,~Jarolegr konungr" zu eanspruc en .' 

eine norwegische Chronik, welche zwar selbst memes E:achtens erst 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehör;, aber Jedenfalls aus 

weit älteren Materialien geschöpft hat, den heil. Olaf kurzweg als "per-

1) So nach Heinrich von Huntingdon, histor. Al'glorum, VI, S.758 
Britannica ). 

2) Fr1>1., 1I, §. 10. 
Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss.XIV. Bd. H. Abtb. 

(Monumenta historica. 
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petuus rex N orwegire" bezeichnet, J) so ist da mi t der Weg bereits deut. 
lich gezeigt, auf welchem dieselbe vorzuschreiten hatte. So begreift 
sich denn recht wohl, dass gelegentlich der Verhandlungen, welche in 
den Jahren 1273 und 1277 zum Abschlusse des Cor.cordates VOn Bergen, 
dann von Tunsberg führten, Erzb. Jon sich nicht nur auf die Thron. 
folaeordnunO' von 1164, sondern auch auf jene angebliche Schenkung o 0 / 

des Reichs an den heil. Olaf und auf das Kronenopfer als auf ein aüs. 
seres Zeichen dieser letzteren berufen konnte. Bezüglich der Thron
folgeordnung hatte er wirklich den Beschluss des Bergener Reichstages 
von 1164, und dessen Sanctionirung am GulalJinge und Frostupinge, 
wenn nicht gar an allen 4 Lögdingen für sich anzuführen; bezüglich 
der Reichsschenkung und der zwischen ihr und dem Kronenopfer be
stehenden Verbindung dagegen stützte er sich im Grunde nur auf eine 
traditionelle Auslegung, welche die Kirche, ganz mit Unrecht, den Vor
gängen des Jahres 1164 gab, wenn er auch bezüglich beider Punkte 
auf ein Privileg des K. l\Iagnus sich berief. Die Verschiedenheit der 
in dieser und in jener Beziehung vom Erzbischofe angezogenen Beweis
behelfe tritt in seinen Worten sehr deutlich hervor, soferne er für die 
Schenkung des Heichs und das "in signum perpeture subjectionis" ge
lobte Kronenopfer auf das Privileg des K. Magnus, dagegen bezüglich 
der ihm bei der Königswahl zustehenden Rechte auf eine j,constitutio 
antiqua patrire" Bezug nimmt; nicht minder deutlich spricht sich die 
gleiche Duplicitret der B~gründung. aber auch in den Einwendungen 
aus, welche der König gegen das Vor~ringen seines Erzbischofes zu 
machen hat. Der König stellt zunächst das Kronenopfer mit der Ver
wandlung· des Reichs in ein Wahlreich zusammen, nicht mit dessen 
Schenkung an die Kirche, und er wendet in Bezug auf jene ersteren 
beiden Punkte nur ein, dass die Kirche niemals zu einem unangefochtenen 
Besitze beider Rechte gelangt sei; bezüglich der Unterwerfung des Heiches 
unter die Kirche dagegen setzt er den Ansprüchen des Erzbischofs einen 
kategorischen, nicht nur den Besitzstand, sondern auch den Hechtstitel 
selbst bestreitenden Widerspruch entaeaen indem er sich auf die selbst-

00' 

ständige Begründung seines Königthums auf göttliche Einsetzung unu 

1) Breve Chronicon Norvegiro, S. 12. 
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, cht beruft. Die Existenz des Thronfolgegelletzes und die Anordnung 
Erbre lb . diS 't 1 Ir. . K lopfers in demse en WIr a so el ens (es \ömgs mcht be-des ronel . 

, ondern nur behauptet, dass dasselbe memalen zu gehöriaem strItten, s . 0 

llzu e gekommen sei; die angeblIche Unterwerfung des Reiches unter 
V.O I"~ he daO'egen wird als in keiner Weise begründet, und lediglich ~ wc c . 

auf fälschlichem Vor.geben beruh~nd. zurückgewi.esen: Durch diesen 
"0 rs ruch des Kömgs war der ErzbIschof nun In eme üble Lage ge

\\ I ~t P Bezü O'lich der Wahlrechte freilich, die er für den Fall der 

~~:'~n;rledigu~g beanspruchte, genügte für die Begründung seiner An
sprüche die Bezugname auf die Thronfolgeordnung von 1164, wie sie 
'h' d1'e neueren Recensionen der G:pL. und Fr:pL. eingestellt fand, sIe 111 

und war nach dieser Seite hin nur noch die Frage des Besitzstandes 
zu erörtern, mit welcher die Prüfung der Rechtsbeständigkeit der zu
gestandenermassen erlassenen Verfügung ~n~ zusammenhieng; bezüglich 
der Reichsschenkung aber, und auch bezughch des Kronenopfers, \yenn 
man dieses nicht als eine blose Seelgabe, sondern als ein 8ymbol der 

Unterwerfung des Reichs unter die Kirche aufg~fasst wiss~n w?llte, 
musste er in ernsthafte Verlegenheit gerathen. DIe MetropolItankIrche 
besass ja mancherlei Privilegien; aber keines von i~nen ent~ielt, wie 
sich unten noch zeigen wird, eine Spur von den hIer fraghchen An

sprüchen, und keines von ihnen konnte eine solche enthalt~n, weil.d~ese 
Ansprüche in der That nicht auf ein schriftlich formuhrtes PrIvll~g 
gestützt, sondern nur auf die Auslegung begründet waren, .welche dIe 
Kirche selbst rrewissen wirklich ihr gemachten Zugeständmssen, und 
gewissen wil'kl~h von ihr vorgenommenen Handlungen .gab. Da mochte 
denu wohl im DranO'e der Noth zu der Fälschung eInes Documentes 

, .0 I . A eIcher den Erzbischof gegrIffen worden sem, a s zu emem uswege, w 

in den Stand setzte die ihm abverlangten Beweisbehelfe sofort vorzu-
. h d . th" r he Zu-leeren und von hier aus erklärt sIch denn auc as eIgen um IC 

sa~~entreffen des Ortes und der Zeit der Ausstellung des angeblichen 
,.., .. . d' h "1 Z it welche Transsumptes. Der 23. l\Irerz 12,6 . faUt 111 1e sc wu e e , 

zwischen der nur bedingten Bestätigung des Bergener Ver~leiches durch 
p, Gregor X. (26. Juli 1274) und dem Abschlusse des Tunsberge~Con~ 
cordates (D. August 1277) in Mitte liegt,und in welcher som~t der 
E b' . . chen hatte um SOVIel als rz Ischof seme letzten Anstren O'un O'en zu ma . 
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00' 

ständige Begründung seines Königthums auf göttliche Einsetzung unu 

1) Breve Chronicon Norvegiro, S. 12. 
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möglich von seinen Ansprüchen durchzusetzen; "in vestiario ecclesioo 
Nidrosiensis" musste andererseits das angebliche Transsumpt ausgestellt 

werden, wenn ihm in Wirklichkeit keine ächte Urkunde zu Grunde lag, 
wogegen man doch wohl von einem königlichen Beamten, oder doch 

von einer aus königlichen und erzbischöflichen Bediensteten gemischten 

Commission, und somit auch an einem anderen Orte dasselbe hütte 
nemen lassen, wenn man wirklich ein unverdächtiges Original vorzulegen 
im Stande gewesen wäre. 

Eine Untersuchung des übrigen Inhaltes der hier fraglichen 
Urkunde dürfte die Ergebnisse der bisherigen Erörterung sehr ent. 
schieden bestätigen. An erster Stelle wird unter den weiteren Privi
legien der Metropolitankirche das Recht erwähnt, den Zoll eines 

Schiffes zu beziehen, und überdiess alljährlich 30 Last Mehl nach 
Island auszuführen, soferne nicht etwa wegen Miswachses im eigenen 
Lande solche Ausfuhr unthunlich erscheinen sollte. Beide Rechte wer. 

den bereits in dem Schutzbriefe erwähnt, welchen P. Cölestin IlI. im 
Jahre 1194 dem erzbischöflichen Stuhle ausstellte,l) und zwar hier mit 
der näheren Erlaüterung, dass diese Mehlausfuhr den Eintausch wollener 
Stoffe für die Bekleidung der Dienerschaft des Metropoliten ermöglichen 
sollte, welche Stoffe damals bereits einen hervorragenden Ausfuhrartikel 
Islands bildeten, und dass der Bezug des Zolles sich auf je ein von Is

land kommendes Schiff beziehe; die "landauraI''' also, welche von allen 
von Island 'aus nach Norwegen gehenden Schiffen von Alters her hier 
zu Gunsten der königlichen Casse erhoben zu werden pflegten, sollten, 
soweit sie von je einem Schiffe jährlich zu entrichten waren, an den 
Erzbischof statt an den König bezahlt ~erden. Allerdings fällt auf, 
dass im Jahre 1276, in welches nach der' obigen Vermuthung die 
Fälschung unserer Urkunde zu setzen wäre, noch von diesen landaurar 
gesprochen werden sollte, während doch der König bereits in dem im 

Jahre 1262 abgeschlossenen Vertrage, mitte1st dessen Island sich seiner 
Herrschaft unterwarf, auf deren Bezug Verzicht geleistet hatte; 2) in. 
dessen steht doch fest, dass jener Zoll bezug des Erzbischofes diesem 

1) vgl. oben, S. 79, Anm. 5, 
2) Diplom. island .. I, S. 620, 

11)_0 

hl cl reh den Bergener als durch den Tunsberger Vergleich wirk-so wo u 

. b t .. t'o't wurde und kann demnach auch dessen Aufname in unsere heh es a 10 ' 

T k de nicht als ein Beweis höheren Alters derselben betrachtet werden. 
Dr ~ r ener Concordate (nicht im Tunsberger) wird bei Bestätigung 
Im e g k b' f" 'h' I' tt des 0 ez 0 . Z llb Uaes die Bemer ung el ge ugt: "qUla oc m I era sua con. 
, "welche vielleicht gerade dadurch veranlasst wurde, dass man 

tmetur , 'p "1 'd d I' R ht t d ' h b usst war wie dIeses rIVI eg mIt em erma Igen ec szus an e sIe ew , , , 
'ht mehr im Einklange stehe, während man dasselbe, weIl emmal 

::~undlich nachweisbar. doch von der Bestätigung nicht ausschliess~n 
mochte, wobei übrigens vorlaüfig noch dahmstehen mag, von wem dIe 

'B genommene Urkunde ausaestellt war. Um so entschiedener m ezug 0" ,,~ 
b darauf Gewicht geleert werden, dass DIcht nur dIe volhg muss a er ( 0 

.. den und erst durch die Veraleichung des Schutzbriefes von. ungenugen , ... ;:,... ..' 
1194 oder der Concordate von 12,3 und 12,7 verstandhch werdenden 
W t niu~ navis vectigalia" auf eine sehr ungeschickte Benützung or e "u ::> , , 

eines älteren ächten Privileges deuten, sondern auch noch em weIterer 
Umstand nach der gleichen Hichtung hinweist. Am Schlusse der auf 

die Mehlausfuhr bezüglichen' Bestimmung hat nämlich der Dergene~ V ~r
gleich die Worte: npropter hoc in aliis rebus portan,dis ipso arc~Iepls-

I, t' non neaata" und im Tunsberaer VergleIche steht dIeselbe copo lcen Ia 0', 0, 

Bemerkung nur mit wenig abweichenden Wort~n; m, unserer Urkunde 

entsprechen derselben augenscheinlich die für s~ch allem betrac~tet g~~,z 
unverständlichen Worte: "nec ab aliis eadem peDItus excludatur hcenclu , 

wogegen der päpstliche Schutzbrief von 1194 gar keine de~artig,e Cl~usel 
enthält. Da besteht nun allerdings die ,Möglichkeit, dass dIese m emem 

älteren, ächten Privilege wirklich gestanden, nnd aus diese~ in :erst,üm. 
melter Gestalt in unsere Urkunde, und in unverstümmelter In dIe belden 

, k" t der päpstliche Schutz-Concordate übergegangen sem ~onn e, wogegen , , 

brief dieselbe als wenig bedeutsam weggelassen hätte; VIel wahrsche~n
licher dürfte aber doch sein, dass der Zusatz erst im Bergener VergleIch 

gemacht wurde, um ein dem Erzbischofe ungünstiges argumentum a 
, , 1 h k - ' I' h Beamte sich etwa hin und contrarlO abzuschneIden, we c es ODIg IC e . , 

wider erlaubt haben mochten und dass somit in Bezug auf Ihn dIeses 
, , , I zweiter Linie folgen Concordat die Quelle unserer Urkunae war. - n 7 

I h 'h f den Schutz der naC,1 sodann einige Bestimmungen, we c e SIC au 
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Drontheim reisenden Pilger, sowie auf die Bestrafullg derjenigen beziehen 
welche sich an solchen vergreifen. Auch !'de finden in dem PäpstIichel~ 
Schutzbriefe sowohl als in den beiden Concordaten ihr Gegenstück' 
dabei ist zwar die Wortfassung da und dort eine etwas verschiedene' 
jedoch keine Abweichung zu bemerken, auf welche sich irgend we1ch~ 
Schlüsse banen liessell. - Drittens wird der Metropolitankirche jener 
lzöllere Recldsscllutz gegen Blutvergiessen zugesichert, welcher ihr bereits 
durch die bestehende Gesetzgebung eingeraümt sei. Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass damit auf eine Stelle unserer Frl1L. hinO'ewiesen 

'cl 0 
WIr , von welcher man mit Bestimmtheit anzunemen hat, dass sie der 
Mag~us'schen Red action dieses Rechtsbuches angehörte; 1) da diese Re
dactlOn das Thronfolgegesetz und die strafrechtliche Novelle von 1164 

,bereits enthielt, und somit jedenfalls erst um einige Zeit nach dem 
Bergener Reichstage dieses Jahres zu Stande gekommen sein kann, 
k~n~te selbstverständlich eine unmittelbar nach der Krönung des jungen 
Komgs ausgestellte Urkunde jene Zusicherung unmöglich in der Gestalt 
~nthalten haben, in welcher sie unser Königsbrief zeigt. Andererseits 
1st abe!' auch beachtenswerth, dass nicht nur der päpstliche Schutzbrief 
sondern auch die bei den Cuncordate des 13. Jahrhunderts VOll eine~ 
de~artigen Vorschrift Nichts enthalten. Ihre Ignorirung in dem Schutz
brIefe. von. 1194 erklärt sich nun freilich sehr einfach daraus, dass die
selbe III .dIe l\Iagnus'sche Recension der FrpL. Aufname O'efunden hatte 
und somIt ebensowenig wie die, gleichfalls in diese einO':stellte Thron: 
~~lgeordnung von 11 G4 als ein bloses Privileg des 0 erzbischöflichen 
Stuhles behandelt werden konnte' ihre :-"'I'chtb "k' ht' , 

. n ' ... , eruc SIC IgunO' III den 
belden voncordaten aber lässt sich nicht minder 0 ,1 f 

" kf' . . '. ungezwungen uarau z~ruc ' .uhren, dass SIe Inzwlschen in das erzbischöfliche Christenrecht 
elllger~Iht ~orden war, 2) und dass bei dem Abschlusse beider Concor-
date dIe l\IeInunO' die ge d' . 

• ".. 0 wesen war, ass dIeses Chnstenrecht gleichzeitiO' 
dIe komghche Anerkennung finden sollte Auft';'ll' k" t h' hO 

11 d ' . ,1 Ig onn e Iernac a er InO'S erscheinen das d, E b' h f ' 
o ,s el rz ISC 0 SIch veranlasst sah in die , 

I) FrI>L" H, §.IO; vgl. meine Abhandlun cp üb d' , 
lög", S. 52-53. " er. Je EntstehungszeJt der älteren FrostulJings-

2) Jons KrR., §. 13. 

. ' ----------- --~-\_--
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efälschte Urkunde den Punkt einstellen zu lassen; alleinn auch hiefür 
fehlt es nicht an einer Erklärung. Man wird sich daran erinnern dürfen, 
dass weder das gemeine Landrecht noch das gemeine Stadtrecht des K. 
MaglluS lagabretir die betreffende. Vorschrift aus dem älteren Rechte 
herübergenommen hat, obwohl beIde von den an befriedeten Orten be
gangenen Rechtsverletzungen handeln; 1) berücksichtigt man zugleich, 
dass das gemeine Landrecht am 24. Juni des Jahres 1274 am Frostu
pinge, und das gemeine Stadtrecht am 22. Januar des Jahres 1276 in 
der Stadt Bergen, und somit doch wohl ungefähr um dieselbe Zeit auch 
für die Stadt Ni5aros gesetzliche Kraft erlangte, so ist klar, dass um 
die Zeit, auf welche das Datum unseres Transsumptes weist, die Nicht
berücksichtigung der betreffenden Vorschrift in den beiden weltlichen 
Gesetzbüchern bereits fest stand, dagegen noch unsicher erscheinen 
mochte, ob das erzbischöfliche Christenrecht, in welches dieselbe aller
dinrrs einrresteIlt war, auch die Anerkennung der weltlichen Gewalt er-D 0 

lanrren werde. Gerade in dieser Zwischenzeit, aber auch nur in ihr, /:) 

konnte somit der Erzbischof ein Interesse daran haben, den Punkt in 
einem Privilegienbriefe seiner Kirche zur Sprache gebracht zu sehen. _ 
Viertens verspricht der König, von allen seinen Gütern und Besitzungen 
den vollen Zehnt entrichten zu lassen, und auch seine Dienstleute zur 
getreulichen Verzehntung ihres Diensteinkommens anhalten zu wollen. 
Vergleicht man nun mit dieser Bestimmung die Vorschriften einerseits 
des Schutzbriefes von 1194 und andererseits der Concordate von 1273 
und 1277, slto ergiebt sich, dass in ihnen allen nur die erste Hälfte 
derselben berücksichtigt ist, nämlich diejenige, welche sich auf die Ent
richtung des Zehnts von den Besitzungen des Königs bezieht, wogegen 
deren andere, auf die Verzehntung des Diensteinkommens der könig
lichen Dienstleute bezüO'liche Hälfte in allen 3 Documenten ganz gleich-. 0 

mässig fehlt. Wir wissen überdiess, dass das Versprechen, von seinen 
eigenen Gütern den Zehnt geben zu wollen, bereits von K. Sigur5 
Jorsalafari gegeben und gehalten wurde, 2) sodass dieser Thei! der Be-

1) Landslög, Mannhelgi, §. 18; Bjarkr.., §. 19. , 

2) Heimskr. Siguritar s. J6rsalafara, cap. 11 und 24, S. GG7 und 680; F]IS., VII, cap.10 
und 22, S, 91 und 110; .A gri p, cap, 47, S. 416 . 
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lög", S. 52-53. " er. Je EntstehungszeJt der älteren FrostulJings-

2) Jons KrR., §. 13. 
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stimmung weit über K. Magnus Erlingsson's Zeit hinausreicht, und so

mit in einem von ihm ausgestellten Privilege recht wohl bestätigt, wenn 
auch nicht neu eingeführt werden konnte; wir wissen aber auch nicht 
minder bestimmt, dass die Verzehntung des Diensteinkommens der 

köniO'lichen Dienstleute "forn sior ok heit Birkiheina" war,l) d. h. auf o 

einem Gelübde der Birkenbeine beruhte, einer politischen Parthei also, 
welche erst im Jahre 1174 sich bildete, und welche somit zu der Zeit 

noch gar nicht vorhanden war, in welcher K. Magnus Erlingsso
n 

ge
krönt, und unser Königsbrief angeblich ausgefertigt wurde. Da nun 

als feststehende Thatsache gelten kann, dass das Dienstmannenrecht des 

K. Magnus lagabootir, welchem wir die letztere Nachricht verdanken, in 
"den Jahren 1274-77 entstand, und da dieses Dienstmannenrecht die 
Z~hntpflicht der königlichen Dienstleute anerkennt, erklärt sich leicht, 
warum die Concordate über diese Nichts enthalten, inderu ja der Erz
bischof bei der Einrückung der bezüglichen Vorschrift in das neue 
Dienstmannenrecht sich beruhigen, und diese andererseits auch schon 
in dem älteren Dienstmannenrechte , der mehrfach angeführten forn 
hiroskra, vorgesehen gewesen sein mochte; in dem päpstlichen Schutz

briefe aber konnte von derselben noch nicht die Rede sein, weil dieselbe 
zur Zeit seiner Ausfertigung entweder noch gar nicht in Geltung, oder 

aber doch nur auf Grund eines Gelübdes einer der Kirche feindlich 
gegenüberstehenden Parthei in Geltung, und somit sicherlich nicht in 

einem" dem erzbischöflichen Stuhle ausgestellten Privilegien briefe ent
halten gewesen war. Es hat übrigens sein Interesse, die Vorschriften 
des Dienstmannenrechtes über diesen Punkt mit dem bezüglichen Inhalte 
unserer Urkunde noch etwas genauer zu vergleichen. Es heisst aber 
dort (§. 21), nachdem bemerkt worden war, dass die beiden Hofcapläne 
(hiroprestar) des Königs "af handgegnum monnum pan l)rioiung tiundar 

sem aor er forn vane a" nemen, und unter sich zu gleichen Hälften 
theilen sollen, weiter: "En pat er forn sior oc hreit Birkibreina at gera 
tiund af mala sinum breoe hiromanna oc gesta oc scipta i priOiunga. 
taka rein aller biskupar aller iafnt oc oolaz konongs men par i staoen 
groft i preim stooum sem forn er uandi a. annan taka prestar firir si na 

1) Hir~skra, §, 21, vgl. §, 38. 
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1 1, ;:\ia trekr sfJitallen a Uarnu", und so dann später (§. 38): "pat sys u . 1'1 J(J , 

f ' hreit Birkibeina at gera urel oc fullulega tlUnd af oHu herfange 
er oln . d I h' 11 k""' I' h D' " f lceyna". Es WIr a so Ier a en omg IC en lenstleuten, en ellou a . 

1 ho Stufe der Gefolgschaft SIe auch angehören mögen, zur Ver-
we c er , 'h S ld 1 'h K' b . I t gemacht sowohl von 1 rem 0 e a s von 1 rer rlegs eute fil c 1 un rr c , , 

P Zeh:t zu geben. Dieser Zehnt soll Jedoch anstatt der sonst üb
den riertheilung nur in 3 Theile gehen, von welchen die sämmtIicben 
hcben , b k 'h t 'h I' h " h""fe des Reiches den eIDen e ommen, um I n un er SIC geIe 
BIscho'1 die bei den Hofcapläne den zweiten, endlich das Johanniter-zu t el en, . . , . .. 

't I zu Varna den dritten. I) DabeI WIrd bemerkt, dass dIe BIschofe HOSPI a , , 
Ge enleistung für ihren Bezug den verstorbenen DIenstleuten eIDe ~:abst;tte zu gewähren baben,. und. dass d~e Hofcapläne als Entgeld für 
"h . dl'e priesterlIchen 1! unctlOnen fur dIe DIenstmannschaft ver-den 1 rlgen . , , , 

. b lien' von dem Spitale zu V rerne aber können WIr anderweItIg rIC ten so , , , 
h " .1 ass e~ als VersorO'uneTsanstalt für arme und dlenstunfälllg nac welsen, u::s 0 0 , , 

d d J)J'enstleute des Königs gebraucht wurde, sodass auch bel Ihm wer eil e ", 
d D)" 0' sich befriedigend erklärt. DIese Art der Verthmlung und er ~ZUb • 'V 
Verwendung des Dienstmannenzehnts wird dabei ebensogut WIe d~e er-

pfiichtung zu dessen Entrichtung selbst, als altes H,erkomme~ bezeIChnet. 
I r Urkullde daO'sgen lautet dIe VorschrIft: .,Curlales quoque n unsere 0 • , , 

" d" I 'n quo episcopatu cer ta (lies: circa) natale conuersatI fuermt . stlpen Ja es, I '. 

de suis stipendiis episcopo ibidem constItuto deClmabu,nt., Quo:um ~e
cime communiter per episcopos distribuentur. Si vero IPSI VOC~tl fuer~nt 
dum stipendialiter regis adherent curie. in episcopali eccleSIa debIta 

erit eis sepultura". Die Urkunde also nennt n.ur ~en Zehnt ,vom S~lde, 
nicht auch den von der Kriegsbeute , was VIelleIcht auf em gew~.sses 
Anstandsgefühl des Erzbischofes, vielleicht aber auch nur darau~ zuruck
zuführen sein maO', dass bei einer flüchtigen Benützung des, seI es ~un 
älteren oder neue~en, Dienstmannenrechtes die etwas versteckte ~estlm
mung über den Beutezehnt leicht übersehen werden konnte. SIe ent
hält andererseits eine Bestimmung über den Ort, an welchem der Zehnt 

entrichtet werden sollte welche im Dienstmannenrechte fehlt, aber der 
Praxis entnommen sein' mochte, und welche jedenfalls den geltenden 

1) Vgl. über dieses Lange, de norske Klostres Historie, S, 461-72 (ed. 2). 
Abh. d. 1. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. XIV. Bd. H. Abth. 17 
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Rechtsgrundsätzen vollkommen entsprach, da man auch sonst den Auf
enthalt eines Mannes um die Weihnachtszeit zur Bestimmung seines 
Domiciles zu benützen pflegte. 1) Sie enthält ferner die. Bestimmung 
über die den Bischöfen obliegende Gegenleistung dem Sinne nach ganz 
in derselben Weise wie unsere Hir~skr8" giebt ihr indessen eine ungleich 
deutlichere Wortfassung. Sie verfügt aber endlich über den Zehnt in 
ganz anderer, und den Bischöfen weit günstigerer Weise als diese, in
dem sie denselben seinem vollen Betrage nach unter die Bischöfe ver
theilen lässt, während das Dienstmannenrecht diesen unter Berufung auf 
das alte Herkommen nur ein Drittel dieses Betrages zusprach. Insoweit 
enthält demnach unsere Urkunde einen gänzlich unmotivirten, lediglich 
aus der Habsucht des Episkopates hervorgegangenen Versuch, das alt
hergebrachte Recht zu verändern, welcher Versuch jedoch, wie das 
neuere Dienstmannenrecht im Zusammenhalte mit dem Schweigen der 
heiden Concordate über den Punkt zeigt, an dem Widerstande des 
Königs scheiterte. - Zum Schlusse endlich werden dem Erzbischofe 
noch bestätigt die "dignitates et priuilegia. huic ecclesie propter ho
norem pallii concessa et legibus confirmata. scilicet de augmento equo
rum. et de farina ducenda. 30 lest. et de hereditate aduenarum cleri
corum . et preter hoc de eleccionibus faciendis et ecclesiis disponendis. 
in qu~bus olim regius consensus abolitus est et abiuratus . scilicet (quod, 
fehlt In der Hs.) regibus inrequisitis et episcopatus darentur et ecclesie . 
et reliqua tunc concessa". Nicht um neue Zugeständnisse handelt es 
sich insoweit, sondern nur um eine Bestätigung älterer Rechte des erz
bis~höflichen Stuhle.s, und zwar um die Bestätigung zweier scharf ge
schIedener Kategonen von Rechten. Eine erste Classe von Hechten 
wird nämlich dahin charakterisirt, dass dieselbe dem erzbischöflichen 
Stuhle zugesta~den worden sei um der Ehre des Palliums willen, d. h. 
aus Anlass der Erhöhung des früheren bischöflichen Stuhles zu Nioaros 
zu einem .erzbischöflichen, und werden dahin gezählt die Vermehrunq der 
Pferde, dIe . Verschiffung von 30 Last Mehl, und die Erbschaft L aller 

f~emden Klenker ~ ~o~ diesen Rechten wird zugleich gesagt, dass dieselben 
nIcht nur auf komghcher Bewilligung beruhten, sondern auch gesetzliche 

1) vgl. G1>L., §. 35 und 46. 
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Bestätigung erlangt hätten. Eine zweite Classe von Rechten, bezüglich 
deren von keiner gesetzlichen Bes:ätig~ng oie Rede ist, bildet dagegen 
die freie Bischofswahl und der freze Kzrcltensatz, unter Beseitigung des 
früher hergebrachten dem Könige zustehenden Einflusses auf die Besetzung 
der Bisthümer und Pfarreien, sowie alle die übrigen Rechte, welche 
gleichzeitig de~ Kirche z.uge~tanden worden. waren. Nun wissen wir, 
dass der VerzIcht auf dIe Ernennung der BIschöfe und auf die könig
lichen Patronat!:5rechte, nach der kirchlichen Auffassung der betreffenden 

Acta wenigstens, bereits im Jahre 1152 von den Königen Jngi, Sigurb 
und Eysteinn abgelegt worden sein sollte, 1) und es müssen demnach 
auch die übrigen, nicht des Näheren bezeichneten, "tune" gemachten 
Zugeständnisse auf sie bezogen werden. Da andererseits die "propter 
honorem pallii" gemachten Verwilligungen dieser Classe von Rechten 
ausdrücklich gegenübergestellt werden, dürfen sie natürlich nicht auf 
dieselbe Zeit zurückgeführt werden, obwohl die angeführten Worte aller
dings ganz wohl auf den Zeitpunkt bezogen werden könnten, in welchem 
das Erzbisthum errichtet wurde; man wird sich vielmehr daran zu 
erinnern haben, dass Erzb. Eysteinn, als er seine Bauern zur Erhöhung 
der an die Kirche zu zahlenden Bussgelder zu bestimmen suchte, zur 
Unterstützung dieses seines Begehrens geltend gemacht hatte, "hversu 
mikla 'uppreist staoarinn purfti at hafa, ef hann skyldi pa vera peim 
mun sremiligar haldinn en 8,or, sem hann var pa tlgnari en äor, er par 
var erkibiskupsst611 settr',', 2) und es stimmt hiezu ganz gut, dass von 
dieser Glasse von Rechten gesagt wird, sie seien "legibus confirmata", 
also mit Zustimmung der Landsgemeinde verwilligt worden. Doch stos
sen wir auch in Dezug auf sie wider auf einen Anstand. Darauf zwar 
dürfte wenig Werth zu legen sein, dass die Geschichtsquellen zunächst 

1) Siehe oben, S.71-72. Daraus, dass nach der }lorlliks bps s., cap.l1, S. 100, Erzb. Eysteinn 
im Jahre 1177-78 Anstand nam, den für Sk:ilholt gewählten }lorl:ik ohne Zustimmung Erlings 
und des K. Magnus zu weihen, glaube ich, von Munch, IH, S. 245-6, und Sars, II, S.103 
bis 4, abweichend, nicht schliessen zu können, dass ein bindendes Zugeständniss in dieser Be
ziehung nicht gemacht worden war. Auf Island konnte sich ein solches von Vornherein nicht 
bezogen haben; umgekehrt aber mochte der Erzbischof, da völkerrechtliche Zerwürfnisse mi: Is
land yorlagen, trotz eines für Norwegen ihm zugestandenen Rechtes Bedenken tragen, WIder 
der regierenden Herren Willen einen Bischof für Island zu weihen. 

2) Heimskringla, 1Iagnuss s. Erlingssollar, cap. 16, S. 792. 
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Rechtsgrundsätzen vollkommen entsprach, da man auch sonst den Auf
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1) vgl. G1>L., §. 35 und 46. 
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Bestätigung erlangt hätten. Eine zweite Classe von Rechten, bezüglich 
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die freie Bischofswahl und der freze Kzrcltensatz, unter Beseitigung des 
früher hergebrachten dem Könige zustehenden Einflusses auf die Besetzung 
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ziehung nicht gemacht worden war. Auf Island konnte sich ein solches von Vornherein nicht 
bezogen haben; umgekehrt aber mochte der Erzbischof, da völkerrechtliche Zerwürfnisse mi: Is
land yorlagen, trotz eines für Norwegen ihm zugestandenen Rechtes Bedenken tragen, WIder 
der regierenden Herren Willen einen Bischof für Island zu weihen. 

2) Heimskringla, 1Iagnuss s. Erlingssollar, cap. 16, S. 792. 
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n~r von der Erhöhung der Geld bussen als von einer damals VOm Erz. 
bISchofe durchgesetzten Massregel sprechen. während gerade VOn ihr 
unsere Urkunde nicht spricht. Die Nichtherabsetzung der kirchlichen 

Geldbussen, war allerdings sowohl in dem päpstlichen Schutzbriefs VOn 
1194 wie in den Concordaten von 1273 und 1277 ausdrücklich Vor. 
gesehen; aber es mag ja sein, dass gerade sie die ohnehin schon 

' ge. setz~ich vo:~esehen war/) bei den Concordatsverhandlungen 'auf keinen 
heftIgen WIderstand stIess, und dass es darum dem Fäl~her . ht 

Olc . nöthi~ schien, ihrer in seinem Machwerke zu gedenken, und könnte 
überdless sein, dass ihre Nichtberücksichtigung in diesem mit einer 

~eränderung zusammenhieng, welche der Erzbischof selbst inzwischen 
In B.ezng ~uf. die kirchlichen Geldbussen durchgefübrt hatte. Ich habe 
bereits bei eIner anderen Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht,') 
dass manche Hss. des erzbischöflichen Christenreclltes den Betra" der 
G~ldbussen noch in der gleichen Höhe wie die alten FrhL. ;eben, 
wahrend andere dieselben auf die Hälfte heruntergesetzt zeigen, und 
dass diese Abweichung mit der Thatsache zusammenzuhängen scheint, 
dass dIeses ChrIstenreCht im Winter 12"", 2""3 t b . t 

. - I zuers aus<rear eIte später aber b I 'd·. /:), 
. noc ma s ren Irt, und nur. In dieser revi<.lirten Gestalt ge. 

legentlIch des Tunsberger Vergleiches vom Könige anerkannt wurde; 

war nun In den Jahren 1273-77 durch den Erzbischof selbst diese 
~era~setzung der Bussen erfolgt, und damit die nnter seinem Vorgän.er 
EysteInn durchgesetzte Erb"b d lb . 0 

~. 0 ung erse en wIder fallen gelassen wor'den, 
'0 konnte es selbstverständliCh bei einer im Jahre 1276 in seinem 
Dien.te begangenen Fälschung kein Interesse mehr haben deren früheren 
Betrag In dem gefälschten Doc t· h' ' 

. urnen e SIC ZUSIchern zu lassen, wenn 
ma.n ~uch. 1m Tunsberger Ü'oncordate die hierauf bezügliche Clausel 
weIl SIe elllmal im B Cd' 

. ergener oncor ate gestanden hatte noch beibehielt AndererseIts aber zeigt sich 1 tl' h d . ' . 
. . ge egen IC es StreItes welchen K Sverrir 1m Jahre 1190 mIt Erzb Eidk h. '. 

't' . d . atte, dass unter Erzb. Eysteinll gleich~ zeI Ig mIt e E h"h . 
. V.. r r 0 ung selller Geldbussen auch noch in anderen Punkten ellle eranderung des .. 1t Rh. 

a eren ec tes zu selllen Gunsten 'erfolgt sein 

1) FrJ>L., III, §. 2. 

2) Studien über das SO"enannt eh' t 
'" e ns enrecht König Sverrirs, S. 58-59 und S. 62-65. 
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t Und einer der dabei in Betracht kommenden Punkte gehört mUSS e, 

. htl' h hieher Gestützt anf das ältere Landrecht Drontheims be~ SIC le '. • 

b u tete nämlich I\. Svernr damals, dass der Erzbischof bei seinen 
!~;'reisen nicht mehr als 30 Begleiter bei sich zu haben befugt sei, 
~orre(ren dieser letztere unter Berufung auf die Gullfjöour. welche sein 

Vo;rr:nger Eysteinn hatte schreiben lassen, von jeder derartigen Be
schr:nkung frei zu sein beanspruchte.]) Berücksichtigt man nun, dass 

die uns vorliegende Hedaction der FrpL. dem Erzbischofe wirklich das 
Hecht einraümt, von den Dauern gelegentlich seiner Rundreisen die 

Stellung jedes Pferdes zu fordern, auf welches jemals Sattel oder Ge

schilT gelegt worden war,2) während die übrigen Provincialrechte dem 
Bischofe selbst für seine wichtigsten Reisen nur 30 Männer, oder 

30 Männer mit ebensovielen Pferden verwilligeIl, 3) so ist klar, dass die 

FrllL, bis auf Erzb. Eystein's Zeit mit den übrigen Provincialrechten 
sich gleich verhalten habeu müssen und erst unter ihm in Würdigung 

des Vorzuge::;, welcher dem Erzbischofe vor seinen Suffraganen gebührte, 
die eben bezeichnete lEndcl'lmg erfahren haben können; klal' ist aber 

auch, dass das "augmentum equorum", von welchem unsere Ur kunde 
spricht, gerade auf <.liese Xeuerung zu beziehen ist. Nur insoferne 
könnte demnach die ErWähnung dieses Punktes in der Urkunde etwa 

auffallen als derselbe weder in dem Schutzbriefe von 1194 noch in , 
den beiden Concordaten berührt wird; aber <.loch ist klar, dass die in 

den letzteren 3 Documenten ganz gleichmässig ertheilte Zusicherung, 
das geltende Landrecht überhaupt nicht ohne Zustimmung <.les Episko~ 
pates zum Nachtheil der Kirche ändern zu \vollen, jede ErWähnung 
irO'endwelchel' im Landrechte bereits eino'erückter Rechte der Kirche tl, /:) 

Überflüssig machte, während für den Yerfasser unserel' Urkunde, welcher 
jene viel weiter reichende Zusicherung in diese nicht aufgenommen 

hatte, die Sache in der That anders stand. Bedenklicher ist dagegen, 
dass das Hecht der Mehlausfuhr nach Island, dann der Anspruch auf 

I) Sverris s., cap, lli, S. 27i-i8. 
2) FrH., H, §. 44. 

3) G }L., s· 11, 14 und 33; B :n., I, §. 10, Il, §. 19, und IIJ, §. 14; EH., I, §. 34 und 40. Die 
in DH., IJ, §.2i, und IH, §.24, angehängte abweichende Vorschrift ist den Fr!JL. entnommen 
und ohne Werth. 
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den Nachlass fremder Kleriker unter den "in honorem palIii" gemachten 

und sofort durch einen Act der Gesetzgebung anerkannten Zugeständ: 
nissen genannt werden, während doch unsere Geschichtsquellen von 
beiden keinerlei Erwähnung thun, und auch unsere FrpL. weder an 

der Stelle, welche von den Ausfuhrverboten, 1) noch an der anderen 

welche von der Beerbung der Ausländer handelt,2) eine Spur derartige; 
Vorrechte des Erzbischofes zeigen. Bezüglich des Na(;hlasses der Fremden 

kommt noch hinzu, dass das angebliche Recht des Erzbischofes auf den. 
selben weder im päpstlichen Schutzbriefe von 11 94, noch in den Oon. 

cordaten von 1273 und 1277 erwähnt wird; bezüglich der l\Iehlausfuhr 
dagegen, welche hier wie dort besprochen wird, ist der andere Umstand 
anstössig, dass sie in unserer Urkunde bereits an einer früheren Stelle 
aufgeführt wurde; bezüglich beider Ansprüche endlich ist ganz gleich. 
mässig zu sagen, dass sie zwar recht wohl in einem köniO'lichen Privi. 
legienbriefe stehen, aber kaum jemals zum Gegenstande °einer ge2etz. 
liche~ Vorschr~ft gemacht werden konnten, da es sich bei beiden nur 
um emen VerzICht des Königs auf ihm zustehende Rechte handelte mit 
welchem die Gesetzgebung Nichts zu thun hatte. Man wird kaum' um. 
hin können hier an eine Nachlässigkeit des F""l h d k d 
.. '" a sc ers zu en en, er ubers~~, WI~ we~lg dIe beiden dem "augmentum equorum" beigefügten 
Anspruche m dIeselbe Kategorie mit diesem passten und überdiess 
vero-ass dass er die 1\,f"ehla f h h h ' .. ' 

o '. . . .I.U US U r sc on vor er weltlaufiger besprochen ha~tej VIelleIcht 1st aber zugleich auch die Absicht bei ihm mit im 
SpIele, die Hechte des erzbI'scho"'fll'chen St hl '. 

u es um em WeIteres zu ver. mehren und auf diese di E "" h d . 
' e rwa nung es Sonst mrgends genannten 

Anspruches auf den Nachlass der fremden Kleriker .. k f""h _ Z S I I zuruc zu uren. um c I usse maO' noch auf eI'n B d k . 
. .? e en en eIDgegangen werden, welches 

SIch von eIner bIsher noch nicht besprochenen Seite her gegen die An-
name e:heben lI.ess

e
:. dass in unserer Urkunde lediglich eine Fälschung 

zu .~rbhcke~. seI: EIDe Vergleichung dieser Urkunde mit dem mehr. 
erwahnten papsthchen Schutzbriefe von 1194 . ht d h 

. d mc nur, son ern aue mIt en Concordaten Von 1273 und 1 '>77 zel'gt .. I' h f' d t 
- nam IC au en ers en 

1) FrJ>L., VII, §. 27. 
2) ebenda, IX, §. 3, 5 und 6. 
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Blick, dass in jener ersteren eine Reihe, und zwar z. Th. sehr erheb
licher Rechte unberücksichtigt geblieben ist, welche doch diese letzteren 
übereinstimmend erwähnen, und deren Einstellung durch einen Fälscher 
somit allerdings zu erwarten gewesen wäre. Schon die Freiheit der 
Bischofswahlen und des Kirchensatzes wird in unserer Urkunde nur ganz 
kurz an ihrem Schlusse erwähnt, während sie in jenen anderen Docu
menten ungleich weitlaüfiger und genauer besprochen wird, wie denn 
zumal der Kirchensatz in den königlichen Capellen von diesen aus
drücklich erwähnt wird, während von demselben dort mit keiner Sylbe 
die Rede ist; ausserdem wird aber auch die so wichtige geistliche Ge
richtsbarkeit, die Befreiung des Klerus und der Dienstleute des erz

bischöflichen Stuhles von der Heerlast, das Versprechen des Königs jeder 
legislativen Neuerung zum Nachtheile der Kirche sir.h enthalten zu wollen, 
endlich das Recht des Erzbischofes Falken zu kaufen, in unserer Ur
kunde unerwähnt gelassen. Gegenüber der Voraussetzung, dass diese 
Urkunde eigens angefertigt worden sei, um bei den Verrrleichsverhand. . ° 
lungen gebraucht zu \rerden, mögen diese Auslassungen allerdings auf. 

fallen; indessen lässt sich doch wohl auch dieser Anstoss beseitigen. 
Auf ein bloses Uebersehen des Fälschers wird man sich allerdino-s nicht 

. ° berufen dürfen; wenn nämlich zwar der Umstand, dass man beim Ab-
schlusse des Bergener Vergleiches vergass die Befreiung des Klerus 
vom persönlichen Heerdienste in das Vergleichsinstrument einzurücken, 
und sich darum genöthigt sah dieselbe erst in dem Begleitschreiben 
nachzutragen, mit welchem dieses an den Papst eingeschickt wurde, 1) 
deutlich genug zeigt, welch' unbegreiflicher Nachlässigkeit man sich 
sogar bei der Ausfertigung der wichtigsten ächten Documente schuldig 
machen konnte, so sind doch in unserem Falle die Auslassungen zu 
zahlreich und zu ,g-rossen UmfanO'es als dass dieselben sich ledio-lich 

'-' 0 , ° 
auf diesen Grund zurückführen liessen. Dagegen wissen wir, dass man 
wirklich Urkunden besass, welche über' die Zugeständnisse Aufschluss 
gaben, die zu verschiedenen Zeiten der norwegischen Kirche gemacht 
worden waren. So wird in der schon mehrfach erwähnten Verordnung 
K. Häkon Sverrisson's vom Jahre 1202 als Zeugniss über den Inhalt 

1) Diplom. norveg., I, nr. 64, b, S. 57. 
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hin können hier an eine Nachlässigkeit des F""l h d k d 
.. '" a sc ers zu en en, er ubers~~, WI~ we~lg dIe beiden dem "augmentum equorum" beigefügten 
Anspruche m dIeselbe Kategorie mit diesem passten und überdiess 
vero-ass dass er die 1\,f"ehla f h h h ' .. ' 

o '. . . .I.U US U r sc on vor er weltlaufiger besprochen ha~tej VIelleIcht 1st aber zugleich auch die Absicht bei ihm mit im 
SpIele, die Hechte des erzbI'scho"'fll'chen St hl '. 

u es um em WeIteres zu ver. mehren und auf diese di E "" h d . 
' e rwa nung es Sonst mrgends genannten 

Anspruches auf den Nachlass der fremden Kleriker .. k f""h _ Z S I I zuruc zu uren. um c I usse maO' noch auf eI'n B d k . 
. .? e en en eIDgegangen werden, welches 

SIch von eIner bIsher noch nicht besprochenen Seite her gegen die An-
name e:heben lI.ess

e
:. dass in unserer Urkunde lediglich eine Fälschung 

zu .~rbhcke~. seI: EIDe Vergleichung dieser Urkunde mit dem mehr. 
erwahnten papsthchen Schutzbriefe von 1194 . ht d h 

. d mc nur, son ern aue mIt en Concordaten Von 1273 und 1 '>77 zel'gt .. I' h f' d t 
- nam IC au en ers en 

1) FrJ>L., VII, §. 27. 
2) ebenda, IX, §. 3, 5 und 6. 
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Blick, dass in jener ersteren eine Reihe, und zwar z. Th. sehr erheb
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kunde unerwähnt gelassen. Gegenüber der Voraussetzung, dass diese 
Urkunde eigens angefertigt worden sei, um bei den Verrrleichsverhand. . ° 
lungen gebraucht zu \rerden, mögen diese Auslassungen allerdings auf. 

fallen; indessen lässt sich doch wohl auch dieser Anstoss beseitigen. 
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. ° berufen dürfen; wenn nämlich zwar der Umstand, dass man beim Ab-
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vom persönlichen Heerdienste in das Vergleichsinstrument einzurücken, 
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nachzutragen, mit welchem dieses an den Papst eingeschickt wurde, 1) 
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'-' 0 , ° 
auf diesen Grund zurückführen liessen. Dagegen wissen wir, dass man 
wirklich Urkunden besass, welche über' die Zugeständnisse Aufschluss 
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worden waren. So wird in der schon mehrfach erwähnten Verordnung 
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1) Diplom. norveg., I, nr. 64, b, S. 57. 
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der im Jahre 1152 der Kirche ertheilten PriYilegien eine Urkunde des 
K. Eysteinn Haraldsson in Bezug genommen, und zugleich auf Bestätig_ 
ungen derselben verwiesen, die K. l\1agnus Erlingsson und K. Sverrir 
ausgestellt hätten. 1

) Wenn ferner Abt Wilhelm von Ebelholt hinsichtlich 
des Verzichtes auf ihren Einfluss auf die Bischofswahl, welchen gewisse 
Vorgänger K. Sverrirs abgelegt haben sollten, sich auf Documente der 
Metropolitankirche bezieht, welche von diesen Königen unterschrieben 

. und von den Päpsten Hadrian und Clemens bestätigt worden seien, 2) 
so ist unter den ersteren vielleicht dieselbe, vielleicht aber auch die 
eine oder andere weitere, gleichzeitig ausgefertigte Urkunde gemeint. 
Widerum erwähnt der Schutzbrief von 1] 94 nicht nur im Allgemeinen 
die "libertates et immunitates, quas de concessionibus regum et precipue 
regis Magni Norwagiensis ecclesia obtinuisse dinoscitur", sondern bezieht 
sich auch insbesondere hinsichtlich des Kirchensatzes auf die "renuncia
cionem quam de iure patrollatus per publica instrumenta et per priui
legia sua constat eosdem reges fecisse", und lässt die Exemption der 
Bediensteten der Metropolitankirche von der Heerlast "iuxta regie pie
tatis priuilegia" bestehen. 3) Bezüglich des von einem Islandsfahrer zu 
beziehenden Zolles beruft sich das Bergener Vergleichsinstrumen t selbst 
auf eine vom Erzbischofe vorgelegte Urkunde,4) u. dgI. m. Wir werden 
kaum fehl gehen, wenn wir annemen, dass ganz wie es in anderen tin
lichen Fällen, z. B. im Jahre 1247 hinsichtlich der von Cardinal Wilhelm, 
oder im Jahre 1277 hinsichtlich der gelegentlich des Tunsberger Yer
gleiches ausgestellten Urkunden zu geschehen pflegte, so auch in den 

Jahrel~ 1152 und 1164 nicht etwa alle gemachten Zugeständnisse und 
getroffenen Abreden in einer einzigen Urkunde vereinigt, sondern viel. 
mehr eine Reihe von Urkunden gleichzeitig· ausgestellt wurde, deren 
jede eben nur einzelne Verwilligungen und Verabredungen umfasste, 
während andere wider anderen Documenten überlassen blieben. Unter 
dieser Voraussetzung begreift sich aber leicht, dass der Fälscher unserer 

1) ebenda, VIII, nr. 5, S. 7-8. 

2} ebenda, VI, nr. 3, S. 5. 

3) ebenda, H, nr. 3, S. 2 und 3. 

4) ebenda, I, nr. 64, a, S. 55. 
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Urkunde zwar, um di.ese gl.aubw?l'dig e.rscheinen zu lassen, neben den 
Anaaben, um die es Ihm eIgentlIch allemn zu thun wal'," auch noch einer 
unz~eifelhaft ächten Zuthat bedurfte, welche er aus den ihm zur Ver
fügung stehenden authentischen Urkunden im erzbischöflichen Archive 
lei~ht entnemen konnte, dass er aber dabei, weil ja neben der gefälschten 
Grkullue auch noch die ächten producirt werden konnten, keinen Grund 
hatte, in jene erstere den gesammten Inhalt dieser letzteren herüber
zunemen. Bei derselben Gelegenheit konnte es dann auch geschehen, 
dass derselbe, wie diess oben bezüglich des Rechtes auf die l\lehlausfuhr 
bereits bemerkt wurde, ein und dasselbe Privileg zuerst auf Grund einer 
Urkunde eiustellte, mitte1st deren dasselbe dem erzbischöflichen Stuhle 
neu verliehen worden war, und daun hinterher nochmals auf Grund 
einer anderen, welche dasselbe diesem nur bestätigt hatte! 

Spricht hiernach der Inhalt unserer Urkunde in seinen beiden 
Hälften sehr bestimmt für die Auuame einer Fülschung, so wird diese 
Allllame durch eine Prüfung ihr er F 0 I' tU vollends bestärkt. Schon 
Paludan-Müller hat auf die höchst übereilte und oberflächliche Art auf
merksam gemacht, in welcher dieselbe concipirt ist. 1) Dieselbe zeigt 
einen Mangel an grammatischer sowohl als stylistischer Correctheit, 
welchen man doch nicht ausschliesslich auf die Rechnung späterer Co
pisten wird setzen dürfen, und zwar kann man es zumal nicht auf 

diese zurückführen, wenn an Stellen, . welche den König redenu ein
führen, wiederholt in wunderlichster Weise aus der Pluralform in die 
Singularform übergesprungen wird. 2) Die von Paludan-l\IüIler widerholt 
gerügte Verweisung auf eine weitere gesiegeI~e Urkunde, 3) welche erst 
genauer bestimmen sollte, was der Brief nur kurz andeutet, erweist 
sich zwar als ein Missverständniss, da die "literre sigillatre," die ge
legentlich des Kronenopfers erwähnt werden, sicherlich nur auf unsere 
Urkunde selbst zu beziehen sind, und auch darauf ist wenig Werth zu 
legen, dass in dem Briefe manche erhebliche Rechte der Kirche gar 

I) ang. 0., S. 288, Anlll. 

2) s. 22G: ,su~cepimus", aLer .conform~r", .me deVOVl'<llIl;·; ~. 2:ZS: .concedc,", ,continuo", • offero " , 
aber ,conceJimus", .addilllus"; S. 228: .annuo et c(lntinllo", [\L"r .promittimus". 

3) an:;. 0., S. ~ö3-4, unJ~88. Anm. 

ALh. d. J. CI. d. Ak. d. Wiss. XIV. Bd.lI. Abth. 1::; 
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ALh. d. J. CI. d. Ak. d. Wiss. XIV. Bd.lI. Abth. 1::; 
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nicht, oder doch nur sehr flüchtig erwähnt werden, da ja dieser Um
stand, wie oben schon bemerkt, im Hinblicke auf andere zu Gebot 
stehende Urkunden sich befriedigend erklären lässt; um so auffälliO'er 

o ist aber die zweimalige Erwähnung der Mehlausfuhr , die Flüchtigkeit 
des Excerpirens älterer Documente ," welche zu unvollständigen oder 
sinnlosen Bestimmungen wie "unius navis vectigalia", dann "nec ab 
aliis eadem penitus excludatur licentia", oder zu irrigen Angaben, wie 

die Subsumption der Mehlausfuhr unter die "privilegia legibus confir
mate" führte, - die verkehrte Bezugname auf den Ostertag , welcher 
doch wohl auch nur eine sehr unbeholfene Benützung ächter Docu
mente, wenn nicht gar nur ein falscher Calcul zu Grunde liegen konnte, 
sowie die Nichterwähnung irgend welcher Mitwirkung Erlings, welche 
bei einer ächten Urkunde geradezu unerklärlich wäre, u. dgl. m. Alles 
diess dürfte sich denn doch weit leichter durch die Anname erklären 
lassen, dass wir es mit einer im Drange der Noth eililYst anO'efertioten 

/:) /:) 0 
Fälschung zu thun haben, als durch die Voraussetzung, dass uns in 
der Urkuhde ein vom Erzbischofe dem KöniO'e vorO'elecrter Entwurf er-

/:) /:) /:) 

halten bei, welcher denn doch wohl umsichti(rer und fieibsiffer au~-
o /:) 

gearbeitet worden wäre. Ein weiterer, nicht zu übersehelJder Punkt 
ist aber der, dass in unserem Brief der Aussteller sich als ,.:\lagnus dei 
gracia rex N orwegie" bezeichnet. Nun hat bereits n. Keyser bemerkt, I) 
dass die norwegischen Könige er6t von K. Hakon gamli angefangen 
diesen Titel in ihren in lateinischer Sprache aufgesetzten Urkunden zu 
führen pflegten, und wirklich sind die ersten KöniO'surkunden . in welchen 
ich ihn geführt Hnde, von dem genannten Könige ~ den Jahr~n 1~47-GO 
ausgestellt; 2) in einer älteren Urkunde aus dem 12. Jahrhunderte konnte 
derselbe demnach unmöglich sich Hnden, "wogegen es nicht auffallen 
kann, ~enn ein ~ocument, welche/) im Jahre 127G gefälscht wurde, 
dem Curlalstyle selller Zeit folgend ihn braucht. So ist auch die Ad

~resse: ."Augustino eadem gracia Throndensium archiepiscopo. aposto
lIce sedls legato . et universis episcopis" u. s. w. nicht unanstö::;sigj 
fasst man nämlich die Worte "apostolicae sedis leO'ato" als einen 

/:) 

1) Norges Stats· og "Retsforfatnin<p i Middelalderen S 66 
2) Diplom. norveg., V, nr. 1-'4, S. 1-4. ,.. 
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. Titel Eysteins auf, so steht entgegen, dass Eysteinn diesen weIteren .. . 
. 1 sonst nirgends führt, - beZIeht man dIeselben, WIe R. Keyser als 

TIte f· b d E" h f, .. lich betrachtet, ') au eInen ne en em rZOlSC 0 e anwesenden 
m

og
tl · hen Leaaten so muss höchlich auffallen, dass dieser nicht vor päps IC 0 , • • • 

E bl·schofe erwähnt, und dass mcht eInmal sem Name genannt dem rz 
. So drängt demnach auch die formelle Gestalt unseres Königsbriefes 
Ist. h h' " b b· f 11 f die Anname einer Fälsc ung In, WIe SIe 0 en erelts au geste t 
au d Es ist leicht zu begreifen, dass Erzbischof J6n, nachdem er 
wur e. . 17 1\". , I b t· . h' d b während der Verhandlungen mit ~. magn.us aga .00 Ir SIC . In er 0 en 

edeuteten Weise mit aller BestImmtheIt auf dIe angeblIche Lehnbar
~:ft der Krone berufen hatte, die man doch kirchlicherseits nur aus 
der Tbatsache der Krönung und des Kronenopfers K. Magnus ErHngs
son's sich herausconstruirt hatte, von dem Könige gedrängt wurde, für 
diese seine Behauptung seine urkundlichen Beweise vorzulegen, und 
dass er nun in aller Eile ein hiezu qualificirtes Document anfertigen 

liess, welches denn freilich auch die Spuren seiner has:igen A~sarb.eitung 
deutlich an sich trug, und vielleicht gerade darum mcht weiter In Be

tracht ge7.0gen wurde, weil sich in Folge seine~ allzu. deutlich erk~nn
baren Unächtheit ein wirksamer Gebrauch von Ihm mcht machen hess. 
Da übriD"ens das Machwerk mit Ausname des auf die Lehnbarkeit des 
Reichs ~nd das Kronenopfer, dann etwa noch einige wenige, vergleichs
weise wenig bedeutsame Zusätze, wirklich aus ächten Quellen ge~chöpft 
war und da es selbst bezüglich jener ersteren beiden Punkte wemgstens 
nur' die Consequenzen widergab , welche die Kirche aus geschichtlich 
wirklich bearündeten Thatsachen und Zusagen ziehen zu dürfen glaubte, o 

überschreitet di~ Fälschung auch ganz und gar nicht die Grenzen eines 
frommen Betruges" wie ein solcher bekanntlich oft genug gerade von " , 

kirchlicher Seite her begangen wurde. 2) Sie stellt sich ganz jener an-
deren Fälschung zur Seite, mitteist deren um ein halbes Jahrhundert 
zuvor der hamburger Erzbischof (Friedrich?) eine Reihe ächter Docu
mente seines Stuhles hatte interpoliren lassen, um die neuerdings an-

1) Den norske Kirkes Historie, I, S. 245. 

2) vgl. hierüber die treffenden Worte Dehio's, Geschichte des Erzbisthumes Hamburg-Bremcn, I, 
S.128-29. 

18* 
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1) Den norske Kirkes Historie, I, S. 245. 

2) vgl. hierüber die treffenden Worte Dehio's, Geschichte des Erzbisthumes Hamburg-Bremcn, I, 
S.128-29. 
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gefochtene Ausdehnung seiner Provinz über den ganzen Xorden nicht 

nur stillschweigend, sondern auch ausdrücklich in denselben zugestanden 

aufweisen zu können. 1) In einer Zeit, in welcher die Gagensätze zwischen 

Kirche und Staat auf's Aeüsserste gespannt waren, konnte ein solcher 

Schritt vollends recht wohl u!lternommen werden. Beschuldigt doch 

P. Innocenz III. in einem Erlass vom G. October 1198 den K. Sverrir 

ganz unumwunden,2) mehrere BuHen P. Cölestins UI. gefälscht zu haben 

vielleicht nicht ganz ohne Grund, da die Umstände, unter welchen de; 

König diese erhalten zn haben behauptete, in der That verdächtig genug 
aussehen,3) und beruft sich doch derselbe Papst an demselben Orte ganz 

naiv auf die Thatsache, dass er beim Antritte . seiner Würde in Rom 

selblit eine Menge von Fälschern päpstlicher Urkunden habe aufgreifen 
lassen! . 

Die bisherigen Ausführungen dürften nun allerdings dargethan haben, 
dass von den beiden Stücken, auf welche man die SchenkunO' des nor-.. / ~ 

wegIschen ReIChes an den heil. Olaf begründen wollte: das eine, näm. 

lich die Novelle in den GpL, §. 2 zwar ächt ist, aber von einer solchen 

Schenkung Nichts ,web, das andere dagegen, nämlich der König,brief, 
zwar von dIeser Schenkung handelt, aber dafür nicht ächt sondern 

eine in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhnnderis angefertigte ~'ülscbnng 
1st. So beruht demnach die Anname d .,' I" 1 1 . 
. , , ass JenelelCUSsc lenkung wIrk. h~h stattgefu~den habe, lediglich auf den Behauptungen, welche Erzb. 

Jon gelegentlIch der Concordatsverhandlungen in dieser Richtun(f auf. 

stellte, u.nd auc~. das Vertrau,en auf diese Behauptungen ist da~IUl'ch 
nothwendlg erschuttert, dass dIeselben einerseits bezüO'lich des Kronen. 
opfers unzweifelhaft mit den verlässiO'en AnO'ab dO (" L ' 

' b ° . en er Tl) , §.' 2 111 WIderspruch stehen und ande 't d' . , 
' rerse1 s 1e AnfertIn'unO' emer f-lIschen 

Urkunde ;':ährend des Verlaufes jener Verhandlu~ge: mit Sic~erheit 
auf da, Nrchtvorhandensein einer ächten schliess

en 
lässt.. ImmerhilI 

WIrd es SIch Indessen empfelen noch el'nmal U h h I 1 
' h 'msc au zn a ten 0 ) 

mc t etwa doch noch irgendwelche im Bi'herigen unbeachtet gela:,ene 

1) Dehio, H, Anmerkungen, :5, 38-41. 
2) Diplom. norveg., \"1, nr. 7, S, 11. 
3) Sverris s., ca/,. 128, S. 302-3. 
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Beweisbehelfe zur Unterstützung der erzbischöflichen Angaben zu finden 

ien und zugleich die Frage einer Prüfung zu unterziehen, wieferne 
se , h . l' hk . f' cl 
etwa die innere Wahrsc eIn lC elt ür 0 er gegen diese Angaben spreche. 
Da ist nun in der ersteren Beziehung zunächst klar, dass man sich auf 

eine päpstliche Bulle nicht berufen darf, welche noch unter der Regierung 

des P. l\1artinue IV. (28. Mrerz 1285) entworfen, aber erst unter der 

ReO'ierung seines Nachfolgers, P. Honorius IV" ausgefertigt und besiegelt 

wu~,. Dieselbe ist uns nur in einer isländischen Uebersetznng erhalten") 
scheint indessen ächt zu sein, obwohl Potthast sie nicht erWähnt, da 

unter Berufung auf den Bericht desselben Magister Peter Von Mailand, 

welchen sie als Gewährsmann anführt, noch zwei andere unter Martin IV. 
entworfene Urkunden unter Honorius IV. ausgefertigt wurden, nämlich 

eine am 5. April 1285 für den Bischof von Ribe,2) die andere aber am 

12. April 1285 für den Abt von Tautra; 3) die beiden letzteren Docu

mente sind bezüglich ihrer Aechtheit nicht beanstandetl4) und wird 

man daraus keinen Verdachtsgrund ableiten dürfen, dass in beiden 

Meister Peter als "vicecancellarius", in unserer Uebersetzung aber als 

~Ikanzeler" bezeichnet wird, In dieser an K. Eirik gerichteten Bulle 

wird nun allerdings auf die Privilegien K. l\Iagnus Erlingsson's Bezug 
/ genommen, mitte1st deren er sich unu sein Heich dem heil. Olaf ge-

scllenkt, zum Zeichen dessen das Krönungsopfer angeordnet, und über

diess bezüglich der Königswahl dem Erzbischofe und seinen Suffraganen 

den massgebenden Einfluss eingeraümt habe. Aber man wird bierinn 

um so weniger ein Zeugniss für die Wahrheit der betreffenden That

sachen erkennen dürfen, als nach dem ausdrücklichen Bemerken der 

Bulle selbst deren Angaben sich lediglich auf eine einseitige Darstellung 

der Sachlage Seitens des norwegischen Episcopates stützten, nicht auf 

eine eigene Einsichtname von vorgelegten Beweisdocumenten. Nur eine 

~riderholuDg der vom Erzbischofe bereits in den Jahren 1273 und 

I) gedruckt bei F in n r J 0 n S S 0 n, historia ccclesiastica Islandim, I, S. 404--10; bei Tor f re u s, 
bistor. rer, norveg. IV, lib, VII, cap. 2, S. 372-74, findet sich eine Rückübersetzung aus dem Isländischen, 

2) KirkehistOriske SamIinger, V, S. 380-82, 

3) Diplom. norveg., VIII, nr. 13, S. 22, uud nr. 12, S, 20-21. 
4) vgl. Potthast, Regesta pontificum, H, S. 179G. 
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1277 vorgebrachten Behauptungen liegt somit in dieser Bulle Vor, aber 
keinerlei Beweis dafür, dass diese begründet, und durch irgend eine 
authentische Urkunde unterstützt waren. Eher könnte der Eid in Be
tracht kommen, welchen K. Magnus, sein Vater Erlingr und 12 weitere 
als Eidhelfer verwendete Landherren gelegentlich der Krönung des 
Ersteren abzuleisten hatten. 1

) Die Berichte der Geschichtsquellen über 
diese Krönung geben zwar den Inhalt dieses Eides nicht an; aber weiter 
als auf das getreuliche Halten und Schirmen des Landrechts, welches 
K. i\Iagnus selbst einmal als von ihm bei seiner Krönung beschworen 
bezeichnet,2) muss er entschieden gereicht haben, da sich ausserdem die 
Art nicht begreifen liesse, wie später mehrfach auf denselben Bezug 
genommen wird. Die entrüstete Ablehnung der gleichen Eidesleistung 
Seitens K. Hakons des Alten, als solche gelegentlich seiner Krönung 
von ihm begehrt wurde, kann hierüber keinen Zweifel lassen, 3) und 
auch die Bezugname auf die Eide, "er suarnir voro firer legaten, pa er 
iarlenn hof deilu vi~ CEystein rerkibiskup vrn heilagrar kirkiu frialse", 
in der Verordnung K. Hakon Sverrisson's aus dem Jahre 1202 deutet 
ebendahin, während sie doch andererseits jede Möglichkeit ausschliesst, 

dass in denselben von einer Schenkung des Reiches an den heil. O!af 
die Rede gewesen sein könnte. König lUkon machte damals seinen 
Frieden mit der Kirche, jedoch ohne die Rechte des Känigthumes we
sentlich schmälern zu lassen; er bestätigte dabei die im Jahre 1152 
gemachten Zugeständnisse, wie sie von K. Magnus Erlingsson und 
Sverrir bestätigt worden waren, und bezieht sich bei dieser Geleaenheit 
auch auf die im Jahre 1164 geschworenen Eide, womit denn do~h von 
selbst gesagt ist, dass diese nicht einen Inhalt haben konnten, der die 
Grundl.age des norwegischen Königthumes in Frage stellte. Mag sein, 
dass dIe damals abgeschworene Eidesformel ungefähr derjenigen gleich 
war, welche, nachdem mehrfach über deren Inhalt hin und her ver
handelt worden war, im Jahre 1280 von K. Eirik l\lagnusson gelegentlich 

1) vgl. oben, S. 76. 

2) Sverris s., cap. 60, S. 155. Vgl. auch noch Landslög K . t· d' b § 8 B' kR 
§ 7 J' b 'k K ' , II S 1 n 0 m s ., . ; J ar •. , 
. ; ons 0', on ungserfctir, §. 7; endlich Hirctskra, §. 6, S. 397, Anm. 12. 

3) vgJ. oben, S. 82. 

................................. --------....... -f 
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seiner Krönung abgeleistet wurde, und welche in lateinischer und nor
wegischer Fassung folgendermaösen lautete: 1) "Profiteor et proruitto 
eoram deo et sanctis eius a modo pacem et iusticiam ecclesie dei. 
populoque mihi subiecto obseruare. pontificibus et clero. prout teneo1'. 
condignum honorem exhibere . secundum discrecionem mihi a deo datam . 
atque ea que a regibus ecclesiis collata ac reddita sunt . sieut compositum 
est inter ecclesia m et regnum. inuiolabiliter conseruare. malasque leges 
et consuetudines peruersas precipue contra ecclesiasticam libertatem 
facientes abolere et bonas condere prout de concilio fidelium nostrorum 
melius inuenire poterimus. pat jatta ek gudi ok hans helgum mannum. 
at ek skaI vardvreita frid ok rettyndi hreilagre kirkiu ok pui folki sem 
ek er overÖugr ivir skipaÖr. Byscopum ok lrerdom mannum skaI ek 
vreita vidrkvremelega sromd eftir pui sem ek er skyldugr . ok gud girefr 
mer skynsemd til. ok pa luti halda obrigoilega. sem af konunggum erG 
kirkiunni gefner . ok aftr fegner sva sem saml)ykt er millum kirkiunnar 
ok rikissens. Hong log ok illar sioueniur einkanlega prer. sem mote 
ero hreilngrar kirkiu frrelsi af taka ok betr skipa eftir pui sem framazt 
faam ver raad til af varOlll tryggastu mal1num". Eine derartige Be
stätigung aller der Kirche jemals ertheilten, und zumal gelegentlich der 
unmittelbar vorhergehenden Abmachungen zugestandenen Rechte, und 
eine solche Zusicherung, den gesammten Rechtszustand im Reiche den 
kirchlichen Ansprüchen entsprechend verändern zu wollen, ist gerade 
was wir als Inhalt der im Jahre 1164 geschworenen Eiue erwarten 
müssen, da die beabsichtigte Hevision der GpL. und FrpL. damals be
reits recht wohl vorgesehen sein konnte; es begreift sich aber auch, 
dass K. Hakon gamli, als ihm derselbe Eid, und zwar ebenfalls mit der 
ausdrücklichen .Forderung einer vorbehaltlosen Privilegienbestätigung 
abverlangt wurde, sich zu dessen kategorischer Ablehnung veranlasst 
sehen mochte, während andererseits K. Hakon Sverrisson in Anbetracht 
der ziemlich vaaen Ausdrucksweise in der Formel diese dennoch, zwar o 

nicht selber abschwören, aber doch als eine von einem seiner Vorgänger 
abgeschworene in Bezug nemen konnte. Von weiteren Behelfen aber, 
welche etwa zum Beweise der angeblichen Schenkung des Reiches an 

1) Diplom. norveg., I, nr. 69, S. 62 • 
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nicht selber abschwören, aber doch als eine von einem seiner Vorgänger 
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1) Diplom. norveg., I, nr. 69, S. 62 • 
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den heil. Olaf herangezogen werden könnten, weiss ich keine Spur zu 
findeI!. - Eine solche ~chenkung muss endlich aber auch aus in
neren Gründen vollkommen unwahrscheinlich genannt werden. Paludan_ 
Müller hat bereits sehr treffend bemerkt, 1) dass allerdings mehrfache 
Fälle bekannt sind von Heichen, 'welche dem päpstlichen Stuhle zu 
Lehen aufgetragen wurden, von denen Werlauft' ein, übrigens bei Weitem 
nicht vollständiges, Verzeichniss zusammenstellte;2) dass aber in unserem 
Falle der König sein Reich nicht vom Papste, sondern von dem National
heiligen des Landes, d. h. in Wahrheit von seinem eigenen Erzbischofe 
zu Lehen genommen haben müsste! Es bedürfte unbedingt zwingender 
Beweise, um eine solche Ungeheuerlichkeit glaubhaft zu machen; statt 
dessen treten uns nur weitere Unwahrscheinlichkeiten entgegen, wenn 
wir den weiteren Verlauf der Begebenheiten vom Jahre 1164 an mit 
der Voraussetzung betrachten, dass in diesem ein solcher Lehn:;auftrag 
erfolgt ~ei. Während der heftigell Kämpfe, welche K. Sverrir und des
sen Nachkommenschaft mit der Kirche zu bestehen hatte, wird nicht 
einmal auf diesen Lehnsauftrag Bezug genommen, bis endlich Erzbischof 
Jon gelegentlich des Dergener Concol'dates mit dem betreffenden An
spruche hervortritt. Weder die Beschwerdeschrift, welche Abt Wilhelrn 
von Ebelholt im Jahre 1190 Namens' Erzb. Eiriks an die Curie richtete, 
noch der Schutzbrief, welchen p. Cölestin III. im Jahre 1194 dem erz
bischöflicheu Stuhle ausstellte, erwähnt mit einer~ylbe der SchenkunO' 

des Reichs an den heil. Glaf oder des Kronenopfers als eines Zeichen: 
derselben. Ebensowenig wird in der Streitschrift derselben (redacht 
weicheK. S~errir gegen die Kirche ausgehen liess, und umgekel~rt wird 
u~ter de~ ?ltter·en Besc.hwerden, welche P. Innocenz Ill. widerholt gegen 
dIesen Komg erhob, mrgends der Verletzung der vasallitischen Treue 
Erwähnung gethan oder des widerrechtlichen EindrinfYens in den Besitz 
des Lehens, wie diess doch mit Sicherheit zu erwart

o
.. d' . " en ware, wenn 1e 

h.~one ~lrk.hch von ~er,", Kirche damals als lehn bar betrachtet worden 
ware. EndlIch steht dIe :::iache auch nicht anders bezü0'lich der Urkunde 
K. Häkon ~verrisson's von 120 0 dann bezu"(rII' h d ° h f' h V -, ( "c er me I' ac en er-

1) ang. 0., S. 269. 

2) Orn de norske Kongers Salving og Kroning, S. 10. 
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handlung K. Häkon gamli's mit seinen Bischöfen und Cardinal Wilhelm 
über seine eigene Krönung, obwohl auch dabei Anlass genug gewesen 
wäre des Lehnsverhältnisses zu gedenken, wenn von einern solchen in 
der betreffenden Zeit überhaupt die Rede gewesen wäre. Nun habe ich 
zwar allerdings oben auseinanderzusetzen gesucht, dass in Bezug auf die 
im Jahre 1164 eingeführte neue Thronfolgeordnung , von welcher alle 
diese Documente und Berichte ganz gleichmässig schweigen, dieses 
Schweigen ganz ohne erhebliche Bedeutung sei; indessen liegt doch die 
Sache in beiden Fällen ganz und gar' verschieden. Bezüglich der Thron
folgeordnung begreift sich jenes Schweigen, soferne K. Sverrir, welcher 
diese einfach als nichtig behandelte, keine Veranlassung hatte sie an
zurufen, und doch auch aus ihrer Besprechung nicht anderweitig für 
sich Capital schlagen konnte, während seine Gegner seine Regierung 
sich Anfangs gefallen Hessen, später aber mit ganz anders wirksamen 
Gründen anzufechten suchten, und somit auch nicht in der Laae waren ° , 
auf jenes Gesetz. und seine problematische Gültigkeit viel Gewicht zu 
legen; eine gelegentliche Andeutung davon, dass die Wahl bei der Be
setzung des Thrones auch ihre Rolle spielte, ein gelegentlicher Meinungs
zwiespalt darüber, ob das ältere oder das neuere Recht in Bezug auf 
die Erbenfolge zum Zuge zu kommen habe, ist Alles was wir in den 
Quellen allenfalls zu finden erwarten können, und derartige Aeusserungen 
haben wir denn auch wirklich in ihnen nachzuweisen vermocht. Aber 
wie sollte das gleiche Schweigen über den Lehnsverband sich erklären, 
falls das Königthum sich wirklich der Kirche gegenüber in einen solchen 
begeben hätte? Die Streitschrift K. Sverrir'i kehrt sich ganz einlässlich 
gegen die Uebergriffe, welche die Geistlichkeit in Norwegen sich neuer
dings dem Königthume gegenüber erlaubt hatte; wie konnte sie da 
einen so unzweideutigen, auch dem blödesten Auge erkennbaren Eingriff 
in das weltliche Gebiet unberührt lassen, wie ihn der Anspruch auf die 
Lehnsherrlichkeit über das gesammte Reich und den Träger seiner Krone 
in sich schloss? Die Lebensbeschreibung ferner K. Sverrir's, welche 
unter dessell persönlichem Einflusse entstand, und welche mit vielem 
Geschick zu verwerthen weiss, was sich zu Gunsten ihres Helden und 
zu Ungunsten seiner Gegner beibringen liess, hätte doch wohl ebenfalls 
gelegentlich der Thatsache Erwähnung thun müssen, dass der erstere 
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die uralte Selbstständigkeit des Reiches widerhergestellt habe, nachdem 
dieselbe Seitens der letzteren zu Gunsten der Kirche aufgegeben worden 
war wenn nur diese Thatsache irgend wie begründet gewesen wäre. Auf , 
der anderen Seite aber müsste denn doch in der Reihe von Urkunden 
und Schreiben, welche die ganze Conflictszeit über von kirchlicher Seite 
ausgiengen, in allen den Geschichtsquellen ferner, welche über die Re
gierung K. Sverrir's nicht nur, sondern auch seines / Sohnes K. Hakon, 

seines Enkels K. Gu~ormr, seines Schwestersohnes K. lngi, endlich seines 
weiteren Enkels K. Hakon gamli so ausführlich und als gleichzeitige 
Schriftwerke berichten. irgend eine Spur davon zu finden sein, dass die 
Kirche die Lehnsherrlichkeit über den Staat ansprach, und über die 
Verweigerung ihrer Anerkennung Klage führte, da- sich denn doch kein 
Grund ausfindig machen lässt, der sie sei es nun zu einem Verzichte 
auf diesen Anspruch, falls derselbe überhaupt rechtlich begründet war, 
oder auch zu einem Schweigen über denselben bewegen konnte, falls 
sie auf denselben nicht zu verzichten gesonnen war. Unter solchen Um
ständen wird in der That das Schweigen unserer Quellen beredt; es be
stärkt auch seinerseits die aus anderen Gründen gewonnene Ueberzeugung, 

/ 

dass die nngebliche Schenkung des Reiches an den heil. Olaf in Wirk-
lichkeit niemals stattgefunden hat, und. dass die dieserhalb von Erzb. 
Jon aufgestellten Behauptungen aller und jeder geschichtlichen Begründung 
entbehren. 

Zum Schlusse will ich noch zur leichteren Orientirung über die 
literarische Entwicklung der Streitfrage eine Uebersicht der 
,,,ichtigeren bisherigen Aeüsserungen über dieselbe zusammenstellen, 
welche am Anfange dieser Abhandlung, an welchem sie eher hätte er
wartet werden können, nicht wohl gegeben werden konnte, weil sie erst 
nach Vorführung des gesammten Beweismateriales in ihren vielfach sich 
kreuzenden Windungen verständlich zu werden verspricht. - Es wird 

aber meines Wissens der Schenkung des Reiches an den heil. Olaf von 
keinem Schriftsteller Envähnung gethan vor Torfreus, und insbesondere 
berichtet auch A.rild Hvitfeld Nichts von einer solchen obwohl er den , 
zwischen l\lagnus Erlingsson und seinem Erzbischof geschlossenen Ver
trag bespricht, auf Grund dessen des Ersteren KrönunO' erfolgte· I ) auf-o , . 

1) Danmarckis Rigis Krönicke, J, S. 106 (ed. 1652). 
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fällig genug, da von seiner Hand die älteste Copie unseres Königsbriefes 

geschrieben ist. porm6~r. Tor/ason fer~er:. welcher. als der Erste von 
der Unterwerfung des heIChes unter dIe lurche sprIcht, stützt sich da
bei lediglich auf die Angaben des Bergener Vergleiches, neben welchen 
er noch die Bestimmungen der GpL. über die Thronfolgeordnung kennt, 

wogegen er von dem Königsbriefe noch Nichts weiss. 1) Erst lrni 
1I1agnüssott scheint H vitfelds Abschrift der Urkunde entde.ckt zu haben, 
und von ihm stammt auch bereits eine Aeusserung über deren Bedeutung, 
welche sofort weite Verbreitung erlangt hat. Ausgehend von der Be
merkung, dass in dem Datum der Urkunde nicht nur die Jahrzahl, 
sondern auch die Ziffer des l\Ionatstages verschrieben sein müsse, weil 
während der ganzen Regierungszeit des K. Magnus der Ostertag niemals 
auf den 23. l\Irerz fiel, kam er durch eine Berechnung der l\Ionatstage 
sämmtlicher in den l\1rerz fallender Ostertage dieser Zeit zu dem Ergeb
nisse, dass die Urkunde nur entweder am 24. Mcerz 1163, oder am 
24. Mcerz 1174 ausgestellt sein könne, und meint, das erstere Datum 
könne nicht in Betracht kommen, weil l\Iagnus damals noch unmündig 
und überdiess noch nicht gekrönt gewesen sei, wogegen das letztere 
ganz wohl passe, da im Jahre 1174 die Parthei der Birkenbeine sich 
gebildet habe, und sehr begreiflich sei, dass Magnus durch den Wunsch, 
sich delt Erzbischofs kräftige Unterstützung gegen diese zu sichern, sich 
zu weiteren ZuO'eständnissen habe bestimmen lassen. 2

) Obwohl nur auf 
o / 

einem Zettel eingetragen, welchen Arni seiner Abschrift der Urkunde 
beilegte, wurde doch diese Vermuthung desselben bald bekannt, indem 
Gerlwrd Schöning in seiner Abhandlung über Erzbischof Eysteinn sich 
ihr anschloss, in welcher er zugleich den Königsbrief selbst zum ersten 
Male veröffentlichte; 3) er giebt aber seiner Darstellung die Wendung, 
dass die massO'ebenden Verabredungen bereits im Jahre 1164 gelegentlich 
der Krönung des jungen l\1agnus getroffen worden seien, wogegen sich 

, , . P 111 L'b Y cap ; S 567' vgl Pars IV Lib, VI, cap, 7, 1) HlstOl'He rerum noneglcarum ars ,1, _\., • v,. " , 
S, 354 (liIlI. 

2) Siehe _(rni's Worte im Diplomatarium islandicum, J, S. 225-26. 
3) Forsög til Forbedringer iden gamle Danske og Norske Historie ved P. Fr. SGhm og G. Schön

ing. S. 428-33, .!nm.; vgl. S. 425-26 (1757). 
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. t . Jahrzehnt später unter dem Drucke des unter Eysteinn dIeser ers um em . 
I . h h b den Aufstandes zur Ausstellung der SIe enthaltenden mey a SIC er e en 

Handfeste habe bestimmen lassen, und in dieser Gestalt, höchstens in 
. I N b kten einigermassen modificirt, geht dieselbe nunmehr emze nen r'e enpun '.. T 

··ft d unangefochten in eine lange ReIhe geschIChtlIcher" erke ungepru un .., . , 
der verschiedensten Verfasser über. Ich erwahne n.ur Jon Ezrlksson, 
welcher sowohl in den Beiträgen, welche er z~r dr~tten ~uflage Von 
Holberg's bekanntem Werke beisteuerte,l) als ~n se.mem 'orworte zu 
der älteren Ausgabe' des Königsspiegels ,2) und m semen Bemerkungen 
in Kongslew's rechtsgeschichtlicher ArbeitS) auf ~en Pun~t zu spre.chen 
kommt, L. A. Gebltardi in der dänischen Bea~beltu.ng semer ~eschlChte 
von Norwegen, 4) und Peter Friedrich S~hrn ~n sem~r GeschIC~te vo: 
Dänemark; 5) ferner Friedrich Münter m semer Iürchengeschlchte,) 
D II n 7) u dryl m Ein kritischer Zweifel an der Aechtheit des all man, . o. • 

Königsbriefes , welchen Grimur J6nsson TllOrkelin erhob, indem .er b~
merkte, dass dieser recht wohl eine Fälschung aus späterer Zelt se~n 
könnte, S) blieb entweder ganz unbeachtet, od~r wurde doch nur:. WIe 
von Werlauff, mit mehr scheinbaren als wirklIch zutreffenden Grunden 
bekämpft und keinen besseren Erfolg hatte dieser letztere Verfasser 
selbst, w~nn er, nachdem er zuerst sich für die gemeine l\.leinung er
klärt gehabt hatte, 9) hinterher den 24. Mrerz 1163 als den 'Ausstel
lungstag des Königsbriefes bezeichnete, wozu freilich wenig stimmt, dass 
er denselben dennoch nach der im Jahre 1164 erfolgten Krönung aus
gefertigt sein lassen will. 10) In frischeren Fluss kam die ganze Frage 
erst, als die neueren norwegischen Historiker anfiengen, sich eingehender 
als bisher geschehen war mit derselben zu beschäftigen. In Rudolf 

1) Dannemarks og 'Norges Geistligoe og Verdslige Staat, S. 492-94 (1762, ed. 3). 
2) Kongs-skugg-sio, edd. Halfdan Einersen, S. LXII-IV (1768). 
3) Den danske og norske Private Rets fOrste Grunde. I, S. 131-2 (1781). 
.~) Kongeriget Norges Historie, I, S. 159 (1777). 
5) Historie uf Danmark, VII, S. 174-75, und 435-37 (1800). -n ~ 
6) Kirchengeschichte ,"on Dänemark und Norwegen, II, I, S. 1~S-99 un.] 401; JI, 2, S. 51v -14 

(1831). 
7) Geschichte von Dännemark, II, S. 148-52 (1841). 
8) Diplomatarium Ärnamagnreanum, 11, lndex, S. 2 (1786). 
9) Anekdoton historiam Sverreri regis Norvegire illustrans, S. XI-XIV (1815). 

10) Om de norske Kongers Sah-ing og Kroning i Middelalderen, S. 7-10 (832). 
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Keyser's Schriften tritt uns allerdings noch im Wesentlichen die von 

Arni Magnusson begründete Ansicht entgegen; aber dieselbe wird doch 
wenigstens schärfer als bisher formulirt, und zugleich in Bezug auf ihre 
Haltbarkeit an der H~nd der Quellen geprüft. In seiner Kirchenge ... 
schichte

l
) zunächst sprIcht der Verfasser unverholen aus,. dass der In. 

halt der im Jahre 1164 zwischen Erling und dem Erzbischofe getrof
fenen Uebereinkunft, also die Schenkung des Reiches an den heil. Olaf 
einerseits und die neue Thronfolgeordnung andererseits, uns, abgesehen 
von den späteren Concordatsurkunden, lediglich durch die in die GpL. 
eingerückte Novelle und den Königsbrief bekannt seien; von diesen 
beiden Docum~nten aber betrachtet er nicht nur das erstere als zweifel
los glaubwürdig, sondern er meint auch das letztere nicht beanstanden 
zu sollen, indem er annimmt, dass das bedenkliche Datum desselben 
auf einen Fehler des A bschreibers sich zurückführen lasse, und dass 
der Inhalt des Königsbriefes durch den der Novelle vollständig bestätigt 
werde. Die Novelle hält er dabei für nicht allzu lange nach der König's-

" krönung erlassen, und den Königsbrief, wie diess Arni l\Iagnusson schon 
angenommen hatte, für am 24. Mrerz 1174 ausgefertigt, und meint, 
man werd~ wohl zunächst Anstand genommen haben, den vollen Inhalt 
der mündlich getroffenen Verabredungen bekannt werden zu lassen; 
von hier aus soll sich insbesondere erklären, dass die am Gulapfnge 
angenommene Thronfolgeordnung sich hinsichtlich des Kronenopfers, 
das doch von Anfang an als ein Zeichen der Unterwerfung des Reichs 
unter die Kirche gemeint gewesen sei, noch ungleich vorsichtiger und 
unklarer ausdrücke, während der Erzbischof hinterher durch kluge 
Benützung der Bedrängniss, in welche der König durch die neu auf
tretende Parthei der Birkenbeine gerathen sei, vermocht habe den in
zwischen mündig gewordenen l\lagnus zur Ausstellung des die Schenkung 

des Reichs an den heil. Olaf offen ausspreclieuden Königsbriefes zu be
stimmen. Vielleicht, meint der Verfasser, sei im Jahre 1174 auch be
reits Cardinal Fidencius ein erstesl\Ial in Norwegen gewesen, obwohl 
allerdings die. Geschichtsquellen nur von einer Anwesenheit desselben 
im Norden während des Winters 1196-97 wissen, und sei die ~rwähnung 

1) Den Ilorske Kirkes Historie unller Katholicismen, J, S. 236-46 (185G). 
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der :vor ihm geschworenen Eide in der Verordnung von 1202 eben auf 
die Abmachungen dieses Jahres zu beziehen j letzteres freilich ein wun
derlicher Einfall, da doch das Jahr 1174 nicht wohl als die Zeit be
zeichnet werden konnte, "er jarlinn hM deilu viÖ Eystein erkibiskup 
um heilagrar kirkju freisi" ! In änlicher Weise spricht sich der Ver
fasser aber auch in seiner norwegischen Rechtsgeschichte, sowie in seiner 
Geschichte Norwegens aus, 1) zwei Werken, welche erst nach seinem 
Tode durch Professor Olaf Rygh· herausgegeben wurden; schon einige 
Jahre früher hatte sich überdiess Fr. Brandt, freilich nur in kurzen 
Worten, in änlichem Sinne ausgesprochen, 2) was doch wohl auch als 
ein weiteres Zeugniss für die damals in Norwegen verbreitete Auffassung 
betrachtet werden darf. Weitaus kritischer fasste dagege"u P. A. J:funch 
die Frage an, nur dass freilich, wie es bei ihm der Fall zu sein pflegt, 
seine Ansichten über dieselbe nur sehr allmälig sich klärten, und in 
den verschiedenen Bänden seines grossen Ges~hichtswerkes in Folge 
dessen nicht völlig übereinstimmende Aeusserungen über dieselbe sich 
finden. In seinem zweiten Bande hält er noch wesentlich an der von 
R. Keyser vertretenen Darstellung fest. 8) Er führt demnach nicht nur 
die in G:rL. §. 2 ein!!erückte Novelle auf den Beraener Heichstaa des 

~ I:) I:) 

Jahres 1164 zurück, sondern nimmt auch an, dass ebendamals auch 

schon die Schenkung des Reichs an den heil. Olaf ausbedungen worden 
sei, und meint dabei auch seinerseits in der Art, wie jene Novelle das 
Kronenopfer erwähne, einen Beweis dafür erkennen zu sollen, dass man 
damals diese Schenkung noch nicht bekannt zu machen gewagt habe. 
Den Königsbrief ferner, welcher diese letztere unumwunden ausspreche, 
hält auch er für erst um ein Jahrzehnt später -ausgestellt; aber er be
merkt dabei doch schon, dass diG Aechtheit dieses Briefes recht sehr 
zweifelhaft sei, und dass derselbe, wenn überhaupt ächt, doch jedenfalls 
nicht veröffentlicht und nicht allgemein bekannt geworden sein könne, 
da von demselben bis zu den Concordatsverhandlungen des 13. Jahr-

1) Korges Stats- og Retsforfatning i l\Iiddelalderell, S. 45 -48 in Keyser' Eft I' dt Sk 'ft Ir 
1 (186-) ~ H' ' s er a e n er. , 

I ; .orges lstorie, II, S. 88-89, und 102 -- 4 (1870). 

2) Grundrids af den Dorske Retsbistorie. S. 8 (1853). 

31 Det norske Folks Historie, II, S. 92~1-36 (1855). 
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hunderts herab kein Gebrauch gemacht worden sei In S 1· d 'tt . e nem 1'1 en 
Bande kommt er sodann nochmals auf den Königsbrief zu sp h 1) . .... r.ec en, 
und wIderholt dabel dIe. fru~er schon ausgesprochenen Ansichten; diess-
nlaI jedoch zählt er dIe emzelnen gegen die Aechtheit der Urkunde 
sprechenden Verdachts gründe ausdrücklich auf, ohne indessen noch zu 
einem bestimmten Urtheile über deren Aechtheit oder Unächtheit zu 
gelangen, und auch in der ersten Abtheilung seines 4. Bandes kommt 
er über solche Zweifel nicht hinaus. Erst in den Bericht:gungen, welche 
er am Schlusse der ersten Hauptabtheilung seines Geschichtswerkes 
bietet, spricht er, ohne weitere Begründung, seine Meinung kurz und 
bündig in den Worten aus: 2) "Overvejende indre Grunde tale for at , 
det her· omhandlede Document er forfalsket i en senere Tid". Ziemlich 
gleichzeitig gab der dänische Historiker Paludan-Müller, welcher früher 
gelegentlich einer Besprechung von P. A. Munch's "Norges, Sveriges og 
Danmarks Historie til Skolebrug", sich für die Unächtheit des Könias-

I:) 

briefes erklärt hatte, 3) gelegentlich einer Besprechung der Kirchenge-
schichte R. Keyser's der Untersuchung wider eine neue Wendung.4) Mit 
grosser Schärfe hebt er nicht nur die Unwahrscheinlichkeit der That
sache hervor, dass K. l\1agnus sein Reich dem Nationalheiligen des Landes, 
d. h. in Wahrheit seinem eigenen Erzbischofe zu Lehen aufgetragen 
.haben sollte, sondern er macht auch mit voller Entschiedenheit geltend, 
wie auffällig es sei, dass von seiner Zeit ab bis zu den Verhandlungen 
über das Bergener Concordat herab nirgends eine~ solchen Lehnsauftrages 
Erwähnung geschehe, obwohl Erzb. Eiriks Beschwerdeschrift gegen K. 
Sverrir, P. Cölestins IH. Schutzbrief, K. Sverrir' s eigene Streitschrift, 
endlich auch so manche Vorkommnisse aus späterer Zeit hiezu. die vollste 
Veranlassung geboten hätten. Er erörtert ferner, wie wenig die Be
zeichnung des Kronenopfers als einer Seelgabe in den G:rL. §. 2 zu 
dessen Auffassung als eines Zeichens der Unterwerfung des Königthums 
unter die Kirche in dem Königsbriefe stimme, und sucht überdiess durch 

1) ebenda, IH, S. 186-7, zumal die Anmerkung (1857); vgl. IV, I, S. 530, Anm. 2. 
2) ebenda, IV, 2, Berichtigungen zu Bd. III, S. 186 (1859). 
3) in F. C. Pcterscn's Tiusskrift for Littcratur og Kritik, IIl, S. 186 fgg. (1840). Der Artikel 

ist mir nicbt zugänglich •. 
4) in der Historisk Tidsskrift, III Ra:kke, Eu. I, S. 261-330 (18G8 ·59). 
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Anfechtung der Glaubwürdigkeit dieser Stelle im Rechtsbuche den Ver
theidigern der Authenticitret dieses letzteren die Stütze vollends zu ent
ziehen, welche sie in der angeblichen Uebereinstimmung dieses nach 
ihrer Ansicht unanfechtbaren Documentes mit jenem zweifelhaften zu 
finden geglaubt hatten. Trotz aller dieser Umstände glaubt er indessen 
doch nicht auf die Fälschung des Königsbriefes durch Erzb. Jon con
cludiren zu soll~n, für welche Vermuthung er sich doch früher selber 
ausgesprochen hatte; vielmehr sucht er zunächst, einer von Munch ge
wiesenen Spur folgend, die aus dem Datum der Urkunde erwachsenden 
Schwierigkeiten durch die Anname zu beseitigen, dass dieses Datum 
nur dem uns vorliegenden Transsumpte, nicht der Originalurkunde selbst 
angehöre, und sucht weiterhin darzuthun, dass der Brief keine Fälschung 
sein könne, weil Erzb. Jon denn doch habe wissen müssen, dass K. 
Magnus Erlingsson weder' an einem Ostertage noch in Drontheim ge
krönt worden sei, wie· diess der Text des Briefes voraussetze, und weil 
überdiess ein Fälscher nicht durch die Worte "et literis meis sigillatis 
confirmo" auf ein weiteres Document hingewiesen haben würde, statt 
lieber gleich das in Bezug genommene zu fälschen. Den Ausweg aus 
allen diesen Schwierigkeiten glaubt er aber in der Anname zu finden, 
dass Erzb. Jon den Brief wirklich in dem Archive seiner Kircbe vor
gefunden habe I dass derselbe aber jedenfalls vor der Krönung des 
Magnus Erlingsson ausgestellt worden sein, und somit dem Stadium 
der Verhandlungen angehört haben müsse, welche zwischen Erling und 
E:rvzb. Eystein über die in Aussicht genommene Krönung geführt worden 
waren. Von hier aus sieht sich der Verfasser sofort zu der Verrnuthung 
geführt, dass unser Königsbrief nur ein Entwurf eines Reverses sei, 
welchen Entwurf der Erzbischof im Winter 1163 dem Erling zugeschickt, 
und gegen dess,en Unterzeichnung er sich bereit erklärt habe den l\Iagnus 
auf Ostern in Drontheim zu krönen; dass ferner dieser Entwurf dann 
zunächst wegen verschiedener kriegerischer Unternemungen Erlings gegen 
aufständische Partheien nicht zum Vollzuge gekommen, und hinterher, 
als diese glücklich unterdrückt worden waren, von Erling endgültig 
abgelehnt worden sei. Aus der Beschaffenheit des Briefes als eines 
blosen Entwurfes soll sich auch dessen weniO' sorgfältifTe Zusammen-

o 0 

stoppelung erklären, und damit, dass derselbe niemals zum Vollzuge 
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kam, zusammenhängen ~ dass er die längste Zeit, weil ungekannt oder 
auch weil zu gut gekannt, unbenützt im erzbischöflichen Archive liegen 
bleiben konnte, während doch andererseits Erzb. Jon, als er ihn bei 
der Durchmusterung dieses Archives entdeckte, im guten Glauben an 
seine Gültigkeit sich veranlasst sehen konnte von ihm Gebrauch zu 
machen, nachdem inzwischen der wabre Sachverhalt bezüglich desselben 
in Vergessenheit gerathen war. Die hergebrachte Anname, dass Nor
weCl'en durch K. Magnus Erlingsson in ein Lehen des Erzbisthumes ver-

o 
wandelt worden sei, lässt der Verfasser demnach fallen, indem er viel-
mehr annimmt, dass eine solche Unterwerfung nur Seitens der Kirche 
in Vorschlag gebracht, aber Seitens des Königthumes abgelehnt worden 
sei und selbst das Gelöbniss des Kronenopfers, und man kann beifügen , 
auch die Einführung einer neuen Thronfolgeordnung , betrachtet er ill-
solange als unerwiesen, als nicht die Authenticitret der in GpL. §. 2 
einCl'erückten Novelle eille strengere kritische Prüfung bestanden haben o 
werde. Diesem auf ganz neuer Grundlage geführten Angriffe gegenüber 
suchte nun Ebbe Hertzberg die ältere Lehre in Schutz zu nemen.!) Den 
Königsbrief zwar ist er nicht abgeneigt mit Paludan - Müller für einen 
blosen , nicht zum Vollzuge gekommenell Entwurf zu halten; um so 
entschiedener vertheidigt er dagegen die Authenticitret des in die GpL. 
§, 2 eingerüc;kten Stückes, von welchem er darzuthun sucht, dass das
selbe wirklich auf einem im Jahre 1164 zu Bergen gefassten Ueichs
tao-sbeschlusse beruhe welcher hinterher weniocrstens alll Gulapinge rechts-o , 

förmlich als Gesetz angenommen worden sei. Er führt aus, dass das 
SchweifTen der nächsten Folcrezeit über den Inhalt dieser Novelle keinen o 0 

o-enücrenden Grund bilde um diese zu verdächtigen, da dasselbe sich o 0 

aus den Partheiverhältnissen dieser Zeit und aus der Art vollkommen 
befriedigend erkläre, wie der Kampf unter den beiden sich gegenüber
stehenden Partheien geführt worden sei. Er meint aber schliesslich, 
dass doch· auch den Vorschriften der Kovelle die Unterwerfung des 
Reiches unter die Kirche als der massgebende Gedanke zu Grunde liege, 
und dass man diesen am Wenigsten dann übersehen dürfe, wenn man 

1) En fremstilling af det norske aristokratis historie indtil kong 8verres tid, S. 128-36, Anm 
(1869). 
.A.bh. d. I. Cl. d. k. AI.. d. Wiss. XIV. Bd. H. Abth. 20 
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in dem Königsbriefe einen vorgängig vorgelegten 1 aber freilich nicht 
anO'enommenen Entwurf sehen zu sollen glaube; die Novelle spreche o 

eben nur in verhüllterer Weise denselben Gedanken aus, den jener Ent-
wurf mit rücksichtsloser Offenheit verkündigt wissen wollte. Deher 
l\Iunch's von ganz anderer Seite her gegen .die lleschaffenheit des Königs_ 
briefes erhobene Bedenken aüssert sich der Verfasser überhaupt nicht, 
obwohl sie ihm bereits vorlagen. l\lit den bisher besprochenen Schriften 
hat aber die Streitfrage den Standpunkt erreicht, auf dem sie sich zur 
Zeit befind~t. J6n Sigur'össon, in seinen Vorbemerkungen zu seiner Aus-
gabe des KöniO'sbriefes,1) trägt noch ganz unbefangen die ältere Lehre o / 

vor, wie sie. im Ganzen gleichförmig von Arni Magnusson ab bis auf 
R Keyser herab die herrschende gewesen war, ohne dabei auf die Be
denken Rücksicht zu nemen, welche sich inzwischen gegen die Aechtheit 
und Beschaffenheit der Urkunde erhoben hatten; das betreffende Heft 
des Diplomatares war freilich auch bereits im Jahre 1857 ausgegeben 
worden, zu einer Zeit also, da Munch's und Paludan-MülIer's einschlä
gige Aeusserungen noch nicht vorlagen. In gleicher Weise trägt auch 
Bif;chof Darre in seiner Lebensgeschichte K. Sverrir's lediglich die ältere 
Lehre vor, 2) ohne sich um die Aechtheit oder Unächtheit der hieher 
bezüglichen Documente irgendwie zu bekümmern, während ihm doch 
die hier massgebenden Untersuchungen bereits zur Hand sein mussten. 
~ehr vorsichtig aüssert sich dagegen Professor AschellOug in seiner vor
trefflichen Geschichte der norwegischen und dänischen Staatsverfassung.3) 
Er bespricht zunächst die in die GpL. §. 2 eingerückte Thronfolge
ordnung als eine auf den Beschlüssen des Berg~ner Heichstages von 
1164 beruhende; aber er lässt dabei dahingestellt, wieweit dieselbe in 
den verschiedenen Theilen des Reichs wirklich rechtsverbindliche Geltung 
erlangt habe. Er erwähnt sodann auch des Versuches, welchen Erzb. 
Eysteinn gemacht habe den K. Magnus zu bestimmen, sein Reich von 

/ 

de1n heil. Olaf zu Lehen zu nemen; aber er erklärt auch,' unter aus-
drücklicher Verweisung auf R. Keyser's und Paludan-l\lülIer's Unter-

1) Diplom. island., I, S. 223-26 (1857-1876). 
2) Kong Sverre og Norge paa. hans Tid, S. 254-55 (1869). 
3) Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814, S. 19-20, und 82 (186G). 
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suchungen, für sehr z\veifelhaft, wieweit ErIing diese Forderung emge-
" t habe i\euestens hat sich Ph. Zorn für die Aechtheit der in die raum . 

GI1L. eingestellten Thronfolgeordnung , und gegen die Aechtheit des 
KöniO'sbriefes ausgesprochen, den er als von Erzb. Jon gefälscht be
zeich~et, ohne sich doch über die Gründe dieser zwiefachen Anname 
zu aüssern; 1) andererseits meint er aber doch, dass der Staat durch 
di~ Uebereinkunft des Jahres 1164 factisch zu einem Lehen der Kirche 
herabO'esunken sei, ohne sich darüber zu erklären, wie er diese Anname 

begrü~den wolle, nachdem er das erheblichste Beweismittel fü~ dieselbe a~s 
ein' efälschtes hingestellt hat. Der anonyme Recensent der Zorn schen ArbeIt 
in !on Sybel's Zeitschrift tritt wider im Wesentlichen für Pailldan
l\Iüller's Ansicht ein, die er nur in einzelnen Punkten noch schärfer 
~orroulirt. 2) Er nimmt demgemäss an, dass der Klerus wirklich im 
Jahre 1164 beabsichtigte, das Reich in ein Lehen des erzbischöflichen 

St bles und zuO'leich in ein Wahlreich mit geistlichen Kurfürsten zu u, 0 • 

verwandeln, dass er 3 ber in keiner von beiden Beziehungen diese seme 
Absicht zu verwirklichen vermochte; vielmehr sei zwar eine in. seinem 

Sinne ausgearbeitete Thronfolgeordnun~ von dem Bergener Re1c,hst~ge 
lIes Jahres 1164 angenommen, aber DIcht zur Anname an den -± Log

dingen gebracht worden, und somit niema~en zu ~ese~zlicher ~\raft ge
diehen, die Lehnbarkeit der Krone aber seI zwar m emem, Se~tens der 

K· h 0 O'eleO'ten Entwurfe O'estanden, dieser Entwurf aber 1m Jahre lrc e v 1'0 0 0 . 

1164 von Erling und dem Reichstage abgelehnt worden, u~d da~n weIter 
nicht mehr von ihm die Hede gewesen. Unser Königsbnef seI nu.n le
dicrlich dieser abO'elehnte Entwurf, in den GpL. §. 2 aber nur Jener, 
zu~ Gesetz niem:len erhobene 1 Reichstagsbescbluss enthalten, s~dass 
keines von beiden Documenten rechtliche Bedeutung habe,. und seI. so
mit die vom Klerus beabsichtigte Neuerung in ihren belde~ The11en 

I . h .. . nur ein nicht gelunO'enes Attentat auf dIe Selbst-ganz g elc maSSIg 0... • 

ständigkeit des Staates geblieben. J. E. Bars endlIch erklart SICh, o~ne 
eine selbstständige Untersuchung der Frage anzustellen, nicht abgeneIgt, 

1) Staat und Kirche in Norwegen bis zum Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts, S. 103-7, vgl. 
mit 208-11 (1875). 

2) Historische Zeitschrift, Bd. 36, S. 639-46 (1876). 
20* 
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die von Paludan-l\1üller ausgesprochenen Ansichten über die Bedeutung 
des Königsbriefes sich anzueignen, wogegen er an der Authenticitret 
von GpL. 2 festbält. 1

) Das Verhältniss meiner eigenen Ansicht zu diesem 
Stande der Streitfrage wird sich hiernach leicht erkennen lassen. Ich 
vertheidige die Authenticitret der in §. 2 der GpL. übergegangenen 
Novelle, und neme somit an, dass die Verwandlung Norwegens in ein 
Wahlreich dasieniO'e l\1ass von rechtlicher Verbindlichkeit erlanrrt habe 

J 0 0 , 

welches überhaupt einem unter der Regierung eines illegitimen Uegellten 
erlassenen Gesetze zukommen konnte; ich betrachte dagegen den Königs_ 
brief für eine im Jahre 1276 gemachte Fälschung, und bestreite somit , 
dass die Kirche im Jahre 1164 auch nur den Versuch gemacht habe 
Norwegen in ein' Lehen des erzbischöflichen Stuhles zu ve~wandeln. 

, 

1)' l:dsigt o\"Cr den Ilol'ske Historie, lld. II, S. 101, Anm., dann S. 101-4, und 110-12. 
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